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Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin  
(Berliner Hochschulgesetz - BerlHG)1 

Wir weisen darauf hin, dass es sich der vorliegenden Fassung um eine alte Version handelt. Die aktu-
elle Version finden Sie unter dem folgenden Link. 

Gesetzeshistorie: 

Vom 12. Oktober 1990 (GVBl. S. 2165). 
In der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 82). 
Geändert durch das Vorschaltgesetz zum Gesetz über die Umstrukturierung der Hochschulmedizin 
im Land Berlin (HS-Med-G) vom 27. Mai 2003 (GVBl. S. 185), durch das Gesetz zu Artikel 10 Abs. 2 
der Verfassung von Berlin (Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlicher sexueller Identität) 
vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 256), durch das Gesetz zur Umsetzung des Professorenbesoldungsre-
formgesetzes und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 02. Dezember 2004 (GVBl. S. 
484), durch das zehnte Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 21. April 2005 
(GVBl. S. 254), durch das Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05. Dezember 2005 (GVBl. S. 739), 
durch das dritte Gesetz zur Änderung des Landesgleichberechtigungsgesetzes vom 19. Juni 2006 
(GVBl. S. 576), durch das Elfte Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 06.Juli 
2006 (GVBl. S. 713), durch das zwölfte Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 
12. Juli 2007 (GVBl. S. 278), durch das Gesetz zur Zusammenführung von Fachhochschulen vom 
17. Juli 2008 (GVBl. S. 208) und durch das Dienstrechtsänderungsgesetzes (DRÄndG) vom 19. März 
2009 (GVBl. S. 70). 
Zuletzt geändert durch das Gesetz zur Regelung von Partizipation und Integration in Berlin vom 
15. Dezember 2010 (GVBl. S. 560). 
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Erster Abschnitt  
Einleitende Vorschriften 

§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen des Landes Berlin (staatliche Hochschulen). 
Daneben gelten die Rahmenvorschriften des Ersten bis Fünften Kapitels des Hochschulrah-
mengesetzes (HRG) in der Fassung vom 9. April 1987 (BGBl. I S.1170/GVBl. S. 1526), so-
weit sie unmittelbar in den Ländern gelten oder nachstehend auf sie verwiesen wird. 

(2) Staatliche Hochschulen sind Universitäten, Kunsthochschulen und Fachhochschulen. 
Staatliche Universitäten sind die 

 Freie Universität Berlin, 
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 Humboldt-Universität zu Berlin, 
 Technische Universität Berlin, 
 Universität der Künste Berlin. 

Die Universität der Künste ist als künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule zugleich eine 
Kunsthochschule. Weitere staatliche Kunsthochschulen sind die 

 Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, 
 Kunsthochschule Berlin (Weißensee) – Hochschule für Gestaltung, 
 Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. 

Staatliche Fachhochschulen sind die 

 Beuth-Hochschule für Technik Berlin, 
 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 
 Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, 
 „Alice-Salomon“ – Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin. 

Die für die bisherige Hochschule der Künste geltenden Regelungen in diesem und in ande-
ren Gesetzen, in Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften gelten unverändert für die 
Universität der Künste Berlin.2 

(3) Staatliche Hochschulen werden durch Gesetz errichtet, zusammengeschlossen und auf-
gehoben. 

(4) Dieses Gesetz findet auf die Gliedkörperschaft des öffentlichen Rechts „Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin (Charité)“ der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu 
Berlin Anwendung, soweit das Berliner Universitätsmedizingesetz3 nichts anderes be-

4stimmt.  

setzes und re-

urch eine Einheitsverwaltung, auch soweit es 

 Berlin zu wahren und diesbezügliche Ent-

-

 Fächer. Die 

s Ehrenmitglieds zu verleihen. Nähe-

                                                

§ 2  
Rechtsstellung 

(1) Die Hochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche 
Einrichtungen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen des Ge
geln ihre Angelegenheiten durch die Grundordnung und sonstige Satzungen. 

(2) Die Hochschulen erfüllen ihre Aufgaben d
sich um staatliche Angelegenheiten handelt.  

(3) Die Personalverwaltung, die Wirtschaftsverwaltung, die Haushalts- und Finanzverwaltung 
der Hochschulen, die Erhebung von Gebühren und die Krankenversorgung sind staatliche 
Angelegenheiten. Die Hochschulen haben die gebotene Einheitlichkeit im Finanz-, Haus-
halts-, Personal- und Gesundheitswesen im Land
scheidungen des Senats von Berlin zu beachten. 

(4) Die Hochschulen sind Dienstherr der Beamten und Beamtinnen sowie Arbeitgeber der 
Angestellten, Arbeiter und Arbeiterinnen und Ausbilder der Auszubildenden an der jeweiligen 
Hochschule. In der Personalverwaltung, der Haushalts- und Finanzverwaltung wirken die U
niversitäten und die Fachhochschulen mit dem Land Berlin in ihren Kuratorien zusammen.5  

(5) Die Universitäten haben das Promotions- und Habilitationsrecht. Die Hochschule der 
Künste hat das Promotions- und Habilitationsrecht für ihre wissenschaftlichen
Hochschulen nach Satz 1 und 2 dürfen die Doktorwürde ehrenhalber verleihen. 

(6) Alle Hochschulen haben das Recht, die Würde eine
res regeln die Hochschulen durch die Grundordnung.6 

(7) Die Hochschulen können durch Satzung Gebühren für die Benutzung ihrer Einrichtungen 
und für Verwaltungsleistungen erheben. Anlässlich der Immatrikulation und jeder Rückmel-
dung erheben die Hochschulen Verwaltungsgebühren in Höhe von 50 Euro je Semester für 

 
2 § 1 Abs. 2: Neugefasst durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
3 § 1 Abs. 4: Geändert durch Gesetz vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739). 
4 § 1 Abs. 4: Eingefügt durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
5 § 2 Abs. 4 S. 1 u. 2: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
6 § 2 Abs. 5 u. 6: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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Verwaltungsleistungen, die sie für die Studierenden im Rahmen der Durchführung des Stu-
diums außerhalb der fachlichen Betreuung erbringen. Hierzu zählen Verwaltungsleistungen 
für die Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation. Außerdem zählen 
hierzu Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der allgemeinen Studienberatung sowie durch 
die Akademischen Auslandsämter und die Prüfungsämter erbracht werden. Gebühren nach 
Satz 2 werden nicht erhoben in Fällen der Beurlaubung vom Studium zur Ableistung des 
Wehr- und Zivildienstes, für ausländische Studierende, die auf Grund eines zwischenstaatli-
chen oder übernationalen Abkommens oder einer Hochschulpartnerschaft immatrikuliert sind 
oder werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, sowie für ausländische Studierende im Rah-
men von Förderungsprogrammen, die ausschließlich oder überwiegend aus öffentlichen Mit-

ituation der Betroffenen sowie die Höhe der Entgelte anderer Anbie-

(9) Studiengebühren werden nicht erhoben.8

korporativen Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie über die Ver-

 oder von der Leiterin der Hochschule 

 
der Hochschule die erforderlichen einstweilig gelungen treffen. § 90 findet Anwendung. 

ates mit und tragen zur 

 Umwelt mit den möglichen Folgen einer 

s wissenschaftlichen Nachwuchses für diesen Hochschulbereich schrittweise ent-
wickeln. 

                                                

teln des Bundes oder der Länder finanziert werden.7 

(8) Die Hochschulen können durch Satzung Entgelte oder Gebühren für die Teilnahme an 
Weiterbildungsangeboten erheben. Bei der Höhe der Entgelte oder Gebühren ist die wirt-
schaftliche und soziale S
ter zu berücksichtigen. 

 

§ 3  
Grundordnung 

(1) Jede Hochschule gibt sich nach Maßgabe dieses Gesetzes eine Grundordnung. Die 
Grundordnung trifft neben den in diesem Gesetz vorgesehenen Bestimmungen insbesonde-
re Regelungen über die 
fahren in den Gremien. 

(2) Über die Grundordnung beschließt das Konzil. Teile der Grundordnung können vorab be-
schlossen werden. Anträge können auch vom Leiter
oder vom Akademischen Senat eingebracht werden. 

(3) Bis zum Inkrafttreten von Beschlüssen gemäß Absatz 2 kann der Leiter oder die Leiterin
en Re

§ 4  
Aufgaben der Hochschulen 

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung von Wissenschaft und Kunst durch 
Forschung, Lehre und Studium und der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten. Sie wirken 
dabei an der Erhaltung des demokratischen und sozialen Rechtssta
Verwirklichung der verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen bei. 

(2) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung und Lehre zum Erhalt und zur Verbesserung 
menschlicher Lebens- und Umweltbedingungen bei. Sie setzen sich im Bewusstsein ihrer 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der
Nutzung ihrer Forschungsergebnisse auseinander. 

(3) Die Freie Universität und die Humboldt-Universität erfüllen in den medizinischen Berei-
chen auch Aufgaben der Krankenversorgung. Die Universität der Künste erfüllt als künstleri-
sche und wissenschaftliche Hochschule ihre Aufgaben auch durch künstlerische Entwick-
lungsvorhaben und öffentliche Darstellung sowie durch Lehre und Forschung im Grenzbe-
reich von Kunst und Wissenschaft. Die Universitäten fördern den wissenschaftlichen Nach-
wuchs, die Universität der Künste und die übrigen künstlerischen Hochschulen insbesondere 
den künstlerischen sowie die Universität der Künste auch den künstlerisch-
wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Fachhochschulen erfüllen ihre Aufgaben insbesondere 
durch anwendungsbezogene Lehre und durch entsprechende Forschung. Das Land soll im 
Zusammenwirken mit den Fachhochschulen durch entsprechende Maßnahmen die For-
schungsmöglichkeiten der Fachhochschulmitglieder ausbauen und Möglichkeiten zur Förde-
rung eine

 
7 § 2 Abs. 7: Geändert und neugefasst durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
8 § 2 Abs. 8 u. 9: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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(4) Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden Studium und beteiligen sich an Veranstal-
tungen der Weiterbildung. Sie fördern die Weiterbildung ihres Personals und die allgemeine 
Erwachsenenbildung. 

(5) Die Hochschulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung mit anderen Hochschulen 
sowie sonstigen Forschungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen im Inland und im Ausland 
zusammen. Sie fördern den Wissenstransfer zwischen ihren Einrichtungen und allen Berei-
chen der Gesellschaft. 

(6) Die Hochschulen regen durch ihre Öffentlichkeitsarbeit insbesondere in an der jeweiligen 
Hochschule unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen die Aufnahme eines Studiums an. 
Sie beraten und unterstützen bei der Entscheidung über die Aufnahme eines Studiums und 
die Wahl des Studienfaches.9 Die Hochschulen fördern die sozialen Belange der Studenten 
und Studentinnen und den Hochschulsport. Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse 
ausländischer Studenten und Studentinnen. 

(7) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten und 
Studentinnen und treffen in allen Bereichen die erforderlichen Maßnahmen zur Integration 
der behinderten Studenten und Studentinnen. Für die Durchführung des Studiums und der 
Prüfung sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die unter Wahrung der Gleichwertigkeit einen 
Nachteilsausgleich gewährleisten. 

(8) Die Hochschulen wirken darauf hin, dass Frauen und Männer in der Hochschule die ihrer 
Qualifikation entsprechend gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben und die für Frauen 
bestehenden Nachteile beseitigt werden. 

(9) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zusammenar-
beit im Hochschulbereich und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hoch-
schulen. 

(10) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dürfen den Hochschulen durch 
Rechtsverordnung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung übertragen werden, 
wenn sie mit den in Absatz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen. 

(11) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Hochschulen Dritte gegen Entgelt in Anspruch 
nehmen, mit Zustimmung des für Hochschulen zuständigen Mitglieds des Senats von Berlin 
sich an Unternehmen beteiligen und Unternehmen gründen, sofern nicht Kernaufgaben in 
Forschung und Lehre unmittelbar betroffen sind; eine Personenidentität zwischen einem Be-
auftragten für den Haushalt und der Geschäftsführung des Unternehmens ist ausgeschlos-
sen. Die Haftung der Hochschulen ist in diesen Fällen auf die Einlage oder den Wert des 
Geschäftsanteils zu beschränken; die Gewährträgerhaftung des Landes (§ 87 Abs. 4) ist 
dann ausgeschlossen. Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 der 
Landeshaushaltsordnung ist sicherzustellen.10 Bei Privatisierungen ist die Personalvertre-
tung zu beteiligen. 

                                                

§ 5  
Freiheit der Wissenschaft und Kunst 

(1) Die zuständigen staatlichen Stellen und die Hochschulen haben die freie Entfaltung und 
Vielfalt der Wissenschaften und der Künste an den Hochschulen zu gewährleisten und si-
cherzustellen, dass die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten Grund-
rechte wahrgenommen werden können. 

(2) Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane sind insoweit zulässig, als sie sich auf 
die Organisation des Forschungs- und Lehrbetriebs sowie auf die Gewährleistung eines ord-
nungsgemäßen Studiums beziehen. 

(3) Die Freiheit der Forschung, der Lehre und des Studiums nach Maßgabe von § 3 des 
Hochschulrahmengesetzes entbindet nicht von der Pflicht zur Beachtung der Rechte anderer 
und der Regelungen, die das Zusammenleben in der Hochschule ordnet. 

 
9 § 4 Abs. 6 S. 1 und 2: Eingefügt durch Gesetz vom 15.12.2010 (GVBl. S. 560). 
10 § 4 Abs. 11 S. 2: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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§ 5 a  
Frauenförderung 

Der Akademische Senat erlässt im Benehmen mit dem Kuratorium Richtlinien zur Förderung 
von Frauen in Forschung, Lehre und Studium sowie zur Förderung des nichtwissenschaftli-
chen weiblichen Personals (Frauenförderrichtlinien). Die Frauenförderrichtlinien regeln auch 
die Förderung von Frauen bei der Vergabe von Mitteln. 

§ 611  
Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten 

(1) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten über Mitglieder der Hochschule sowie 
Bewerber und Bewerberinnen für Studiengänge, Prüfungskandidaten und Prüfungskandida-
tinnen sowie Dritte erheben und speichern, soweit dies 

1. zum Zugang, zur Durchführung des Studiums, zur Prüfung und zur Promotion, 
2. zur Organisation von Forschung und Studium, 
3. für Aufgaben nach dem Hochschulstatistikgesetz, 
4. zur Evaluation von Forschung und Studium, 
5. zur Feststellung der Eignung und Leistung von Mitgliedern der Hochschulen durch 

Organe, Gremien oder Kommissionen der Hochschule, 
6. zur Benutzung von Einrichtungen der Hochschulen, 
7. zur Durchführung von Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung, 
8. zum Einsatz von Steuerungsinstrumenten, insbesondere Zielvereinbarungen, Leis-

tungsbewertungen, Mittelvergabesystemen, 
9. zur Evaluierung der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages 

erforderlich ist. Dabei ist das Gebot der Datensparsamkeit zu berücksichtigen. 

(2) Die Hochschulen dürfen sich untereinander und Dritte mit der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten nach § 3 des Berliner Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 17. Dezem-
ber 1990 (GVBl. 1991 S. 16, 54), das zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 2. Oktober 
2003 (GVBl. S. 486) geändert worden ist, beauftragen. 

(3) Die Studierendenschaften dürfen personenbezogene Daten ihrer Mitglieder erheben und 
speichern, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 18 und 18 a erforderlich ist. 

(4) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung darf personenbezogene Daten von 

1. Inhabern und Inhaberinnen ausländischer akademischer Grade im Sinne des § 34 a 
und ausländischer Professoren- und Professorinnentitel im Sinne des § 103 Abs. 3, 

2. Berechtigten im Sinne des Artikels 37 Abs. 1 des Einigungsvertrages, 
3. Personen, die einen Antrag auf Ausstellung einer Urkunde nach § 131 Abs. 3 gestellt 

haben, 

erheben und speichern, soweit dies zur Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz 
erforderlich ist. 

(5) Die Nutzung der nach den Absätzen 1, 3 und 4 erhobenen oder gespeicherten personen-
bezogenen Daten ist zulässig, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der datenverarbeiten-
den Stelle erforderlich ist. 

(6) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 erhobenen Daten dürfen nur zu dem Zweck genutzt wer-
den, zu dem sie erhoben worden sind. 

§ 6 a12  
Übermittlung und Löschung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten dürfen innerhalb der Hochschulen übermittelt werden, wenn 
dies zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der empfangenden Stelle erforder-
lich ist. Sie dürfen an andere Hochschulen, einschließlich staatlich anerkannter privater 
Hochschulen, übermittelt werden, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies zulässt, 

                                                 
11 § 6: Neugefasst durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
12 § 6 a: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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2. die Übermittlung zu demselben Zweck erfolgt, zu dem die Daten erhoben worden 
sind, und die Übermittlung zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der 
empfangenden Stelle erforderlich ist oder 

3. die Übermittlung im öffentlichen Interesse erforderlich ist und keine schutzwürdigen 
Interessen des oder der Betroffenen überwiegen. 

(2) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten an das Studentenwerk Berlin übermit-
teln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers erforderlich ist und das Studen-
tenwerk zuvor vergeblich versucht hat, die Daten bei dem oder der Betroffenen selbst zu er-
heben, oder Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben des oder der Betroffenen un-
richtig sind. 

(3) Finden Teile des Studiums, Prüfungsteile oder Prüfungen der Hochschulen Berücksichti-
gung bei Entscheidungen oder Feststellungen staatlicher Prüfungsämter, so übermitteln die 
zuständigen Stellen der Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter die jeweils erforder-
lichen Daten. Die Prüfungsämter der Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter über-
mitteln auf Verlangen den zuständigen Stellen die erforderlichen personenbezogenen Daten 
über die den Hochschulen angehörenden Prüfer und Prüferinnen, um die Prüfungsbelastung 
von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen ermitteln zu können. 

(4) Die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur an die 
Stellen in den jeweiligen Hochschulen übermittelt werden, die dienst- oder arbeitsrechtliche 
Entscheidungen oder sonstige Leistungs- oder Eignungsfeststellungen zu treffen oder vor-
zubereiten haben, für die die Kenntnis der Daten erforderlich ist. Sie dürfen zur Erfüllung ge-
setzlicher Aufgaben an die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung übermittelt wer-
den. An andere öffentliche Stellen dürfen sie übermittelt werden, wenn dies im öffentlichen 
Interesse erforderlich ist und keine schutzwürdigen Interessen des oder der Betroffenen ü-
berwiegen. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen an andere öffentliche Stellen sowie an Behörden im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 des Berli-
ner Datenschutzgesetzes übermittelt werden. Die Zulässigkeit der Übermittlung an Stellen 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes richtet sich nach § 14 des Berliner Da-
tenschutzgesetzes. 

(6) Personenbezogene Daten dürfen an Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs übermit-
telt werden, wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der empfangen-
den Stelle nach diesem Gesetz erforderlich ist. An natürliche Personen dürfen personenbe-
zogene Daten nur übermittelt werden, wenn der Empfänger oder die Empfängerin ein rechtli-
ches Interesse an deren Kenntnis glaubhaft gemacht hat und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass schutzwürdige Interessen der oder des Betroffenen an der Geheimhaltung ü-
berwiegen, oder es für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen Betroffener im 
Zusammenhang mit seiner oder ihrer Mitgliedschaft oder Tätigkeit an einer Hochschule er-
forderlich ist. Der oder die behördliche Datenschutzbeauftragte ist bei Übermittlungen nach 
Satz 2 anzuhören. 

(7) Die Studierendenschaften dürfen personenbezogene Daten der Studierenden ihrer 
Hochschulen an die für die Immatrikulation zuständigen Stellen der Hochschulen übermitteln, 
soweit dies für die Durchführung der Immatrikulation oder der Rückmeldung erforderlich ist. 
Die für die Immatrikulation zuständigen Stellen der Hochschulen dürfen personenbezogene 
Daten von Studierenden an die Studierendenschaften übermitteln, soweit dies zur Erfüllung 
der Aufgaben der Studierendenschaft nach den §§ 18 und 18 a erforderlich ist. 

(8) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung darf die nach § 6 Abs. 4 erhobenen 
Daten an andere Behörden übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der übermit-
telnden oder der empfangenden Stelle erforderlich ist oder die Übermittlung im überwiegen-
den öffentlichen Interesse liegt. 

(9) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufga-
ben der datenverarbeitenden Stelle nicht mehr erforderlich ist. 

(10) Die Übermittlung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten zur Wahrneh-
mung von gesetzlich zugewiesenen Aufsichts- und Kontrollbefugnissen ist zulässig. Die Da-
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ten dürfen für keine anderen Zwecke genutzt und übermittelt werden und sind zu löschen, 
sobald sie für Aufsichts- und Kontrollzwecke nicht mehr benötigt werden.  

§ 6 b13  
Satzungs- und Richtlinienkompetenz der Hochschulen, 

Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes 

(1) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 genannten Zwecken zu regeln. In der Rechtsverordnung sind insbesondere die Art 
der zu verarbeitenden Daten und die Löschungsfristen zu regeln. 

(2) Die Hochschulen regeln die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den in § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 bis 8 genannten Zwecken in Satzungen, soweit sie zum Erlass von Satzungen 
befugt sind, im Übrigen durch Richtlinien. Sie regeln insbesondere die Art der zu verarbei-
tenden Daten, die Zwecke im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 8, denen diese Daten je-
weils dienen, und die Löschungsfristen. Der oder die behördliche Datenschutzbeauftragte ist 
vor Erlass der Satzung oder Richtlinie zu hören. 

(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 und die Satzungen nach Absatz 2 sind bis zum 31. 
Dezember 2006 zu erlassen. 

(4) Soweit dieses Gesetz, die Studentendatenverordnung vom 11. Dezember 1993 (GVBl. 
S. 628), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. März 2003 (GVBl. S. 129), sowie die Sat-
zungen der Hochschulen keine besonderen Bestimmungen über die Verarbeitung personen-
bezogener Daten enthalten, finden die Vorschriften des Berliner Datenschutzgesetzes An-
wendung. 

§ 7  
Ordnung des Hochschulwesens 

Die Hochschulreform ist eine gemeinsame Aufgabe der Hochschulen und der zuständigen 
staatlichen Stellen. Hierzu gehören auch die Entwicklung und Erprobung neuer Strukturen, 
Organisationsformen und Studiengänge an den Hochschulen und die fachbezogene und fä-
cherübergreifende Förderung der Hochschuldidaktik. Die Ordnung des Hochschulwesens 
richtet sich nach § 4 des Hochschulrahmengesetzes. 

§ 7 a  
Erprobungsklausel 

Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann auf Antrag einer Hochschule nach 
Stellungnahme des Akademischen Senats und mit Zustimmung des Kuratoriums, an Hoch-
schulen ohne Kuratorium mit Zustimmung des Akademischen Senats, für eine begrenzte Zeit 
Abweichungen von den Vorschriften der §§ 24 bis 29, 34 bis 36, 51 bis 58, 60 bis 75 sowie 
83 bis 121 zulassen, soweit dies erforderlich ist, um neue Modelle der Leitung, Organisation 
und Finanzierung zu erproben, die dem Ziel einer Vereinfachung der Entscheidungsprozesse 
und einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Erzielung eigener Einnah-
men der Hochschule, dienen. Abweichungen von §§ 87 und 88 bedürfen des Einvernehmens 
mit der Senatsverwaltung für Finanzen. 

§ 7 b  
Landeskommission für die Struktur der Universitäten 

(1) Zur Verwirklichung der Hochschulplanung des Landes Berlin im Bereich der Universitäten 
wird eine Landeskommission eingesetzt (Landeskommission für die Struktur der Universitä-
ten). Die Landeskommission berät insbesondere über die Veränderung oder Aufhebung von 
Fachbereichen, Zentralinstituten, Zentraleinrichtungen, wissenschaftlichen oder künstleri-
schen Einrichtungen, Betriebseinheiten oder sonstigen Organisationsgliederungen sowie ü-
ber die Veränderung oder Aufhebung von Studiengängen. 

(2) Der Landeskommission für die Struktur der Universitäten gehören an 

                                                 
13 § 6 b: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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1. die für Hochschulen (Vorsitz), für Finanzen und für Inneres zuständigen sowie drei 
weitere Mitglieder des Senats, 

2. drei Mitglieder des Abgeordnetenhauses, 
3. die Präsidenten und Präsidentinnen der drei Universitäten und 
4. jeweils zwei Hochschulmitglieder aus dem Kuratorium jeder der drei Universitäten. 

Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 können sich durch Staatssekretäre oder Staatssekretärin-
nen vertreten lassen oder ihr Stimmrecht auf ein anderes der Landeskommission angehö-
rendes Mitglied des Senats übertragen; einem Mitglied des Senats darf nicht mehr als eine 
Stimme übertragen werden. Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 2 werden vom Abgeordneten-
haus, die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 4 von dem jeweiligen Kuratorium gewählt. Sie können 
sich durch gleichzeitig zu wählende Stellvertreter oder Stellvertreterinnen vertreten lassen. 
Die Landeskommission wird von dem oder der Vorsitzenden einberufen. Sie tagt nichtöffent-
lich. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 8  
Studienreform 

(1) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusammenwirken mit den zuständigen 
staatlichen Stellen Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwicklung in Wis-
senschaft und Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwendigen Verände-
rungen in der Berufswelt zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Die Studienreform soll ge-
währleisten, dass 

1. das Studium interdisziplinär und projektbezogen unter Berücksichtigung der Verbin-
dung von Wissenschaft und Praxis angelegt wird, 

2. die Studieninhalte den Studenten und Studentinnen breite Entwicklungsmöglichkeiten 
eröffnen, 

3. die Formen der Lehre und des Studiums den methodischen und didaktischen Er-
kenntnissen entsprechen, 

4. die Studenten und Studentinnen befähigt werden, Studieninhalte wissenschaftlich 
selbständig zu erarbeiten und deren Bezug zur Praxis zu erkennen, 

5. die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hochschulabschlüsse und die Möglich-
keit des Hochschulwechsels erhalten bleibt. 

Die Hochschulen berichten der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung mindestens 
alle drei Jahre über Erfahrungen und Ergebnisse von Reformversuchen. 

(2) Zur Erprobung von Reformmodellen können besondere Studien- und Prüfungsordnungen 
erlassen werden, die neben bestehende Ordnungen treten. Die Erprobung von Reformmo-
dellen soll nach einer festgesetzten Frist begutachtet werden. 

(3) Die Hochschulen treffen die für die Studienreform und für die Förderung der Hochschul-
didaktik notwendigen Maßnahmen.  

Zweiter Abschnitt  
Rechte und Pflichten der Studenten und Studentinnen 

§ 9  
Rechte und Pflichten der Studenten und Studentinnen 

(1) Jeder Student und jede Studentin hat das Recht, die Einrichtungen der Hochschule nach 
den hierfür geltenden Vorschriften zu benutzen. 

(2) Jedem Studenten und jeder Studentin mit Behinderung soll die erforderliche Hilfe zur In-
tegration nach § 4 Abs. 714 zur Verfügung gestellt werden. 

(3) Jeder Student und jede Studentin ist verpflichtet, das Studium an den Studien- und Prü-
fungsordnungen zu orientieren. Zur Fortsetzung des Studiums nach Ablauf eines Semesters 
hat er oder sie sich fristgemäß zurückzumelden und die fälligen Gebühren und Beiträge zu 
entrichten. 

                                                 
14 § 9 Abs. 2: Geändert durch Gesetz vom 19.06.2006 (GVBl. S. 576). 
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§ 10  
Allgemeine Studienberechtigung 

(1) Jeder Deutsche und jede Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes ist be-
rechtigt, an einer Hochschule des Landes Berlin zu studieren, wenn er oder sie die für das 
Studium nach den staatlichen Vorschriften erforderliche Qualifikation nachweist. Rechtsvor-
schriften, nach denen andere Personen Deutschen gleichgestellt sind, bleiben unberührt. 

(2) Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen für die Hochschulen richten sich nach den 
Bestimmungen des Schulgesetzes für Berlin. Die Zulassung in zulassungsbeschränkten 
Studiengängen richtet sich nach dem Berliner Hochschulzulassungsgesetz. 

(3) Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch den erfolgreichen Abschluss eines Studi-
ums erworben, für dessen Aufnahme die Fachhochschulreife erforderlich war. 

(4) Die Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge an der Hochschule für Musik „Hanns 
Eisler“, der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und der Kunsthochschule Berlin 
(Weißensee) sowie für die künstlerischen Studiengänge an der Hochschule der Künste Ber-
lin regelt die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen 
durch Rechtsverordnung. Hierbei kann, allein oder in Verbindung mit einer Hochschulzu-
gangsberechtigung 

1. eine künstlerische Begabung oder 
2. eine besondere künstlerische Begabung 

als Zugangsvoraussetzung gefordert werden. Ferner ist das Verfahren zur Feststellung der 
künstlerischen Begabung zu bestimmen. 

(5) Die Hochschulen regeln durch Satzung, in welchen Studiengängen über die Hochschul-
zugangsberechtigung hinaus zusätzliche Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen ge-
fordert werden und wie diese nachzuweisen sind. Zugangsvoraussetzung für Masterstudien-
gänge ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums; darüber hinausge-
hende Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen dürfen nur für konsekutive Masterstu-
diengänge gefordert werden und nur dann, wenn sie wegen spezieller fachlicher Anforde-
rungen des jeweiligen Masterstudiengangs nachweislich erforderlich sind. Die Bestätigung 
der Satzung erstreckt sich neben der Rechtmäßigkeit auch auf die Zweckmäßigkeit.15 

(6) Durch Satzung sind weiter zu regeln 

1. Immatrikulation, Exmatrikulation und Rückmeldung, 
2. Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, 
3. Wechsel des Studiengangs, 
4. Rechte der Studenten und Studentinnen im Fernstudium und im Teilzeitstudium, 
5. Gasthörerschaft und Nebenhörerschaft, 
6. Beurlaubung, 
7. Grundsätze für die Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen an anderen 

Hochschulen und an der Berufsakademie Berlin, 
8. Zugangsvoraussetzungen für Ausländer und Ausländerinnen, die eine im Land Berlin 

anerkannte Studienbefähigung besitzen; zu den Voraussetzungen gehört auch der 
Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache. 

§ 11  
Fachgebundene Studienberechtigung 

Wer den Realschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung besitzt, eine für das be-
absichtigte Studium geeignete Berufsausbildung abgeschlossen und danach eine mindes-
tens vierjährige Berufserfahrung erworben hat, oder wer eine Prüfung als Abschluss einer 
Fortbildung zum Meister oder Meisterin oder des Bildungsganges zum staatlich geprüften 
Techniker oder Technikerin oder des Bildungsganges zum staatlich geprüften Betriebswirt 
oder Betriebswirtin in einer für das beabsichtigte Studium geeigneten Fachrichtung oder eine 
vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgelegt hat, kann an den Hochschulen zum Studium 
im betreffenden Studiengang vorläufig immatrikuliert werden. Ersatzzeiten sind anzurechnen. 

                                                 
15 § 10 Abs. 5 S. 2 u. 3: Eingefügt durch Gesetz vom 06.07.2006 (GVBl. S. 713). 
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Die vorläufige Immatrikulation gilt im Regelfall für die Dauer zweier Semester, längstens je-
doch für vier Semester. Danach entscheiden die zuständigen Prüfungsausschüsse der 
Hochschule auf der Grundlage der erbrachten Studienleistungen über die endgültige Immat-
rikulation. Wer die Abschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen hat, erhält die allgemeine 
Hochschulreife. 

§ 12  
Studienübergänge 

Die Hochschule, an der ein weiterführendes Studium aufgenommen wird, entscheidet über 
die angemessene Anrechnung von Zeiten und Leistungen des vorangegangenen Studiums 
an einer anderen Hochschule oder an der Berufsakademie Berlin. § 30 Abs. 6 findet Anwen-
dung. 

§ 13  
Studienkollegs 

(1) An den Universitäten bestehen Studienkollegs. Ihnen obliegt die Durchführung von Vor-
bereitungslehrgängen und Prüfungen für Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die 
nach § 38 Abs. 1 Satz 3 des Schulgesetzes für Berlin zusätzliche Leistungsnachweise zur 
Anerkennung ihrer Studienbefähigung zu erbringen haben. Darüber hinaus sollen sie Ange-
bote entwickeln, um bestehende Nachteile bei ausländischen Studienbewerbern und Stu-
dienbewerberinnen im Studium auszugleichen. 

(2) Die Studienkollegs unterliegen hinsichtlich der Unterrichts- und Prüfungsangelegenheiten 
der Schulaufsicht der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung. Die Lehrkräfte an 
den Studienkollegs dürfen nur mit Zustimmung der für das Schulwesen zuständigen Senats-
verwaltung beschäftigt werden. Sie müssen die Laufbahnbefähigung16 als Studienrat oder 
Studienrätin haben; Ausnahmen hiervon können von der für das Schulwesen zuständigen 
Senatsverwaltung zugelassen werden. 

(3) Für andere Hochschulen als die Universitäten können durch Entscheidung der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsverwaltung den Studienkollegs entsprechende Einrichtungen vorgesehen 
werden. 

(4) Für die Lehrkräfte des Studienkollegs gelten §§ 112 und 120 entsprechend. 

§ 14  
Immatrikulation 

(1) Studienbewerber und Studienbewerberinnen sind zu immatrikulieren, wenn sie die Vor-
aussetzungen gemäß §§ 10 bis 13 erfüllen und Versagungsgründe für die Immatrikulation 
nicht vorliegen. Mit der Immatrikulation wird der Student oder die Studentin Mitglied der 
Hochschule. 

(2) Der Student oder die Studentin wird für einen Studiengang, in den Fällen des § 22 Abs. 1 
Satz 2 unter Angabe der Teilstudiengänge, immatrikuliert. Für einen zweiten zulassungsbe-
schränkten Studiengang kann er oder sie nur immatrikuliert werden, wenn dies im Hinblick 
auf das Studienziel sinnvoll ist und andere dadurch nicht vom Erststudium ausgeschlossen 
werden. 

(3) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn der Studienbewerber oder die Studienbewer-
berin 

1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen ist, 
2. in dem gewählten Studiengang vorgeschriebene Leistungsnachweise oder Prüfungen 

an einer Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig 
nicht bestanden hat, 

3. die Zahlung von Gebühren und Beiträgen einschließlich der Sozialbeiträge zum Stu-
dentenwerk, des Beitrags für die Studierendenschaft und, soweit eine entsprechende 
Vereinbarung besteht, des Beitrags für ein Semester-Ticket, nicht nachweist, 

                                                 
16 § 13 Abs. 2 S. 3: Geändert durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
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4. vom Studium an einer Hochschule im Wege eines Ordnungsverfahrens ausgeschlos-
sen worden ist, es sei denn, dass die Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung nicht 
mehr besteht. 

(4) Bewerber und Bewerberinnen mit ausländischen Vorbildungsnachweisen, die zur Vorbe-
reitung eines Hochschulstudiums an einem Studienkolleg oder sonstigen Hochschuleinrich-
tungen studieren, haben die Rechtsstellung von Studenten und Studentinnen; ein Anspruch 
auf Zulassung zu einem Studiengang wird dadurch nicht erworben. 

(5) Sind Studenten und Studentinnen an mehreren Berliner Hochschulen oder an Berliner 
und Brandenburger Hochschulen17 immatrikuliert, so müssen sie erklären, an welcher Hoch-
schule sie ihre Mitgliedschaftsrechte ausüben. Gebühren und Beiträge, einschließlich der 
Sozialbeiträge zum Studentenwerk, sind nur an dieser Hochschule zu entrichten. 

§ 15  
Exmatrikulation 

Die Mitgliedschaft der Studenten und Studentinnen zur Hochschule endet mit der Exmatriku-
lation. Studenten und Studentinnen können exmatrikuliert werden, wenn sie 

1. ich nicht fristgemäß zurückgemeldet haben oder 
2. das Studium in einem zulassungsbeschränkten Studiengang trotz schriftlicher Auffor-

derung und Androhung der Exmatrikulation nicht unverzüglich aufgenommen haben. 

Studenten und Studentinnen sind zu exmatrikulieren, wenn sie 

1. die nach der Satzung gemäß § 10 Abs. 6 bei der Rückmeldung geforderten Nachwei-
se über die Teilnahme an einem Beratungsgespräch oder über Studien- und Prü-
fungsleistungen nicht vorgelegt haben, 

2. das Studium in keinem Studiengang fortführen dürfen, 
3. Gebühren und Beiträge, einschließlich der Sozialbeiträge zum Studentenwerk, des 

Beitrags für die Studierendenschaft und, soweit eine entsprechende Vereinbarung 
besteht, des Beitrags für ein Semester-Ticket, trotz schriftlicher Mahnung und Andro-
hung der Exmatrikulation nicht gezahlt haben, 

4. die Abschlussprüfung bestanden oder die in dem gewählten Studiengang vorge-
schriebenen Leistungsnachweise oder eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht 
bestanden haben, sofern sie nicht innerhalb von zwei Monaten die Notwendigkeit der 
Immatrikulation für die Erreichung eines weiteren Studienziels nachweisen, 

5. mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 belegt 
worden sind. 

§ 16  
Ordnungsverstöße 

(1) Gegen Ordnungsverstöße im Sinne von § 28 des Hochschulrahmengesetzes können auf 
Antrag des Leiters oder der Leiterin der Hochschule von einem vom Akademischen Senat 
einzusetzenden viertelparitätisch besetzten Ordnungsausschuss Ordnungsmaßnahmen ver-
hängt werden. Der Antrag kann bis zur Entscheidung des Ordnungsausschusses zurückge-
nommen werden. 

(2) Ordnungsmaßnahmen sind: 

1. Androhung der Exmatrikulation, 
2. Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule, 
3. Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Se-

mester, 
4. Exmatrikulation. 

(3) Auf das Ordnungsverfahren finden die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren der 
Berliner Verwaltung ohne die sich aus dessen § 2 Abs. 2 ergebenden Einschränkungen An-
wendung. Über Ordnungsmaßnahmen ist im förmlichen Verfahren zu entscheiden. Der ab-

                                                 
17 § 14 Abs. 5 S. 1: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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schließende Verwaltungsakt ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Vor Erhebung 
einer verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren. 

§ 17  
– entfällt – 

§ 18  
Studierendenschaft 

(1) Die immatrikulierten Studenten und Studentinnen einer Hochschule bilden die Studieren-
denschaft. Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie 
verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst. 

(2) Die Studierendenschaft hat die Belange der Studenten und Studentinnen in Hochschule 
und Gesellschaft wahrzunehmen und die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der Hoch-
schule nach § 4 zu fördern. In diesem Sinne nimmt sie im Namen ihrer Mitglieder ein politi-
sches Mandat wahr. Die Studierendenschaft hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. bei der sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe der Studierenden mitzuwirken, 
2. die Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden zu ermöglichen, 
3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen, insbesondere durch Stellungnahmen 

zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen, mitzuwirken, 
4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das 

staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft ihrer Mitglieder 
zur aktiven Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund- und Menschenrechte zu för-
dern, 

5. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzuneh-
men, 

6. die Integration ausländischer Studierender zu fördern, 
7. den Studierendensport zu fördern, 
8. die überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu pflegen, 
9. die Erreichung der Ziele des Studiums (§ 21) zu fördern. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft insbesondere auch zu solchen 
Fragen Stellung beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hoch-
schulen sowie mit der Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschät-
zung ihrer Folgen für die Gesellschaft und die Natur beschäftigen. Die Studierendenschaft 
und ihre Organe können für die Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen und in die-
sen Medien auch die Diskussion und Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftlichen 
Fragen ermöglichen. 

(3) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 48 entsprechend. Sie sol-
len nach Möglichkeit gleichzeitig mit den Wahlen der Organe der Hochschulselbstverwaltung 
durchgeführt werden. 

(4) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Leiters oder der Leiterin der 
Hochschule, der oder die insoweit der Rechtsaufsicht der für Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung untersteht. §§ 56 Abs. 3 und 89 Abs. 1 gelten entsprechend. 

§ 18 a  
Semester-Ticket 

(1) Zu den Aufgaben der Studierendenschaft gehört auch die Vereinbarung preisgünstiger 
Benutzung der Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs für die Studierenden 
der Hochschulen gemäß § 1 Abs. 1 sowie weiterer staatlicher oder staatlich anerkannter 
Hochschulen (Semester-Ticket). Die Teilnahme an der Einführung des Semester-Tickets 
wird für jede Hochschule vom Allgemeinen Studentenausschuss mit dem nach § 4 des 
ÖPNV-Gesetzes vom 27. Juni 1995 (GVBl. S. 390) zuständigen Vertragspartner vereinbart. 

(2) Die Vereinbarung setzt ein zustimmendes Votum der Studierenden der jeweiligen Hoch-
schule voraus. Das zustimmende Votum liegt vor, wenn sich eine Mehrheit der Teilnehmen-
den an einer von der Studierendenschaft der jeweiligen Hochschule durchgeführten Urab-
stimmung oder einer sonstigen Befragung, mindestens aber zehn vom Hundert der einge-
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schriebenen Studierenden der Hochschule, für die Einführung ausgesprochen hat. Der Ab-
schluss der Verträge obliegt den Allgemeinen Studentenausschüssen. 

(3) Studierende, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen studienbedingter Abwesen-
heit vom Hochschulort das Semester-Ticket nicht nutzen könnten, werden auf Antrag von der 
Teilnahmeverpflichtung befreit. 

(4) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Vereinbarungen nach Absatz 1 erheben die 
Studierendenschaften nach Maßgabe einer Satzung von allen Studierenden der teilnehmen-
den Hochschulen, die nicht gemäß Absatz 3 befreit sind, Beiträge, die gesondert von den 
Beiträgen gemäß § 20 auszuweisen sind und nicht der Genehmigung der Hochschulleitung 
bedürfen. Sie werden für jedes Semester bei der Immatrikulation oder Rückmeldung fällig 
und von den Hochschulen kostenfrei eingezogen. Die Studierendenschaften bedienen sich 
der Einrichtungen der Hochschulverwaltung gemäß § 20 Abs. 2 zur Verwaltung und Bewirt-
schaftung der Beiträge und etwaiger Bewirtschaftungsgewinne und schließen mit den Hoch-
schulen hierzu Verwaltungsvereinbarungen, an denen auch mehrere Studierendenschaften 
und mehrere Hochschulen beteiligt sein können. Kommt eine Verwaltungsvereinbarung nicht 
zu Stande, so obliegt die Verwaltung und Bewirtschaftung der Beiträge und etwaiger Bewirt-
schaftungsgewinne dem Studentenwerk gegen Kostenerstattung und nach Maßgabe der 
Vorgaben der Studierendenschaft. 

(5) Die Studierendenschaften können durch Satzung bestimmen, dass ein Zuschlag zum 
Semester-Ticket-Beitrag zu leisten ist und dass Studierenden bei Vorliegen einer besonde-
ren sozialen Härte ein Nachlass auf den Ticketpreis nach Maßgabe der zur Verfügung ste-
henden Mittel gewährt werden kann. Die Satzung bedarf der Genehmigung der Hochschul-
leitung; im Übrigen findet Absatz 4 entsprechende Anwendung. 

§ 19  
Satzung und Organe der Studierendenschaft 

(1) Zentrale Organe der Studierendenschaft sind 

1. die studentische Vollversammlung, 
2. das Studentenparlament, 
3. der Allgemeine Studentenausschuss. 

Die Studierendenschaft kann sich auf Fachbereichsebene in Fachschaften gliedern. Fach-
schaften können auch standortorientiert und fachbereichsübergreifend gebildet werden. Für 
die Charité – Universitätsmedizin Berlin kann eine Fachschaft auch hochschulübergreifend 
gebildet werden.18 

(2) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die vom Studentenparlament mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen wird. Die Satzung regelt insbeson-
dere 

1. Bildung, Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren der Organe sowie ihre 
Amtszeiten, 

2. das Verfahren bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, 
3. die Kontrolle über die Haushaltsführung. 

(3) Das Studentenparlament besteht an der Freien Universität, der Humboldt- Universität und 
an der Technischen Universität aus sechzig Mitgliedern, an den anderen Hochschulen aus 
dreißig Mitgliedern. Es beschließt 

1. über grundsätzliche Angelegenheiten der Studierendenschaft, 
2. über die Satzung, den Haushaltsplan und die Festsetzung der Beiträge, 
3. über die Entlastung der Mitglieder des Allgemeinen Studentenausschusses, 
4. über die Wahlordnung zu den Organen der Studierendenschaft. 

Das Studentenparlament wählt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und die Mitglieder 
des Allgemeinen Studentenausschusses. 

                                                 
18 § 19 Abs. 1 S. 4: Eingefügt durch Gesetz vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739). 
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(4) Der Allgemeine Studentenausschuss vertritt die Studierendenschaft. Er ist an die Be-
schlüsse des Studentenparlaments gebunden und erledigt die laufenden Geschäfte der Stu-
dierendenschaft. Seine Mitglieder sind dem Studentenparlament und der studentischen Voll-
versammlung rechenschaftspflichtig. 

§ 20  
Haushalt der Studierendenschaft 

(1) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Höhe der Beiträge ist 
auf das Maß zu beschränken, das zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 18 Abs. 2 nach den 
Grundsätzen einer sparsamen Haushaltswirtschaft erforderlich ist. Die Beiträge sind von der 
Hochschule kostenfrei einzuziehen. Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Beiträge be-
darf der Genehmigung des Leiters oder der Leiterin der Hochschule. 

(2) Für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung kann sich die Studierendenschaft 
der Einrichtungen der Hochschulverwaltung bedienen. 

(3) Die Rechnung der Studierendenschaft ist von einem öffentlich bestellten Rechnungsprü-
fer oder einer anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof 
von Berlin. 

(4) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen. 

Dritter Abschnitt  
Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 21  
Allgemeine Ziele des Studiums 

(1) Lehre und Studium sollen die Studenten und Studentinnen auf berufliche Tätigkeiten un-
ter Berücksichtigung der Veränderungen in der Berufswelt vorbereiten und ihnen die dafür 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit, zu kritischem Denken und zu freiem verant-
wortlichen, demokratischem und sozialem Handeln befähigt werden. 

(2) Die Hochschulen gewährleisten, dass die Studenten und Studentinnen diese Ziele ge-
mäß der Aufgabenstellung ihrer Hochschule im Rahmen der jeweils vorgesehenen Regel-
studienzeiten erreichen können. Hierzu geben sie Empfehlungen für die sachgerechte 
Durchführung des Studiums. 

§ 22  
Studiengänge 

(1) Ein Studiengang führt in der Regel zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. Er besteht 
aus mehreren Teilstudiengängen, wenn für einen Studienabschluss eine Kombination meh-
rerer Fächer gewählt werden kann. 

(2) Die Hochschulen haben Studiengänge so zu organisieren und einzurichten, dass ein Teil-
zeitstudium neben einer beruflichen Tätigkeit möglich wird. 

(3) Die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen und Teilstudiengängen bedarf der 
Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung. In einem neuen Studien-
gang soll der Lehrbetrieb erst aufgenommen werden, wenn zumindest vorläufige Ordnungen 
für Studium und Prüfungen vorliegen. 

§ 23  
Regelstudienzeit 

(1) Für jeden Studiengang ist in der Prüfungsordnung die Studienzeit festzulegen, innerhalb 
derer in der Regel das Studium erfolgreich abgeschlossen werden kann. § 10 Abs. 2 und 3 
des Hochschulrahmengesetzes findet Anwendung. 

(2) Die Regelstudienzeiten betragen an den Universitäten und der Hochschule der Künste 
einschließlich der Prüfungszeiten höchstens neun Semester. In den Studiengängen Biologie 
und Physik sowie in den Ingenieurwissenschaften beträgt die Regelstudienzeit einschließlich 
der Prüfungszeiten höchstens zehn Semester. Satz 1 gilt nicht für ausschließlich oder ganz 
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überwiegend künstlerische Studiengänge. An den Fachhochschulen betragen die Regelstu-
dienzeiten einschließlich der Praxissemester und der Prüfungszeiten höchstens acht Semes-
ter. Die Berechnung der Regelstudienzeit im Rahmen eines Teilzeitstudiums wird durch die 
Grundordnung geregelt. 

(3) An den Universitäten und an der Hochschule der Künste kann eine in den Studiengang 
eingeordnete berufspraktische Tätigkeit auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. 

(4) Die Hochschulen sind verpflichtet, die Studien- und Prüfungsanforderungen so rechtzeitig 
an die Regelstudienzeiten gemäß Absatz 2 anzupassen, dass die geänderten Studien- und 
Prüfungsordnungen am 1. April 1995 in Kraft treten können. Studenten und Studentinnen, 
die ihr Studium vor diesem Zeitpunkt begonnen haben, können den betreffenden Studien-
gang nach den bis dahin geltenden Prüfungsvorschriften beenden. 

(5) Über die Anrechnung von Studienzeiten in anderen Studiengängen, an anderen Hoch-
schulen oder an der Berufsakademie Berlin entscheidet der Prüfungsausschuss, in Studien-
gängen, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, das Prüfungsamt. 

§ 24  
Studienordnungen 

(1) Die Hochschulen sollen für jeden Studiengang und Teilstudiengang eine Studienordnung 
aufstellen. 

(2) Die Studienordnung gliedert den Studiengang in der Regel in die Studienabschnitte 
Grundstudium und Hauptstudium. Dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss kann ein 
weiteres Hauptstudium folgen. Die Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen eines Studien-
ganges sollen während des gesamten Studiums im Grundsatz höchstens zwei Drittel der zu 
belegenden Lehrveranstaltungen umfassen. In der verbleibenden Zeit können die Studenten 
und Studentinnen ihr Studium nach freier Wahl gestalten. 

(3) Die Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung und anderer Rechts-
vorschriften Inhalt und Aufbau des Studiums, gegebenenfalls einschließlich einer in den Stu-
diengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit. Die Studienordnungen müssen indivi-
duelle Gestaltungsmöglichkeiten für die Studenten und die Studentinnen vorsehen. Ein Teil 
der Studienzeit muss dem überfachlichen Studium vorbehalten sein. Es soll nach Möglichkeit 
zugelassen sein, Studienleistungen in unterschiedlichen Formen zu erbringen. 

(4) Die Studienordnung ist der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung anzuzeigen. 
Sie kann Änderungen verlangen, wenn die Studienordnung nicht gewährleistet, dass das 
Studium entsprechend der Prüfungsordnung durchgeführt und abgeschlossen werden kann. 
Fordert sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Vorlage zu Änderungen auf, tritt die Stu-
dienordnung nach Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft. 

§ 25  
Ergänzungs-, Zusatz- und Aufbaustudiengänge 

(1) Für Absolventen und Absolventinnen, die ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben, 
insbesondere zur Heranbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, 
können Zusatzstudien zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher und künstlerischer Qualifi-
kationen, Ergänzungsstudien zur Vermittlung weiterer beruflicher Qualifikationen und Auf-
baustudien zur Vertiefung eines Studiums zur Erlangung der Promotion angeboten werden. 
Die Zulassung kann von einer Aufnahmeprüfung abhängig gemacht werden. 

(2) Ergänzungs-, Zusatz- und Aufbaustudiengänge sollen durch Studienordnungen geregelt 
werden und höchstens zwei Jahre dauern. Sie sollen mit einer Prüfung abschließen. 

(3) Um die Bearbeitung fächerübergreifender wissenschaftlicher Fragestellungen sowie die 
Betreuung von Promotionsvorhaben zu fördern, sollen die Hochschulen Promotionskollegs 
einrichten. 
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(4) Doktoranden und Doktorandinnen sind Mitglieder der Universität, an der sie zur Promoti-
on zugelassen wurden. Sie sind, soweit sie nicht bereits auf Grund eines Beschäftigungsver-
hältnisses Mitglieder der Hochschule sind, als Studierende zur Promotion einzuschreiben.19 

§ 26  
Weiterbildendes Studium 

(1) Die Hochschulen sollen Möglichkeiten der Weiterbildung entwickeln und anbieten, die mit 
Weiterbildungsangeboten anderer Institutionen abzustimmen sind. 

(2) Das weiterbildende Studium steht Bewerbern und Bewerberinnen mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium und solchen Bewerbern und Bewerberinnen offen, die die für eine Teil-
nahme erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben. Hierbei ist 
die besondere Lebenssituation und Qualifikation von Frauen zu berücksichtigen. 

(3) Zugangsvoraussetzungen, Organisation und Abschluss weiterbildender Studien werden – 
soweit erforderlich – in Ordnungen geregelt. 

§ 27  
Fernstudium, Auslandsstudium 

(1) Eine in einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgesehene Studien- oder Prüfungsleis-
tung wird auch durch die erfolgreiche Teilnahme an einer anerkannten Fernstudieneinheit 
nachgewiesen, wenn diese einer entsprechenden Leistung im Präsenzstudium gleichwertig 
ist. Die entsprechenden Feststellungen trifft der Prüfungsausschuss, bei staatlichen Prüfun-
gen das Prüfungsamt. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule 
außerhalb des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes erbracht worden sind. 

§ 28  
Studienberatung 

(1) Die allgemeine Studienberatung wird durch zentral in den Hochschulen oder von mehre-
ren Hochschulen gemeinsam eingerichteten Beratungsstellen ausgeübt. Sie umfasst neben 
allgemeinen Fragen des Studiums auch die pädagogische und psychologische Beratung für 
Bewerber und Bewerberinnen und Studenten und Studentinnen. Die Beratungsstellen arbei-
ten mit den für die Berufsberatung, die staatlichen Prüfungsordnungen und das Schulwesen 
zuständigen Stellen sowie mit dem Studentenwerk zusammen. 

(2) Die Studienfachberatung erfolgt in den Fachbereichen. Hierfür sind gemäß § 73 Abs. 1 
ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin sowie mindestens eine studentische Hilfs-
kraft einzusetzen. Der Fachbereich kann weitere mit Lehraufgaben befasste Mitglieder oder 
studentische Hilfskräfte zur Studienberatung hinzuziehen. Studien- und Prüfungsordnungen 
können die obligatorische Inanspruchnahme der Studienfachberatung vor bestimmten Stu-
dienabschnitten vorsehen. Zur Einführung in das Studium sollen die Fachbereiche Orientie-
rungseinheiten am Beginn des Studiums durchführen. 

(3) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren Person, die eine Beratung in Anspruch nimmt, dürfen nicht ohne deren Einver-
ständnis an Dritte weitergegeben werden. 

§ 29  
Semester- und Vorlesungszeiten 

(1) Das Sommersemester dauert vom 1. April bis zum 30. September, das Wintersemester 
vom 1. Oktober bis zum 31. März. Jeweils zwei Semester bilden ein akademisches Jahr. 

(2) Vorlesungszeiten, akademische Ferien und Hochschultage setzt der Akademische Senat 
mit Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung fest. 

(3) In der vorlesungsfreien Zeit sollen unter Berücksichtigung der anderen Verpflichtungen 
der Lehrkräfte Möglichkeiten zur Förderung des Studiums angeboten und bei Bedarf auch 
Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. 

                                                 
19 § 25 Abs. 3 u. 4: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 

Seite 19 von 66 



Mitgeteilt von Rechtsanwalt Riehn (Berlin) - www.hochschulanwalt.de 

§ 30  
Prüfungen 

(1) Das Studium wird in der Regel mit einer Hochschulprüfung oder einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung abgeschlossen. In Studiengängen, die mit einer Hochschulprüfung abge-
schlossen werden, findet eine Zwischenprüfung statt, die auch studienbegleitend durchge-
führt werden kann. Die studienbegleitenden Leistungen müssen nach Anforderung und Ver-
fahren Prüfungsleistungen gleichwertig sein. Sätze 2 und 3 gelten auch für Studiengänge, 
die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, soweit staatliche Rechtsvorschrif-
ten nichts anderes bestimmen. 

(2)Wird eine Zwischenprüfung nicht spätestens mit Ablauf von zwei Semestern nach der für 
das Grundstudium festgelegten Zeit in allen Teilen erfolgreich abgeschlossen, so ist der Stu-
dent oder die Studentin verpflichtet, an einer besonderen Prüfungsberatung für die Zwi-
schenprüfung teilzunehmen; sie wird von prüfungsberechtigten Hochschulangehörigen 
durchgeführt. Ist der Student oder die Studentin dieser Verpflichtung bis zum Ende des Se-
mesters gemäß Satz 1 nicht nachgekommen, so findet § 15 Satz 3 Nr. 1 Anwendung. Wer-
den die für den erfolgreichen Abschluss der Zwischenprüfung erforderlichen Leistungen nicht 
spätestens bis zum Ablauf zweier weiterer Semester nachgewiesen, so ist der Student oder 
die Studentin verpflichtet, erneut an einer besonderen Prüfungsberatung teilzunehmen. Ist er 
oder sie dieser Verpflichtung bis zum Ende des Semesters gemäß Satz 3 nicht nachgekom-
men, so findet § 15 Satz 3 Nr. 1 Anwendung. 

(3) Hochschulabschlussprüfungen können in Abschnitte geteilt sowie durch die Anrechnung 
studienbegleitender Leistungsnachweise entlastet werden. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

(4) Eine nichtbestandene Abschlussprüfung darf grundsätzlich nur einmal wiederholt werden. 
Hat sich der Student oder die Studentin nicht spätestens nach Ablauf von zwei Semestern 
nach Ende des für das Hauptstudium festgelegten Teils der Regelstudienzeit zur Abschluss-
prüfung gemeldet, so ist er oder sie verpflichtet, an einer besonderen Prüfungsberatung für 
die Abschlussprüfung teilzunehmen; sie wird von prüfungsberechtigten Hochschulangehöri-
gen durchgeführt. Ist der Student oder die Studentin dieser Verpflichtung bis zum Ende des 
Semesters gemäß Satz 2 nicht nachgekommen, so findet § 15 Satz 3 Nr. 1 Anwendung. 

(5) Die Hochschulen haben sicherzustellen, dass der Student oder die Studentin eine Wie-
derholungsprüfung spätestens am Beginn des auf die nichtbestandene Prüfung folgenden 
Semesters aufnehmen kann. 

(6) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) können Studienbewerber 
oder Studienbewerberinnen mit Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, dass sie über 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die eine Einstufung in ein höheres Fachsemester 
rechtfertigen. 

(7) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach der Exmatrikulation bestehen. 
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§ 31  
Prüfungsordnungen 

(1) Die Hochschulprüfungen werden auf der Grundlage von Prüfungsordnungen abgenom-
men, die von den Hochschulen erlassen werden, und die insbesondere die Regelstudienzeit, 
das Verfahren für die Durchführung der Zwischenprüfung, einschließlich der obligatorischen 
Prüfungsberatungen gemäß § 30 Abs. 2 und 4 und der Folgen ihrer Nichtbeachtung, die 
Fristen für die Meldung zur Prüfung, die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung und 
deren Wiederholung, Näheres über das Verfahren beim ersten Prüfungsversuch innerhalb 
der Regelstudienzeit (Freiversuch), die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen in 
anderen Studiengängen, an anderen Hochschulen und an der Berufsakademie Berlin, die 
Bearbeitungszeiten für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsleistungen, die Prüfungsanforde-
rungen und das Prüfungsverfahren festlegen. Die Prüfungsordnungen können vorsehen, 
dass Forschungsleistungen als Prüfungsleistungen anerkannt werden. 

(2) Die Prüfungsanforderungen und das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass die 
Abschlussprüfung innerhalb der Regelstudienzeit abgenommen wird. Dies gilt auch für staat-
liche Prüfungen. 

(3) Die Prüfungsordnungen sehen die Möglichkeit vor, bei Nachweis körperlicher Beeinträch-
tigungen und Behinderungen ganz oder teilweise Prüfungsleistungen in der vorgesehenen 
Form durch gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer Form zu ersetzen. 

(4) Über die Bestätigung einer Prüfungsordnung ist innerhalb von drei Monaten nach deren 
Vorlage bei der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung zu entscheiden. Die Bestäti-
gung ist zu versagen, wenn die in der Prüfungsordnung vorausgesetzten Studienleistungen 
innerhalb der Regelstudienzeit nicht zweifelsfrei erbracht werden können. Die Bestätigung 
kann versagt werden, wenn der Akademische Senat in seiner Stellungnahme gemäß § 61 
Abs. 1 Nr. 5 Bedenken erhebt. 

§ 32  
Durchführung von Hochschulprüfungen 

(1) Die Organisation der Prüfungen obliegt Prüfungsausschüssen, in denen Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen die Mehrheit der Stimmen haben und ein Hochschullehrer oder 
eine Hochschullehrerin den Vorsitz führt. 

(2) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Zu Prüfern oder Prüferinnen werden Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen und ha-
bilitierte akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bestellt. Davon abweichend dürfen 
nichthabilitierte akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und Lehrbeauftragte zu Prü-
fern oder Prüferinnen nur bestellt werden, soweit sie zu selbständiger Lehre berechtigt sind 
und wenn Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen oder habilitierte akademische Mitar-
beiter oder Mitarbeiterinnen für Prüfungen nicht zur Verfügung stehen. Studienbegleitende 
Prüfungen können auch von den jeweiligen Lehrkräften abgenommen werden. 

(4) Die Prüfungsordnungen können vorsehen, dass in der beruflichen Praxis und Ausbildung 
erfahrene Personen auch dann zu Prüfern oder Prüferinnen bestellt werden können, wenn 
sie keine Lehre ausüben. 

(5) Gruppenarbeiten dürfen nur zugelassen werden, wenn die Einzelleistungen der Prü-
fungskandidaten und Prüfungskandidatinnen eindeutig abgrenzbar und bewertbar sind. 

(6) Hochschulprüfungen können vor Ablauf der für die Meldung festgelegten Fristen abgelegt 
werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen 
sind. 

(7) Mündliche Prüfungen finden hochschulöffentlich statt, es sei denn, ein Prüfungskandidat 
oder eine Prüfungskandidatin widerspricht. 
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§ 33  
Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen in Abschlussprüfungen und in Prüfungen, deren Bestehen 
Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, sind in der Regel von mindestens zwei 
Prüfern oder Prüferinnen zu bewerten. Mündliche Prüfungen sind von mehreren Prüfern oder 
Prüferinnen oder von einem Prüfer oder einer Prüferin in Gegenwart eines sachkundigen 
Beisitzers oder einer sachkundigen Beisitzerin abzunehmen und zu protokollieren. Studien-
begleitende Prüfungsleistungen können von nur einem Prüfer oder einer Prüferin abgenom-
men werden. 

(2) In Prüfungen ist differenziert und nach den gezeigten Leistungen des einzelnen Prü-
fungskandidaten oder der einzelnen Prüfungskandidatin mit Noten zu bewerten. 

§ 34  
Hochschulgrade 

(1) Die Universitäten verleihen nach einer bestandenen Hochschulprüfung, mit der ein be-
rufsqualifizierender Abschluss erworben wird, den Diplomgrad oder den Magistergrad mit 
Angabe der Fachrichtung. Prüfungsordnungen für Studiengänge an der Hochschule der 
Künste und den übrigen künstlerischen Hochschulen können auch andere Grade für den be-
rufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums vorsehen. Die Hochschule kann nach Maß-
gabe von Prüfungsordnungen den Diplomgrad oder den Magistergrad auch auf Grund einer 
staatlichen oder kirchlichen Prüfung verleihen. 

(2) Die Fachhochschulen verleihen nach der Abschlussprüfung den Diplomgrad mit dem Zu-
satz „(FH)“. 

(3) Die Hochschulen können für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums ande-
re Grade verleihen, wenn dies in einer Vereinbarung mit einer Hochschule außerhalb des 
Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes und der Prüfungsordnung vorgesehen ist. 

(4) Die Verleihung anderer akademischer Grade auf Grund von Hochschulprüfungen regeln 
die Hochschulen durch Prüfungsordnungen. 

(5) Hochschulgrade werden in weiblicher oder männlicher Sprachform verliehen. 

(6) Von einer deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule verliehene 
Hochschulgrade, Hochschulbezeichnungen oder Hochschultitel sowie entsprechende staatli-
che Grade, Bezeichnungen oder Titel können im Geltungsbereich dieses Gesetzes geführt 
werden. 

(7) Ein von einer staatlichen Hochschule gemäß § 1 Abs. 2 verliehener akademischer Grad 
kann wieder entzogen werden, 

1. wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist 
oder dass wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung nicht vorgelegen haben, 

2. wenn sich nachträglich herausstellt, dass der Inhaber oder die Inhaberin der Verlei-
hung eines akademischen Grades unwürdig war, 

3. wenn sich der Inhaber oder die Inhaberin durch späteres Verhalten der Führung eines 
akademischen Grades unwürdig erwiesen hat. 

(8) Über die Entziehung eines von einer staatlichen Hochschule gemäß § 1 Abs. 2 verliehe-
nen akademischen Grades entscheidet der Leiter oder die Leiterin der Hochschule auf Vor-
schlag des Gremiums, das für die Entscheidung über die dem akademischen Grad zu Grun-
de liegenden Prüfungsleistungen zuständig ist. § 32 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 34 a  
Ausländische Hochschulgrade 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes 
anerkannten Hochschule und auf Grund eines nach dem Recht des Herkunftslandes aner-
kannten Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlosse-
nen Studium verliehen worden ist, darf in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe 
der verleihenden Hochschule geführt werden. Dabei kann die verliehene Form, soweit dies 
zum besseren Sprachverständnis erforderlich ist, in lateinische Schrift übertragen und die im 
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Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung verwendet und 
eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Hochschulgrade aus Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie des Euro-
päischen Hochschulinstituts Florenz und der Päpstlichen Hochschulen können ohne Her-
kunftsbezeichnung geführt werden. Eine Umwandlung in einen entsprechenden deutschen 
Grad findet nicht statt; eine Ausnahme hiervon gilt für Berechtigte nach § 10 des Bundesver-
triebenengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 829), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 1946). Die Sät-
ze 1 bis 4 gelten entsprechend für ausländische staatliche oder kirchliche Grade. 

(2) Inhaber von in einem wissenschaftlichen Promotionsverfahren erworbenen Doktorgraden, 
die in den in Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Staaten oder Institutionen erworben wurden, 
können an Stelle der im Herkunftsland zugelassenen oder nachweislich allgemein üblichen 
Abkürzung die Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz und ohne Herkunftsbezeichnung füh-
ren. Dies gilt nicht für Doktorgrade, die ohne Promotionsstudien oder -verfahren vergeben 
werden (so genannte Berufsdoktorate). Die gleichzeitige Führung beider Abkürzungen ist 
nicht zulässig. 

(3) Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes zur 
Verleihung berechtigten Hochschule oder anderen Stelle verliehen wurde, darf nach Maßga-
be der für die Verleihung geltenden Rechtsvorschriften in der verliehenen Form unter Anga-
be der verleihenden Stelle geführt werden. Dies gilt nicht, wenn die verleihende Stelle kein 
Recht zur Vergabe des entsprechenden Grades nach Absatz 1 besitzt. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten entsprechend für sonstige Hochschultitel und Hochschultätig-
keitsbezeichnungen. 

(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen 
Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich und Vereinbarungen der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland die Inhaber ausländischer Grade abweichend von den Absät-
zen 1 bis 3 begünstigen, gehen diese Regelungen vor. 

(6) Eine von den Absätzen 1 bis 4 abweichende Grad- oder Titelführung ist untersagt. Grade 
oder Titel, die durch Kauf erworben wurden, dürfen nicht geführt werden. Wer einen Grad 
oder Titel gemäß den Absätzen 1 bis 4 führt, hat auf Verlangen der jeweils zuständigen Ord-
nungsbehörde die Berechtigung hierzu nachzuweisen. 

(7) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann eine von ihr vor dem Inkrafttre-
ten des Neunten Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 30. Januar 
2003 (GVBl. S. 25) erteilte Genehmigung zur Führung eines ausländischen Grades unter 
den Voraussetzungen des § 34 Abs. 7 widerrufen oder den Widerruf einer allgemein erteilten 
Genehmigung für den Einzelfall aussprechen. Gleiches gilt, wenn Umstände bekannt wer-
den, dass die Verleihung des Grades, der zur Führung genehmigt worden war, auf einer 
Geldzahlung oder Erbringung einer geldwerten Leistung beruht, die keine übliche Studien- 
oder Prüfungsgebühr darstellt. 

§ 35  
Promotion 

(1) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Ar-
beit. 

(2) Die Zulassung zur Promotion setzt in der Regel den erfolgreichen Abschluss eines Hoch-
schulstudiums voraus. Sie darf nicht von der Teilnahme an einem Ergänzungs-, Zusatz- oder 
Aufbaustudium abhängig gemacht werden. Die Hochschulen sollen für ihre Doktoranden und 
Doktorandinnen Promotionsstudien von regelmäßig dreijähriger Dauer anbieten. 20 

(3) Die Promotionsordnungen müssen Bestimmungen enthalten, wonach entsprechend be-
fähigten Fachhochschulabsolventen und Fachhochschulabsolventinnen der unmittelbare Zu-
gang zur Promotion ermöglicht wird. Der Nachweis der entsprechenden Befähigung darf 
nicht an den Erwerb eines universitären Abschlusses gekoppelt werden. Professoren und 

                                                 
20 § 35 Abs. 2 S. 3: Neugefasst durch Gesetz vom 02.12.2004, (GVBl. S. 484). 
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Professorinnen an Fachhochschulen können an der Betreuung dieser Promovenden beteiligt 
werden; sie können auch zu Gutachtern oder Gutachterinnen und Prüfern oder Prüferinnen 
im Promotionsverfahren bestellt werden.21 

(4) Auf Grund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen.22 

(5) Die Dissertation kann auf mehreren Einzelarbeiten beruhen, aus einer Forschungsarbeit 
mit Dritten entstanden sein und in einer anderen Sprache als Deutsch erfolgen.23 

(6) Hochschulen, die den Doktorgrad verleihen, steht auch das Recht zur Verleihung des 
Grades Doktor oder Doktorin ehrenhalber (Doctor honoris causa) zu. Mit der Verleihung des 
Grades Doktor oder Doktorin ehrenhalber werden Personen gewürdigt, die sich besondere 
wissenschaftliche Verdienste erworben haben.24 

§ 36  
Habilitation 

(1) Die Habilitation dient dem Nachweis der Befähigung, ein wissenschaftliches Fach in For-
schung und Lehre selbständig zu vertreten. 

(2) Habilitiert ist, wem auf Grund eines Habilitationsverfahrens an einer wissenschaftlichen 
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes die Lehrbefähigung zuer-
kannt ist. 

(3) Die Zuerkennung der Lehrbefähigung begründet keinen Anspruch auf einen Arbeitsplatz 
in der Hochschule. 

(4) Die Zulassung zum Habilitationsverfahren setzt mindestens einen Hochschulabschluss 
und die Promotion voraus. 

(5) Die für die Zuerkennung der Lehrbefähigung erforderlichen wissenschaftlichen Leistun-
gen werden mindestens nachgewiesen durch 

1. eine umfassende Monographie (Habilitationsschrift) oder publizierte Forschungser-
gebnisse, die in ihrer Gesamtheit einer Habilitationsschrift gleichwertige wissenschaft-
liche Leistungen darstellen, 

2. einen öffentlichen Vortrag aus dem Habilitationsfach mit wissenschaftlicher Ausspra-
che, 

3. ein Gutachten des zuständigen Hochschulgremiums über die didaktischen Leistun-
gen. 

(6) Näheres regeln die Habilitationsordnungen. 

(7) Die Lehrbefähigung erlischt, wenn der Habilitierte oder die Habilitierte den Doktorgrad 
nicht mehr führen darf. Die Feststellung des Erlöschens trifft der Präsident oder die Präsi-
dentin auf Antrag des Fachbereichs. 

Vierter Abschnitt  
Forschung 

§ 37  
Aufgaben der Forschung 

(1) Die Forschung in den Hochschulen dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. 
Gegenstand der Forschung in den Hochschulen können unter Berücksichtigung der Aufga-
benstellung der Hochschule alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die Anwendung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in der Praxis und ihre Folgen sein. 

(2) Die Forschung in den Hochschulen dient insbesondere auch der Analyse von Problemen 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Sie 
soll sich auch den besonderen Aufgaben, die sich dem Land Berlin stellen, widmen. 

                                                 
21 § 35 Abs. 3 S. 3: Aufgehoben durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
22 35 Abs. 4 S. 1: Aufgehoben durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
23 § 35 Abs. 5 S. 1: Aufgehoben durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
24  § 35 Abs. 6: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S 484). 
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(3) Die Studenten und Studentinnen sollen in geeigneter Weise an die Forschung herange-
führt und an Forschungsvorhaben beteiligt werden. 

§ 38  
Koordinierung der Forschung 

(1) Forschungsvorhaben sind innerhalb einer Hochschule mit dem Ziel zu koordinieren, die 
bereitgestellten Mittel mit dem größtmöglichen Nutzen für die Forschung wirtschaftlich zu 
verwenden. 

(2) Forschungsvorhaben, die von besonderer Bedeutung sind oder an denen Wissenschaft-
ler oder Wissenschaftlerinnen mehrerer Fachbereiche/Hochschulen beteiligt sind, können als 
Forschungsschwerpunkte anerkannt werden. Die Hochschulen sollen die Bildung von For-
schungsschwerpunkten anstreben und sie in die Entwicklungspläne aufnehmen. Besonderes 
Augenmerk ist auf die Entwicklung interdisziplinärer Forschungsschwerpunkte zu legen. 

(3) Über Anerkennung und Ausstattung eines Forschungsschwerpunktes beschließen die 
Akademischen Senate der beteiligten Hochschulen. 

(4) Zur Durchführung bestimmter Forschungsprojekte können interdisziplinäre Arbeitsgrup-
pen gebildet werden. Diese Arbeitsgruppen sollen in sachlich gebotenem Umfang aus zent-
ral bewirtschafteten Forschungsmitteln gefördert werden. Der Akademische Senat entschei-
det hierüber gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 9. 

(5) Interdisziplinäre Arbeitsgruppen können Fachbereichen angegliedert oder hochschul-
übergreifend und auch unter Beteiligung von Forschungsträgern und Wissenschaftlern oder 
Wissenschaftlerinnen außerhalb des Hochschulbereichs gebildet werden. In diesem Fall ist 
die Beteiligung der einzelnen Hochschulen und sonstiger Forschungsträger an den zuzuwei-
senden Forschungsmitteln durch Vereinbarung festzulegen. 

§ 39  
Forschungsmittel 

(1) Die den einzelnen Bereichen der Hochschule zugewiesenen Personal- und Sachmittel 
sind neben der Grundausstattung so zu verteilen, dass die hauptberuflichen Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen und die sonstigen Mitglieder der Hochschule, zu deren Aufgaben 
die selbständige Forschung gehört, in angemessenem Umfang daran beteiligt werden. Dies 
gilt grundsätzlich nicht für Professoren und Professorinnen, die entpflichtet oder in den Ru-
hestand versetzt worden sind. Sie können Forschungsarbeiten an der Hochschule durchfüh-
ren; soweit sie dafür Räume, Personal- oder Sachmittel der Hochschule nicht nur gelegent-
lich in Anspruch nehmen müssen, bedarf dies der Zustimmung der zuständigen Stellen. 

(2) Gegen die Verteilungsentscheidung können die Betroffenen den Akademischen Senat 
anrufen. Dieser kann die Verteilung von Stellen und Mitteln ändern. Näheres kann durch 
Satzung geregelt werden. 

(3) In sachlich gebotenem Umfang sollen Stellen und Forschungsmittel zentral bewirtschaftet 
werden. 

§ 40  
Drittmittelforschung 

Das Recht der in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder, im Rahmen ihrer dienstlichen 
Aufgaben auch Forschungsvorhaben durchzuführen, die aus Mitteln Dritter finanziert wer-
den, ist von der Hochschule und den zuständigen staatlichen Stellen nach Maßgabe des 
§ 25 des Hochschulrahmengesetzes zu gewährleisten. Näheres wird durch Satzung gere-
gelt. 

§ 41  
Forschungsberichte 

(1) Die Hochschulen berichten regelmäßig über ihre Forschungstätigkeit. Die Mitglieder der 
Hochschule sind verpflichtet, bei der Erstellung des Berichts mitzuwirken. 

(2) Forschungsergebnisse sind zu veröffentlichen. Dies gilt auch für Drittmittelforschung. 

Seite 25 von 66 



Mitgeteilt von Rechtsanwalt Riehn (Berlin) - www.hochschulanwalt.de 

(3) Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, die einen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlich sonstigen Beitrag geleistet ha-
ben, als Mitautoren und Mitautorinnen zu nennen. Soweit möglich, ist ihr Beitrag zu kenn-
zeichnen. 

§ 42  
Angewandte Forschung und künstlerische Entwicklungsvorhaben 

Die §§ 37 bis 41 gelten für Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter Forschung und 
für künstlerische Entwicklungsvorhaben sinngemäß. 

Fünfter Abschnitt  
Mitgliedschaft und Mitbestimmung 

§ 43  
Mitglieder der Hochschule 

(1) Mitglieder der Hochschule sind 

1. Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule stehen, 
2. Personen, die aus Mitteln Dritter bezahlt werden und mit Zustimmung des Leiters oder 

der Leiterin der Hochschule dort hauptberuflich tätig sind, 
3. die Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, außerplanmäßigen Professoren 

und Professorinnen und Privatdozenten und Privatdozentinnen, 
4. die eingeschriebenen Studenten und Studentinnen,25 
5. die Doktoranden und Doktorandinnen.26 

(2) An der Hochschule der Künste, den künstlerischen Hochschulen und den Fachhochschu-
len sind auch die Lehrbeauftragten und die gastweise tätigen Lehrkräfte Mitglieder der Hoch-
schulen. 

(3) Studentische Hilfskräfte sind nur Mitglieder derjenigen Hochschule, an der sie als Studen-
ten oder Studentinnen eingeschrieben sind. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Gliedkörperschaften des öffentlichen 
Rechts der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin „Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin“. Die Mitglieder dieser Körperschaft gelten als Mitglieder der Freien 
Universität Berlin und der Humboldt- Universität zu Berlin. Bis zu einer Neuregelung haben 
sie innerhalb einer der jeweiligen Hochschulen die Rechte gemäß § 44. Nach Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Errichtung der Gliedkörperschaft „Charité – Universitätsmedizin Berlin“ ein-
tretende Mitglieder der Charité – Universitätsmedizin Berlin (Charité) haben zum Zeitpunkt 
ihres Eintritts zu erklären, an welcher der Universitäten sie diese Rechte ausüben; die ge-
mäß § 3 Abs. 2 und 3 des Gesetzes zur Errichtung der Gliedkörperschaft „Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin“ übergegangenen Mitglieder üben diese Rechte an der Hochschule aus, 
an der sie diese bis zum Inkrafttreten des vorbezeichneten Gesetzes ausgeübt haben.27 

§ 44  
Rechte und Pflichten der Hochschulmitglieder 

(1) Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, 

1. ihre fachlichen Aufgaben wahrzunehmen, 
2. sich so zu verhalten, dass die Hochschule und ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen 

können und niemand gehindert wird, seine Pflichten und Rechte an der Hochschule 
wahrzunehmen, 

3. sich so zu verhalten, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner sexuellen Iden-
tität, seiner Rasse, ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behin-
derung oder seines Alters benachteiligt wird,28 

                                                 
25 § 43 Abs. 1 Nr. 4: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
26 § 43 Abs. 1 Nr. 5: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
27 § 43 Abs. 4: Eingefügt durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
28 § 44 Abs. 1 S. 1 Nr. 3: Eingefügt durch Gesetz vom 24.06.2004 (GVBl. S. 256). 
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4. an der Selbstverwaltung mitzuwirken und Funktionen zu übernehmen; über Ausnah-
men aus wichtigem Grund entscheidet der Leiter oder die Leiterin der Hochschule. 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 gilt auch für Personen, die an der Hochschule nebenberuflich tätig sind, 
ohne Mitglieder zu sein.29 

(2) Die Hochschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht be-
nachteiligt werden. Sie sind als Mitglieder eines Gremiums an Weisungen nicht gebunden. 

(3) Mitglieder von Personalvertretungen der Hochschule können keinem Gremium der 
Selbstverwaltung angehören, das für Personalangelegenheiten zuständig ist. Leitende Be-
amte und Beamtinnen und Angestellte der Hochschulverwaltung dürfen nicht dem Kuratori-
um oder dem Akademischen Senat angehören. Den Kreis der leitenden Beamten und Beam-
tinnen und Angestellten bestimmt die Dienstbehörde. 

(4) Die Zahlung von Sitzungsgeldern an die in die Gremien der Hochschulen gewählten Stu-
denten und Studentinnen und nebenberuflichen Lehrkräfte wird in einer Rechtsverordnung 
geregelt, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hoch-
schulen im Einvernehmen mit den Senatsverwaltungen für Inneres und für Finanzen erlässt. 

(5) Die Mitglieder des Akademischen Senats und seiner ständigen Kommissionen, der 
Hochschulleitung, des Kuratoriums, der Fachbereichs- und Institutsräte sowie die Frauenbe-
auftragten gemäß § 59 Abs. 1, die in einem zeitlich befristeten Dienstverhältnis mit der 
Hochschule stehen, erhalten auf Antrag die Zeiten, die sie dem Gremium angehören oder in 
denen sie ihr Amt als Frauenbeauftragte ausüben, mit dem Faktor 1/2 nicht auf ihre Dienst-
zeit angerechnet. Gehören sie mehreren Gremien gemäß Satz 1 an, ist nur eine einmalige 
Anrechnung möglich. 

(6) Für Vertreter und Vertreterinnen der sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Aka-
demischen Senat, im Kuratorium, in den Fachbereichs- und Institutsräten sowie in den stän-
digen Kommissionen der genannten Gremien gilt die Teilnahme an den Sitzungen als 
Dienstzeit. 

§ 45  
Bildung der Mitgliedergruppen 

(1) Für die Vertretung in den Hochschulgremien werden für die Mitglieder der Hochschule 
verschiedene Gruppen gebildet. Je eine Gruppe bilden 

1. die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen (Professoren und Professorinnen, Ju-
niorprofessoren und Juniorprofessorinnen) einschließlich der außerplanmäßigen Pro-
fessoren und Professorinnen, Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, der 
Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen, der Privatdozenten und Privatdozen-
tinnen sowie an der Universität der Künste und den künstlerischen Hochschulen die 
Gastprofessoren und Gastprofessorinnen, 

2. die akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Oberassistenten und Oberassis-
tentinnen, Oberingenieure und Oberingenieurinnen, wissenschaftliche und künstleri-
sche Assistenten und Assistentinnen, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, an der Hochschule der 
Künste, den künstlerischen Hochschulen und den Fachhochschulen auch die Lehr-
beauftragten und die gastweise tätigen Lehrkräfte),30 

3. die eingeschriebenen Studenten und Studentinnen, Doktoranden und Doktorandin-
nen,31 

4. die sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

(2) Für die Gruppenzugehörigkeit von Mitgliedern, die mehreren Gruppen angehören kön-
nen, ist das Beschäftigungsverhältnis, im übrigen die Entscheidung des betroffenen Mitglieds 
maßgebend. 

                                                 
29 § 44 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 u. S. 2: Geändert durch Gesetz vom 24.06.2004 (GVBl. S. 256). 
30 § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 2: Geändert durch Gesetzt vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). Geändert durch Gesetzt vom 
17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
31 § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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(3) Die Mitgliedergruppen gemäß Absatz 1 Satz 2 können Vertretervereinigungen auf Lan-
desebene bilden. 

(4) Angehörige des wissenschaftlichen oder künstlerischen Personals der Humboldt-
Universität, der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, der Kunsthochschule Berlin (Weißen-
see), der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin32, die nicht bis zum 31. März 1994 gemäß §§ 2 und 3 des Hochschulperso-
nal-Übernahmegesetzes vom 11. Juni 1992 (GVBl. S.191) in Ämter übernommen worden 
sind, sondern gemäß § 4 des Hochschulpersonal-Übernahmegesetzes in ihren bisherigen 
Rechtsverhältnissen weiterbeschäftigt werden und für die kein Gleichstellungsbeschluss ge-
mäß § 6 des Hochschulpersonal-Übernahmegesetzes gefasst worden ist, gehören der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Die gemäß § 7 Abs. 5 des 
Fusionsgesetzes vom 23. Juni 1992 (GVBl. S. 201) getroffenen Entscheidungen der Grün-
dungskomitees über die mitgliedschaftsrechtliche Stellung der an die Freie Universität und 
an die Technische Universität übernommenen Dienstkräfte gelten auch nach Außerkrafttre-
ten des Fusionsgesetzes weiter. 

§ 46  
Zusammensetzung und Stimmrecht 

(1) Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb der Mit-
gliedergruppen und die Zusammensetzung der Gremien der Hochschule bestimmen sich 
nach der fachlichen Gliederung der Hochschule, den Aufgaben der Gremien sowie nach 
Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder der Hochschule. 

(2) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen müssen in allen Gremien mit Entschei-
dungsbefugnis in Angelegenheiten der Forschung, der künstlerischen Entwicklungsvorha-
ben, der Lehre und der Berufung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen über die 
Mehrheit der Sitze und Stimmen verfügen. 

(3) Ist der Beschluss eines Gremiums mit Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten der 
Forschung, der künstlerischen Entwicklungsvorhaben, der Lehre und der Berufung von 
Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen gegen die Stimmen sämtlicher Mitglieder min-
destens einer der Mitgliedergruppen gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 getroffen worden, so 
muss über die Angelegenheit auf Antrag erneut beraten werden. Eine erneute Entscheidung 
darf frühestens nach einer Woche erfolgen. Ein Beschluss gemäß Satz 1 darf erst nach 
Fristablauf ausgeführt werden (suspensives Gruppenveto). 

(4) In den beratenden Kommissionen von Gremien der akademischen Selbstverwaltung sind 
alle Mitgliedergruppen zu beteiligen, keine Gruppe gemäß § 45 Abs. 1 darf allein über die 
Mehrheit der Sitze verfügen, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Näheres regelt 
die Grundordnung. 

(5) In Angelegenheiten, die die Berufung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen 
unmittelbar berühren, haben die sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kein Stimmrecht; 
sie wirken beratend mit. 

(6) An Leistungsbewertungen bei Habilitationen und Promotionen dürfen neben den Profes-
soren und Professorinnen nur habilitierte bzw. promovierte Mitglieder des zuständigen Gre-
miums mitwirken. Die beratende Mitwirkung von Studenten und Studentinnen und akademi-
schen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die nicht entsprechend qualifiziert sind, richtet sich 
nach der jeweiligen Ordnung. 

(7) Bei der Zusammensetzung der Gremien sollen Frauen angemessen beteiligt werden. 

                                                 
32 § 45 Abs. 4 S. 1: Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
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§ 47  
Beschlussfassung 

(1) Die Hochschulgremien sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend ist. Wird ein Gremium nach Beschlussunfähigkeit zur Be-
handlung desselben Gegenstandes erneut einberufen, so ist es in jedem Fall beschlussfähig, 
wenn in der Einladung hierauf hingewiesen wird. 

(2) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; 
Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. 

(3) Entscheidungen, die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung 
von Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen unmittel-
bar betreffen, bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der dem Gre-
mium angehörenden Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Kommt danach ein Be-
schluss auch im zweiten Abstimmungsgang nicht zu Stande, so genügt für eine Entschei-
dung die Mehrheit der dem Gremium angehörenden Hochschullehrer und Hochschullehre-
rinnen. Bei Berufungsvorschlägen ist in einem solchen Fall die Mehrheit des Gremiums be-
rechtigt, ihren Vorschlag als weiteren Berufungsvorschlag vorzulegen. 

(4) Abstimmungen erfolgen offen, wenn nicht ein Mitglied geheime Abstimmung verlangt. In 
Personalangelegenheiten, einschließlich der Berufungsvorschläge und der Erteilung von 
Lehraufträgen, ist stets geheim abzustimmen. Abstimmungen im schriftlichen Verfahren sind 
zulässig, sofern kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. 

§ 48  
Wahlen 

(1) Die Wahlen an der Hochschule sind frei, gleich und geheim. 

(2) Die Mitglieder der zentralen Kollegialorgane und der Fachbereichsräte werden in perso-
nalisierter Verhältniswahl gewählt. Briefwahl ist zulässig; dies gilt nicht für Wahlen in Gre-
mien. 

(3) Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitgliedergruppen in den Kollegialorganen werden 
jeweils nur von den Angehörigen ihrer Gruppe gewählt. Die Honorarprofessoren und Hono-
rarprofessorinnen, die außerplanmäßigen Professoren und Professorinnen und die Privatdo-
zenten und Privatdozentinnen haben nur aktives Wahlrecht; gleiches gilt an der Hochschule 
der Künste für die gastweise tätigen Lehrkräfte. Die nicht hauptamtlich tätigen außerplanmä-
ßigen Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, Privatdozenten und Privatdozentinnen 
sowie die emeritierten und pensionierten Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen haben 
weder ein aktives noch ein passives Wahlrecht.33 

(4) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung erlässt durch Rechtsverordnung 
Grundsätze über die Durchführung der personalisierten Verhältniswahl und über die Aus-
übung des aktiven und passiven Wahlrechts. Die Hochschulen regeln die organisatorische 
Durchführung der Wahlen in eigenen Wahlordnungen. 

(5) Es können Wahlkreise nach näherer Regelung durch die Wahlordnung gebildet werden. 
Hierbei ist eine vergleichbare Repräsentanz der Wähler und Wählerinnen in den Wahlkreisen 
sicherzustellen. 

§ 49  
Amtszeit 

(1) Die Amtszeit von Funktionsträgern und -trägerinnen und Gremien beträgt zwei Jahre, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Grundordnung kann für studentische 
Mitglieder eine kürzere Amtszeit vorsehen. 

(2) Funktionsträger und -trägerinnen üben ihr Amt nach Ablauf der Amtszeit weiter aus, bis 
Nachfolger und Nachfolgerinnen gewählt worden sind und ihr Amt angetreten haben. 

(3) Funktionsträger und -trägerinnen und Gremien, deren Wahl unanfechtbar für ungültig er-
klärt worden ist, führen die unaufschiebbaren Geschäfte weiter, bis die Neugewählten ihr 

                                                 
33 § 48 Abs. 3 S. 3: Eingefügt durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
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Amt angetreten haben. Entscheidungen, die vor der unanfechtbaren Ungültigkeitserklärung 
einer Wahl ergangen sind, bleiben wirksam, soweit sie vollzogen sind. 

§ 50  
Öffentlichkeit 

(1) Die Gremien tagen öffentlich, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Gremien können den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen. 

(3) Personalangelegenheiten, einschließlich der Berufungsangelegenheiten und der Ertei-
lung von Lehraufträgen, sowie Entscheidungen in Prüfungssachen werden in nichtöffentli-
cher Sitzung behandelt. Teilnehmer und Teilnehmerinnen an nichtöffentlichen Gremiensit-
zungen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Sechster Abschnitt  
Organe der Hochschulen 

§ 51  
Zentrale Organe der Hochschule 

(1) Zentrale Organe der Hochschule sind: 

1. der Präsident oder Rektor, die Präsidentin oder Rektorin, 
2. der Akademische Senat, 
3. das Konzil. 

(2) Die Kuratorien der Hochschulen gemäß § 2 Abs. 4 sind besondere zentrale Organe des 
Zusammenwirkens von Hochschule, Staat und Gesellschaft. 

(3) Neben den Mitgliedern nehmen an den Sitzungen der zentralen Organe und deren Kom-
missionen sowie an den Sitzungen der Kuratorien der Präsident oder Rektor, die Präsidentin 
oder Rektorin, die Vizepräsidenten oder Prorektoren, die Vizepräsidentinnen oder Prorekto-
rinnen, ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalvertretung sowie ein Vertreter oder ei-
ne Vertreterin des Allgemeinen Studentenausschusses und der Kanzler oder die Kanzlerin 
mit Rede- und Antragsrecht teil. 

(4) In der Hauptkommission und in der Personalkommission des Kuratoriums können der 
Kanzler oder die Kanzlerin sowie ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalvertretung 
beratend teilnehmen. 

§ 52  
Leitung der Hochschule 

(1) Die Universitäten, die Beuth-Hochschule für Technik Berlin und die Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft Berlin werden durch Präsidenten oder Präsidentinnen geleitet, die übrigen 
Fachhochschulen durch Rektoren oder Rektorinnen.34 

(2) Zum Präsidenten oder zur Präsidentin kann gewählt werden, wer eine abgeschlossene 
Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen verantwortlichen beruflichen 
Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten 
lässt, dass er oder sie den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Der Rektor oder die Rektorin 
ist aus dem Kreis der der Fachhochschule angehörenden hauptberuflich tätigen Hochschul-
lehrer und Hochschullehrerinnen zu wählen. 

(3) Die Amtszeit des Leiters oder der Leiterin der Hochschule beträgt vier Jahre. Wiederwahl 
ist zulässig. Eine Abwahl ist ausgeschlossen. 

                                                 
34 § 52 Abs. 1: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 
(GVBl. S. 208). 
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§ 53  
Wahl der Leitung der Hochschule 

(1) Die Vorschläge für die Wahl des Leiters oder der Leiterin der Hochschule werden vom 
Akademischen Senat beschlossen. Der Wahlvorschlag des Akademischen Senats hat die 
Vorschläge zu berücksichtigen, die von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder unterstützt 
werden. 

(2) Die Vorschläge sind dem Kuratorium, an Hochschulen ohne Kuratorium der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung zur Stellungnahme vorzulegen. Das Kuratorium ist 
berechtigt, die Vorschläge einmal an den Akademischen Senat zurückzuweisen. Danach be-
schließt der Akademische Senat endgültig über die Vorschläge. 

(3) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule wird vom Konzil mit den Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder gewählt. 

(4) Kommt eine Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, findet zwischen den beiden 
Kandidaten oder Kandidatinnen, die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten ha-
ben, ein dritter Wahlgang statt, in dem zum Leiter oder zur Leiterin der Hochschule gewählt 
wird, wer die einfache Mehrheit der Stimmen erhält. In diesem Wahlgang ist das Konzil un-
geachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

(5) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule wird vom Senat von Berlin bestellt. 

§ 54  
– entfällt – 

§ 55  
Rechtsstellung der Leitung der Hochschule 

(1) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule nimmt das Amt hauptberuflich wahr. Für 
Hochschulen, deren Größe eine hauptberufliche Leitung nicht erfordert, kann das zuständige 
Kuratorium Ausnahmen vorsehen. An Hochschulen ohne Kuratorium wird die Entscheidung 
nach Satz 2 von der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung getroffen. 

(2) Das Amt und das Dienstverhältnis35 als Leiter oder Leiterin der Hochschule enden36 

1. mit Ablauf der Amtszeit; das Dienstverhältnis als Leiter oder Leiterin der Hochschule 
verlängert sich um die Zeit, in der dieser oder diese das Amt nach § 49 Absatz 2 wei-
ter ausübt,37 

2. mit Ablauf des Semesters, in dem er oder sie das 65. Lebensjahr vollendet, 
3. mit Zugang der Rücktrittserklärung an das für Hochschulen zuständige Mitglied des 

Senats, 
4. mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses aus sonstigen Gründen. 

(3) Ein hauptberuflicher Leiter oder eine hauptberufliche Leiterin der Hochschule wird für die 
Dauer der Amtszeit zum Beamten oder zur Beamtin auf Zeit ernannt. Wird ein Hochschulleh-
rer oder eine Hochschullehrerin einer Hochschule des Landes Berlin zum hauptberuflichen 
Leiter oder zur Leiterin der Hochschule bestellt, so gilt er oder sie für die Dauer der Amtszeit 
in seinem bzw. ihrem Dienstverhältnis als Hochschullehrer oder Hochschullehrerin als ohne 
Besoldung beurlaubt. Auf Antrag kann die Fortführung seiner oder ihrer Lehr- und For-
schungstätigkeit teilweise gestattet werden. 

(4) War der Leiter oder die Leiterin der Hochschule vor seiner bzw. ihrer Wahl Professor oder 
Professorin einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so ist er 
oder sie, wenn die allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, nach Ablauf 
seiner bzw. ihrer Amtszeit auf Antrag ohne Berufungsverfahren als Professor oder Professo-
rin der Hochschule zu übernehmen, deren Leiter oder Leiterin er oder sie war, und einem 
von ihm oder ihr zu wählenden Fachbereich zuzuordnen. 

                                                 
35 § 55 Abs. 2, Einleitungssatz: Geändert durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
36 § 55 Abs. 2, Einleitungssatz: Geändert durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
37 § 55 Abs. 2 Nr. 1 2. Halbsatz: Eingefügt durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
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(5) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule ist nach Maßgabe des Absatzes 2 Nummer 1 
2. Halbsatz mit Ablauf der Amtszeit entlassen, wenn er oder sie nach Absatz 3 Satz 2 beur-
laubt war oder nach Absatz 4 übernommen wird. Andernfalls tritt der Leiter oder die Leiterin 
der Hochschule nach Ablauf der Amtszeit oder mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhe-
stand, wenn er oder sie eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in einem Beamten-
verhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder aus einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit zum Beamten oder zur Beamtin auf Zeit ernannt worden ist; sind diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt, ist der Leiter oder die Leiterin der Hochschule mit Ablauf seiner oder ih-
rer Amtszeit entlassen.38 

§ 56  
Aufgaben der Leitung der Hochschule 

(1) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule vertritt die Hochschule, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. 

(2) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule ist Inhaber des Hausrechts in der Hochschu-
le. Er oder sie ist für den geordneten Hochschulbetrieb verantwortlich und trifft die zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Ordnung erforderlichen Entscheidungen. 

(3) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule ist verpflichtet, rechtswidrige Beschlüsse und 
Maßnahmen der Organe oder sonstiger Stellen der Hochschule mit aufschiebender Wirkung 
zu beanstanden oder sie aufzuheben. In Fällen rechtswidriger Unterlassung erteilt er oder 
sie die erforderlichen Anweisungen oder trifft die unterlassenen Maßnahmen selbst. 

(4) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten 
anstelle der zuständigen Organe oder sonstigen zuständigen Stellen der Hochschule die un-
erlässlichen Maßnahmen und einstweiligen Regelungen treffen. 

(5) Der Präsident oder die Präsidentin der Freien Universität und der Humboldt-Universität 
kann die Wahrnehmung einzelner Befugnisse auf den Klinikumsvorstand eines Universitäts-
klinikums übertragen. 

(6) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule hat das Rede-, Informations- und Antrags-
recht bei allen Sitzungen aller Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Er oder sie 
kann sich vertreten lassen. 

(7) Die Befugnisse des Leiters oder der Leiterin der Hochschule gemäß den Absätzen 3 und 
4 gelten nicht in Bezug auf das Kuratorium und seine Kommissionen. 

§ 57  
Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen und Prorektoren/Prorektorinnen 

(1) Der Erste Vizepräsident oder die Erste Vizepräsidentin ist der ständige Vertreter oder die 
ständige Vertreterin des Präsidenten oder der Präsidentin, der Prorektor oder die Prorektorin 
der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin des Rektors oder der Rektorin. Sie un-
terstützen den Leiter oder die Leiterin der Hochschule bei der Wahrnehmung seiner bzw. ih-
rer Aufgaben. 

(2) Der Erste Vizepräsident oder die Erste Vizepräsidentin oder der Prorektor oder die Pro-
rektorin ist nach den Vorschriften des § 53 aus dem Kreis der der Hochschule angehörenden 
hauptberuflichen Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen zu wählen. 

(3) An den Universitäten werden mindestens zwei, höchstens drei, an der Hochschule der 
Künste und an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin39 werden mindestens ein, höchstens 
zwei weitere Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen vom Konzil gewählt. Die Wahl bedarf 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Vorschlagsberechtigt sind sowohl der Prä-
sident oder die Präsidentin als auch der Akademische Senat sowie ein Drittel des Konzils. 

(4) An der Freien Universität und an der Humboldt-Universität gehört ein Vizepräsident oder 
eine Vizepräsidentin dem medizinischen Bereich, an der Hochschule der Künste ein Vize-
präsident oder eine Vizepräsidentin dem Bereich Musik an. 

                                                 
38 § 55 Abs. 5 S. 1: Geändert durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
39 § 57 Abs. 3 S. 1: Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
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(5) Die Amtszeit der Vizepräsidenten oder Prorektoren oder der Vizepräsidentinnen oder 
Prorektorinnen beträgt zwei Jahre, endet jedoch spätestens mit dem Ende der Amtszeit des 
Leiters oder der Leiterin der Hochschule. Wiederwahl ist zulässig, eine Abwahl ausgeschlos-
sen. 

(6) Der Erste Vizepräsident oder der Prorektor oder die Erste Vizepräsidentin oder die Pro-
rektorin wird vom Senat von Berlin, die weiteren Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen 
werden von der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung bestellt. 

§ 58  
Kanzler/Kanzlerin 

(1) Der Kanzler oder die Kanzlerin unterstützt den Leiter oder die Leiterin der Hochschule bei 
der Wahrnehmung seiner oder ihrer Aufgaben. Er oder sie führt die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung und ist dabei an die Richtlinien des Leiters oder der Leiterin der Hochschule ge-
bunden. Er oder sie ist Beauftragter oder Beauftragte für den Haushalt. Er oder sie wird auf 
Vorschlag des Kuratoriums, an den Hochschulen ohne Kuratorium auf Vorschlag der Perso-
nalkommission vom Senat von Berlin bestellt. 

(2) Er oder sie muss die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst 
oder die Voraussetzungen entsprechend § 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Laufbahngesetzes er-
füllen und durch eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst die für 
das Amt erforderliche Eignung und Sachkunde erworben haben. 

(3) Der Kanzler oder die Kanzlerin an den Universitäten und der Hochschule der Künste ist 
Beamter oder Beamtin auf Zeit; seine bzw. ihre Amtszeit beträgt zehn Jahre. 

(4) Durch Entscheidung des Kuratoriums kann an einer Universität der Kanzler oder die 
Kanzlerin abweichend von den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 in einem öffentlich-
rechtlichen Auftragsverhältnis für die Dauer von bis zu fünf Jahren beschäftigt werden. Rech-
te und Pflichten des Auftragsverhältnisses werden im Wege eines öffentlich-rechtlichen Ver-
trags geregelt, der der Zustimmung des Kuratoriums bedarf. 

§ 59  
Frauenbeauftragte 

(1) An jeder Hochschule wird zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 4 Abs. 840 eine 
hauptberufliche Frauenbeauftragte bestellt. Es können bis zu zwei nebenberufliche Stell-
vertreterinnen bestellt werden. Soweit Hochschulen in Fachbereiche gegliedert sind, über 
zentrale Einrichtungen bzw. zentrale Dienstleistungsbereiche verfügen, werden nebenberuf-
liche Frauenbeauftragte und jeweils eine Stellvertreterin auf diesen Ebenen bestellt. In der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin werden eine hauptberufliche Zentrale Frauenbeauftragte 
und eine nebenberufliche Stellvertreterin bestellt. Daneben werden bei Bedarf bis zu drei ne-
benberufliche dezentrale Frauenbeauftragte und je eine Stellvertreterin bestellt.41 Die Frau-
enbeauftragten werden nach ihrer Wahl gemäß Absatz 11 von dem Leiter oder der Leiterin 
der Hochschule bestellt. Die Bestellung der hauptberuflichen Frauenbeauftragten erfolgt für 
vier Jahre. Die Bestellung der Stellvertreterinnen, der nebenberuflichen Frauenbeauftragten 
und ihrer Stellvertreterinnen erfolgt für zwei Jahre. Hat die hauptberufliche Frauenbeauftrag-
te ein Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, so wird sie von den Aufgaben dieses 
Beschäftigungsverhältnisses freigestellt. Ansprüche, die sich aus der Anwendung des gel-
tenden Tarifrechts ergeben, bleiben unberührt. 

(2) Die Frauenbeauftragten sind im Rahmen ihrer Aufgaben nicht an fachliche Weisungen 
gebunden. Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und wegen ihres Amtes 
nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Ei-
ne Kündigung oder Versetzung ist nur zulässig, wenn dies auch unter Berücksichtigung der 
Tätigkeit als Frauenbeauftragte aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist und 
der Personalrat zustimmt. Die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben ist durch die Bereitstellung 

                                                 
40 § 59 Abs. 1 S. 1: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
41 § 59 Abs. 1 S. 4 u. 5: Eingefügt durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
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von Personal- und Sachmitteln im Haushalt der Hochschule in dem erforderlichen Umfang zu 
gewährleisten. 

(3) Die Frauenbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen sind verpflichtet, über die persönli-
chen Verhältnisse von Beschäftigten, die ihnen auf Grund ihres Amtes bekannt geworden 
sind, sowie über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertrau-
lichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch über ihre Amtszeit 
hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Einwilligung der Beschäftigten nicht gegenüber der 
Hochschulleitung und der Personalvertretung. 

(4) Die Frauenbeauftragten wirken auf die Herstellung der verfassungsrechtlich gebotenen 
Chancengleichheit der Frauen in der Hochschule und auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile für weibliche Angehörige der Hochschule hin. Die Frauenbeauftragten beraten und 
unterstützen die Hochschulleitung und die übrigen Organe und Einrichtungen der Hochschu-
le in allen Frauen betreffenden Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung von Frau-
enförderrichtlinien und Frauenförderplänen, und nehmen Anregungen und Beschwerden 
entgegen. Im Rahmen ihrer Aufgaben übernehmen sie die Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit. 

(5) Über die Umsetzung und die Einhaltung der Frauenförderrichtlinien und Frauenförderplä-
ne legen die Organe und Einrichtungen der jeweiligen Hochschule der Frauenbeauftragten 
jährlich Materialien vor. Die hauptberufliche Frauenbeauftragte erstellt mindestens alle zwei 
Jahre einen Bericht. Der Akademische Senat und das Kuratorium nehmen zu diesem Bericht 
Stellung. 

(6) Die Frauenbeauftragten sind bei allen die Frauen betreffenden strukturellen, organisatori-
schen und personellen Maßnahmen sowie bei den entsprechenden Vorlagen, Berichten und 
Stellungnahmen zu beteiligen. Dazu haben sie insbesondere die folgenden Rechte: 

1. Beteiligung am Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen, 
2. Einsicht in die Personalakten, soweit auf deren Inhalt zur Begründung von Entschei-

dungen Bezug genommen wird und die Einwilligung der betroffenen Dienstkräfte vor-
liegt, 

3. Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unterlagen von Bewerberinnen 
und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden. 

Sie haben Informations-, Rede- und Antragsrecht bei allen Sitzungen der Gremien ihres je-
weiligen Bereichs. Soweit im Rahmen der Erprobungsklausel nach § 7 a Entscheidungsrech-
te von Gremien auf andere Organe übergehen, gilt das Beteiligungsrecht auch gegenüber 
diesen Organen. 

(7) Die Frauenbeauftragten haben ein Recht auf Auskunft in allen mit ihren Aufgaben in Zu-
sammenhang stehenden Angelegenheiten, einschließlich des Rechts auf entsprechende Ak-
teneinsicht sowie auf Auskunft aus automatisierten Verfahren42 oder auf Einsicht in automa-
tisierte Verfahren. Sie haben ein Recht auf Beteiligung an Stellenausschreibungen, Beteili-
gung am Auswahlverfahren, Teilnahme an Bewerbungsgesprächen und Einsicht in die Be-
werbungsunterlagen einschließlich der Unterlagen von Bewerbern und Bewerberinnen, die 
nicht in die engere Auswahl einbezogen worden sind.43 Das Recht auf Beteiligung umfasst 
über die in Absatz 6 genannten Rechte hinaus die frühzeitige und umfassende Unterrichtung 
der Frauenbeauftragten durch die Hochschule in allen in Absatz 6 genannten Angelegenhei-
ten. Die Beteiligung der Frauenbeauftragten erfolgt in dringenden Fällen zeitgleich mit dem 
Personalrat. 

(8)Wird die Frauenbeauftragte nicht gemäß Absatz 7 beteiligt, so ist die Entscheidung über 
eine Maßnahme für zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In dringen-
den Fällen ist die Frist auf eine Woche, bei außerordentlichen Kündigungen auf drei Tage zu 
verkürzen. 

(9) Ist die Entscheidung eines Gremiums oder eines Organs der Hochschule nach Absatz 6 
gegen die Stellungnahme der Frauenbeauftragten getroffen worden, so kann sie innerhalb 

                                                 
42 § 59 Abs. 7 S. 1: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
43 § 59 Abs. 7 S. 2: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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von zwei Wochen widersprechen. Die erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche 
nach Einlegung des Widerspruchs erfolgen. Eine Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach 
Fristablauf oder Bestätigung der Entscheidung ausgeführt werden. 

(10) Nebenberufliche Frauenbeauftragte werden auf Antrag bis zur Hälfte, in der Hoch-
schulmedizin bis zum vollen Umfang ihrer Dienstaufgaben freigestellt. Stellvertretende Frau-
enbeauftragte können auf Antrag in angemessenem Umfang nach Maßgabe ihrer Belastung 
in der Hochschulmedizin im Umfang von 50 vom Hundert von ihren Dienstaufgaben freige-
stellt werden.44 Studentinnen erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Vergütung 
für studentische Hilfskräfte gemäß § 121 nach näherer Regelung durch die Grundordnung. 
Mit Ausnahme der humanmedizinischen Fachbereiche darf pro Fachbereich nicht mehr als 
eine Stellvertreterin freigestellt werden. Auf Mitarbeiterinnen in befristeten Beschäftigungs-
verhältnissen findet § 44 Abs. 5 Anwendung. 

(11) Die Wahl der Frauenbeauftragten wird in der Grundordnung nach dem Grundsatz der 
Viertelparität geregelt. Wahlberechtigt sind nur die weiblichen Mitglieder der Hochschule. Bei 
der Wahl der hauptberuflichen Frauenbeauftragten können auch Frauen gewählt werden, die 
nicht Mitglieder der Hochschule sind. 

§ 60  
Zusammensetzung des Akademischen Senats 

(1) Dem Akademischen Senat der Universität gehören fünfundzwanzig Mitglieder stimmbe-
rechtigt an, und zwar 

1. dreizehn Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. vier akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, 
3. vier Studenten oder Studentinnen, 
4. vier sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 

(2) Dem Akademischen Senat der Hochschule der Künste und der Beuth-Hochschule für 
Technik Berlin45 gehören neunzehn Mitglieder stimmberechtigt an, und zwar 

1. zehn Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. drei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, 
3. drei Studenten oder Studentinnen, 
4. drei sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 

(3) Dem Akademischen Senat der künstlerischen Hochschulen und der übrigen Fachhoch-
schulen gehören dreizehn Mitglieder stimmberechtigt an, und zwar 

1. sieben Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. zwei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, 
3. zwei Studenten oder Studentinnen, 
4. zwei sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 

(4) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule führt den Vorsitz. Mit Rede- und Antragsrecht 
sind berechtigt, an den Sitzungen des Akademischen Senats teilzunehmen 

 an Hochschulen mit Fachbereichen alle Dekane und Dekaninnen, 
 an Hochschulen ohne Fachbereiche die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, 
 die Vorsitzenden der Institutsräte der Zentralinstitute, 
 die Vorsitzenden aller Kommissionen des Akademischen Senats. 

§ 51 Abs. 3 und § 59 Abs. 5 bleiben unberührt. 

(5) Der Akademische Senat kann einen Ferienausschuss zur Erledigung dringender Angele-
genheiten bilden. Dem Ferienausschuss gehören stimmberechtigt an 

 an den Universitäten dreizehn Mitglieder, davon sieben Hochschullehrer oder Hoch-
schullehrerinnen sowie je zwei Vertreter oder Vertreterinnen der übrigen Mitglieder-
gruppen; 

                                                 
44 § 59 Abs. 10 S. 1 u. 2: Neugefasst durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
45 § 60 Abs. 2: Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
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 an den übrigen Hochschulen sieben Mitglieder, davon vier Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerinnen sowie je ein Vertreter oder eine Vertreterin der übrigen Mitglie-
dergruppen. 

§ 61  
Aufgaben des Akademischen Senats 

(1) Der Akademische Senat ist zuständig für 

1. die Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplans, 
2. Vorschläge für die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Organisationseinhei-

ten, 
3. die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen, 
4. den Erlass von Satzungen, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, 
5. die Aufstellung von Grundsätzen für Lehre, Studium und Prüfungen, den Beschluss 

fachübergreifender Verfahrensregelungen für Hochschulprüfungen sowie die Stel-
lungnahme zu Studien- und Prüfungsordnungen der Fachbereiche, 

6. die Beschlussfassung über Hochschulentwicklungspläne und Ausstattungspläne so-
wie Vorschläge für die Zweckbestimmung von Stellen für Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerinnen, 

7. die Beschlussfassung über die Frauenförderrichtlinien und die Frauenförderpläne, 
8. die Stellungnahmen zu den Berufungsvorschlägen der Fachbereiche, 
9. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen der Forschung und der 

Förderung des wissenschaftlichen und des künstlerischen Nachwuchses, 
10. Anträge auf Einrichtung, Ausstattung, Entwicklung und Zuordnung von Sonderfor-

schungsbereichen, 
11. die Regelungen über die Benutzung der Hochschuleinrichtungen, 
12. die Festsetzung von Zulassungszahlen, 
13. die Koordinierung der Tätigkeit von Fachbereichen und sonstigen Einrichtungen der 

Hochschule, 
14. die Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des Leiters oder der Leiterin der 

Hochschule sowie der Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen, des Prorektors oder 
der Prorektorin, 

15. sonstige akademische Angelegenheiten, die die Hochschule als Ganzes betreffen, 
soweit keine andere Zuständigkeit besteht. 

(2) Der Akademische Senat kann zu seiner Unterstützung und Beratung Kommissionen ein-
setzen. Über ihre Aufgabenstellung, Verfahren und Dauer der Einsetzung entscheidet der 
Akademische Senat. Die Mitglieder von Kommissionen werden jeweils von den Vertretern 
oder Vertreterinnen ihrer Mitgliedergruppen im Akademischen Senat benannt. 

(3) Zur Unterstützung und Beratung des Leiters oder der Leiterin der Hochschule und des 
Akademischen Senats bildet der Akademische Senat ständige Kommissionen für 

1. Entwicklungsplanung, 
2. Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, 
3. Lehre und Studium, 
4. Bibliothekswesen. 

In der ständigen Kommission für Lehre und Studium haben die Studenten und Studentinnen 
die Hälfte der Sitze und Stimmen. 

§ 62  
Zusammensetzung des Konzils 

(1) Dem Konzil der Universitäten und der Hochschule der Künste gehören einundsechzig 
Mitglieder an, und zwar 

1. einunddreißig Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. zehn akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, 
3. zehn Studenten oder Studentinnen, 
4. zehn sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 
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(2) Dem Konzil der Beuth-Hochschule für Technik Berlin46 gehören neunundvierzig Mitglie-
der an, und zwar 

                                                

1. fünfundzwanzig Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. sechs akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, 
3. zwölf Studenten oder Studentinnen, 
4. sechs sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 

(3) Dem Konzil der künstlerischen Hochschulen und der übrigen Fachhochschulen gehören 
fünfundzwanzig Mitglieder an, und zwar 

1. dreizehn Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. drei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, 
3. sechs Studenten oder Studentinnen, 
4. drei sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 

§ 63  
Aufgaben des Konzils 

(1) Das Konzil ist zuständig für die Wahl des Leiters oder der Leiterin der Hochschule sowie 
der Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen bzw. des Prorektors oder der Prorektorin, für 
die Beschlussfassung über die Grundordnung, für die Erörterung des jährlichen Rechen-
schaftsberichts des Leiters oder der Leiterin der Hochschule sowie für die Stellungnahmen 
zu Angelegenheiten, die die Hochschule als Ganzes betreffen. 

(2) Das Konzil wählt aus seiner Mitte einen Vorstand, dem an den Universitäten, der Hoch-
schule der Künste und der Beuth-Hochschule für Technik Berlin47 jeweils zwei Vertreter oder 
Vertreterinnen, an den übrigen Hochschulen jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin der 
Mitgliedsgruppen gemäß § 45 Abs. 1 angehören. 

§ 64  
Zusammensetzung der Kuratorien 

(1) Dem Kuratorium gehören an 

1. das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats, das den Vorsitz führt, 
2. die Senatsmitglieder für Inneres und für Finanzen sowie ein weiteres Mitglied des Se-

nats, 
3. vier Mitglieder des Abgeordnetenhauses, wobei die im Abgeordnetenhaus vertretenen 

Fraktionen mit je einem Mitglied vertreten sein sollen, 
4. je zwei Mitglieder der Gruppen gemäß § 45 Abs. 1, 
5. zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Berliner Arbeitgeberverbände – abweichend 

hiervon an der „Alice-Salomon“ – Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
Berlin48 je ein Vertreter oder eine Vertreterin der Jugend- und der Wohlfahrtsverbän-
de,49 

6. zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Berliner Gewerkschaften, 
7. eine Vertreterin einer Organisation, die die Interessen von Frauen, sowie eine Person, 

die Umweltbelange vertritt. 

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 3 werden vom Abgeordnetenhaus für die Dauer seiner 
Wahlperiode gewählt. Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 4 werden nach Maßgabe des § 48 
gewählt. 

(3) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 5 und 6 werden auf Vorschlag der Verbände vom Ab-
geordnetenhaus für zwei Jahre gewählt. Sie dürfen nicht hauptberuflich im Hochschulbereich 
tätig sein und nicht dem Abgeordnetenhaus angehören. 

(4) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 7 werden vom Abgeordnetenhaus für zwei Jahre ge-
wählt; hierzu kann der Akademische Senat Vorschläge machen. Absatz 3 Satz 2 findet An-
wendung. 

 
46 § 62 Abs. 2: Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
47 § 63 Abs. 2: Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
48 § 64 Abs. 1 Nr. 5: Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
49 § 64 Abs. 1 Nr. 5: Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
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(5) Die dem Kuratorium angehörenden Mitglieder des Senats können sich durch Staatssek-
retäre oder Staatssekretärinnen vertreten lassen, die übrigen Mitglieder durch gleichzeitig zu 
wählende Stellvertreter oder Stellvertreterinnen. Ist sowohl ein Mitglied des Senats als auch 
ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin verhindert, so kann es bzw. er oder sie sein 
bzw. ihr Stimmrecht auf ein anderes dem Kuratorium angehörendes Mitglied des Senats ü-
bertragen. Einem Mitglied des Senats darf nicht mehr als eine Stimme übertragen werden. 

(6) Mitglieder des Konzils oder des Akademischen Senats dürfen dem Kuratorium nicht an-
gehören. 

§ 65  
Aufgaben des Kuratoriums 

(1) Das Kuratorium ist zuständig für 

1. die Billigung des Entwurfs und die Feststellung des Haushaltsplans, 
2. Richtlinien für die Haushalts- und Wirtschaftsführung, 
3. den Erlass von Gebührensatzungen gemäß § 2 Abs. 8, 
4. die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Fachbereichen und anderen Organi-

sationseinheiten auf Vorschlag des Akademischen Senats, 
5. die Stellungnahme zu Hochschulentwicklungs- und Ausstattungsplänen, 
6. die Festlegung der Zweckbestimmung von Stellen für Hochschullehrer oder Hoch-

schullehrerinnen auf Vorschlag des Akademischen Senats. 

Darüber hinaus ist das Kuratorium zuständig für Personalangelegenheiten gemäß § 67. 

(2) Im Übrigen ist das Kuratorium zuständig für die der Hochschule zugewiesenen staatli-
chen Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung. Welche Angelegen-
heiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sind, entscheidet im Zweifelsfall das 
Kuratorium selbst. 

(3) Das Kuratorium richtet zu seiner Beratung eine Hauptkommission, eine Personalkommis-
sion und für die Universitätsklinika eine Finanz- und Wirtschaftskommission als ständige 
Kommissionen ein. Im Übrigen können weitere Kommissionen und Ausschüsse eingerichtet 
werden. Das Kuratorium kann Aufgaben zur endgültigen Erledigung an seine Kommissionen 
übertragen. 

(4) Das Kuratorium kann von Einrichtungen der Selbstverwaltung die Erstattung von Berich-
ten verlangen und andere Stellen auffordern, bestimmte Angelegenheiten zu überprüfen. 

§ 66  
Hauptkommission des Kuratoriums 

(1) Der Hauptkommission gehören an 

1. die dem Kuratorium angehörenden Mitglieder des Senats, die sich durch Beauftragte 
ihrer Verwaltungen vertreten lassen können, 

2. je ein vom Kuratorium zu bestimmendes Kuratoriumsmitglied aus den Mitgliedergrup-
pen gemäß § 45 Abs. 1. 

(2) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule führt den Vorsitz; er oder sie kann sich vertre-
ten lassen. 

§ 67  
Personalangelegenheiten der Hochschulen, Personalkommission 

(1) Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde, Personalstelle und Personalwirtschaftsstelle ist 
das Kuratorium. Es kann seine Befugnisse auf den Leiter oder die Leiterin der Hochschule, 
die Personalkommission oder deren Vorsitzenden oder Vorsitzende, im Einvernehmen mit 
der Senatsverwaltung für Inneres auch auf das Landesverwaltungsamt und in den Universi-
tätsklinika auf den Klinikumsvorstand übertragen. 

(2) Das Kuratorium erlässt die Verwaltungsvorschriften in Personalangelegenheiten und Per-
sonalwirtschaftsangelegenheiten. Im Übrigen kann es Einzelangelegenheiten an sich ziehen 
und Prüfungen anordnen; soweit es hiermit nicht ein einzelnes Mitglied des Kuratoriums be-
traut, setzt es einen Ausschuss ein, der aus je einem Vertreter oder einer Vertreterin der für 
Hochschulen und für Inneres zuständigen Senatsverwaltungen sowie zwei weiteren Mitglie-

Seite 38 von 66 



Mitgeteilt von Rechtsanwalt Riehn (Berlin) - www.hochschulanwalt.de 

dern des Kuratoriums besteht. Dem Kuratorium ist zu berichten und ein Entscheidungsvor-
schlag zu unterbreiten; die Verfahrensweise hat den Belangen des Datenschutzes Rechnung 
zu tragen. 

(3) Der Personalkommission gehören an 

1. das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats als Vorsitzender oder Vorsitzen-
de, 

2. die Senatsverwaltungen für Inneres und für Finanzen, 
3. der Leiter oder die Leiterin der Hochschule, 
4. der Erste Vizepräsident bzw. Prorektor oder die Erste Vizepräsidentin bzw. Prorekto-

rin, 
5. ein weiterer Vizepräsident oder eine weitere Vizepräsidentin, an Hochschulen ohne 

weiteren Vizepräsidenten oder ohne weitere Vizepräsidentin ein weiteres vom Kura-
torium zu bestimmendes Hochschulmitglied. 

Die Mitglieder gemäß Nummer 4 und 5 unterliegen in Angelegenheiten der Personalkommis-
sion nicht den Weisungen des Präsidenten oder der Präsidentin. 

(4) Die Prozessführung in Personalangelegenheiten obliegt dem Leiter oder der Leiterin der 
Hochschule, es sei denn, der oder die Vorsitzende der Personalkommission zieht die Pro-
zessführung an sich. Der oder die Vorsitzende ist über anhängige Gerichtsverfahren unver-
züglich zu unterrichten. 

(5) Die Personalkommission tagt in nichtöffentlicher Sitzung. 

(6) Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde und Personalstelle der künstlerischen Hochschu-
len ist der Leiter oder die Leiterin der Hochschule; für die Personalwirtschaft ist der oder die 
Beauftragte für den Haushalt der künstlerischen Hochschulen zuständig. Er oder sie kann 
seine oder ihre Befugnisse mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Inneres auf das Lan-
desverwaltungsamt Berlin übertragen. Für den Leiter oder die Leiterin der Hochschule und 
den Kanzler oder die Kanzlerin werden die Befugnisse nach Satz 1 von der für Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung wahrgenommen.50 

§ 6851  
Finanz- und Wirtschaftskommissionen der Universitätsklinika 

- aufgehoben - 

§ 68 a52  
Gemeinsame Finanz- und Wirtschaftskommission mit Entscheidungsbefugnis für die 

Universitätsklinika in Berlin 

- aufgehoben - 

Siebenter Abschnitt  
Fachbereiche 

§ 69  
Fachbereich 

(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit der Hochschule; er erfüllt unbe-
schadet der Gesamtverantwortung der Hochschule und der Zuständigkeiten der zentralen 
Hochschulorgane für sein Gebiet die Aufgaben der Hochschule. Er trägt dafür Sorge, dass 
die in seinem Gebiet tätigen Personen und Einrichtungen ihre Aufgaben erfüllen können. 

(2) Fachbereiche sollen miteinander verwandte Fächer oder fächerübergreifende Bereiche 
umfassen. An Hochschulen, deren Größe und Aufgabenstellung die Gliederung in Fachbe-
reiche nicht erfordern, kann hierauf verzichtet werden. 

(3) Fachbereiche werden nach ihrer Anhörung auf Vorschlag des Akademischen Senats 
durch das Kuratorium errichtet, verändert oder aufgehoben. 

                                                 
50 § 67 Abs. 6: Neugefasst durch Gesetz vom 02.12 2004 (GVBl. S. 484). 
51 § 68: Aufgehoben durch Gesetz vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739). 
52 § 68 a: Aufgehoben durch Gesetz vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739). 
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§ 69 a53  
Gemeinsame Gliedkörperschaft Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Zur Erfüllung von Aufgaben der Hochschulmedizin wird eine gemeinsame Gliedkörperschaft 
der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin namens „Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin (Charité)“ gebildet. 

§ 70  
Fachbereichsrat 

(1) Organe des Fachbereichs sind der Fachbereichsrat und der Dekan oder die Dekanin als 
Sprecher oder Sprecherin des Fachbereichs. 

(2) Dem Fachbereichsrat an den Universitäten und der Hochschule der Künste gehören drei-
zehn Mitglieder an, und zwar 

1. sieben Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. zwei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, 
3. zwei Studenten oder Studentinnen, 
4. zwei sonstige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. 

(3) Dem Fachbereichsrat an den Fachhochschulen gehören neun Mitglieder an, und zwar 

1. fünf Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. ein akademischer Mitarbeiter oder eine akademische Mitarbeiterin, 
3. zwei Studenten oder Studentinnen, 
4. ein sonstiger Mitarbeiter oder eine sonstige Mitarbeiterin. 

(4) Mit Rede- und Antragsrecht sind berechtigt, an den Sitzungen des Fachbereichsrats teil-
zunehmen: 

 der Leiter oder die Leiterin der Hochschule oder ein von ihm bzw. ihr Beauftragter, 
 der Kanzler oder die Kanzlerin, 
 der Leiter oder die Leiterin der Fachbereichsverwaltung, 
 ein Vertreter oder eine Vertreterin des zuständigen Organs der Studierendenschaft, 
 ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalvertretung. 

§ 59 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(5) Unbeschadet der Vorschrift des § 47 Abs. 3 haben bei Entscheidungen des Fachbe-
reichsrats über Berufungsvorschläge für Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren 
und Juniorprofessorinnen, bei Habilitationen und Habilitationsordnungen sowie bei Entschei-
dungen über Promotionsordnungen alle dem Fachbereich angehörenden Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen die Möglichkeit der stimmberechtigten Mitwirkung; soweit sie an 
der Entscheidung mitwirken, gelten sie als Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen im Fachbereichsrat. § 47 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. Die Grund-
ordnung regelt Durchführung und Verfahren. 

(6) Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, die nicht dem Fachbereichsrat angehören, 
sind bei der Beratung aller wesentlichen Angelegenheiten ihres Fachgebiets zu hören. 

(7) Die Fachbereiche können Ferienausschüsse zur Erledigung dringender Angelegenheiten 
bilden. 

§ 71  
Aufgaben des Fachbereichsrats 

(1) Der Fachbereichsrat ist, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, für alle Aufgaben 
des Fachbereichs zuständig, insbesondere für 

1. den Erlass von Satzungen des Fachbereichs, 
2. die geordnete Durchführung der Lehre und der Prüfungen sowie die Koordinierung 

von Lehre und Forschung im Fachbereich, 
3. den Beschluss von Berufungsvorschlägen, 
4. Entscheidungen über Habilitationen, 

                                                 
53 § 69 a: Eingefügt durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
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5. die Verteilung von dem Fachbereich zugewiesenen und von wieder frei werdenden, 
beim Fachbereich verbleibenden Stellen und von Mitteln für nichtplanmäßige Dienst-
kräfte sowie von Sachmitteln, 

6. die Vorschläge zur Begründung und Beendigung der Rechtsverhältnisse von hauptbe-
ruflich und nebenberuflich Tätigen, soweit sie nicht Einrichtungen gemäß § 75 zuge-
wiesen sind. 

Der Fachbereichsrat soll die Wahrnehmung von Aufgaben, die nicht von grundsätzlicher Be-
deutung sind, dem Dekan oder der Dekanin zur Erledigung übertragen. 

(2) An Hochschulen ohne Fachbereiche werden die Aufgaben des Fachbereichsrats vom 
Akademischen Senat wahrgenommen. 

§ 72  
Dekan/Dekanin 

(1) Der Dekan oder die Dekanin und sein Stellvertreter oder seine Stellvertreterin (Prode-
kan/Prodekanin) werden vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der ihm angehörenden Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen gewählt. 

(2) Der Dekan oder die Dekanin vertritt den Fachbereich und führt dessen Geschäfte in ei-
gener Zuständigkeit. Er oder sie hat darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Fachbe-
reichs ihre dienstlichen Aufgaben, insbesondere ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen ord-
nungsgemäß erfüllen. Er oder sie erledigt, vorbehaltlich der Zuständigkeiten der Dienstbe-
hörde und Personalstelle, die laufenden Personal- und Verwaltungsangelegenheiten des 
Fachbereichs. Er oder sie ist berechtigt, dem Personal, soweit es nicht Hochschullehrern und 
Hochschullehrerinnen oder Einrichtungen des Fachbereichs zugewiesen ist, Weisungen zu 
erteilen. 

(3) Der Dekan oder die Dekanin ist Vorsitzender bzw. Vorsitzende des Fachbereichsrats. Er 
oder sie kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle des Fachbereichsrats die uner-
lässlichen Entscheidungen und Maßnahmen treffen. Die Befugnis des Fachbereichsrats, ei-
gene Entscheidungen zu treffen, bleibt unberührt. 

(4) Der Dekan oder die Dekanin kann an den Sitzungen der übrigen Gremien des Fachbe-
reichs mit Rederecht teilnehmen. 

§ 73  
Kommissionen und Beauftragte 

(1) Der Fachbereichsrat kann zu seiner Unterstützung und Beratung Kommissionen oder 
Beauftragte einsetzen. Über ihre Aufgabenstellung und die Dauer der Einsetzung entschei-
det der Fachbereichsrat. Der Fachbereichsrat setzt eine Ausbildungskommission ein, in der 
die Studenten und Studentinnen die Hälfte der Sitze und Stimmen haben. 

(2) Die Mitglieder von Kommissionen werden jeweils von den Vertretern oder Vertreterinnen 
ihrer Mitgliedergruppen im Fachbereichsrat benannt. 

(3) In den Kommissionen zur Vorbereitung von Vorschlägen für die Berufung von Hochschul-
lehrern und Hochschullehrerinnen (Berufungskommissionen) haben die Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen die Mehrheit. Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirken bera-
tend mit. In begründeten Fällen können den Berufungskommissionen auch Personen ange-
hören, die nicht Mitglieder der Hochschule sind. Den Berufungskommissionen sollen Wis-
senschaftlerinnen angehören, gegebenenfalls auch solche, die nicht Mitglieder der Hoch-
schule sind. 

(4) Kommissionen zur Vorbereitung von Habilitationen dürfen neben den Professoren und 
Professorinnen nur habilitierte Mitglieder des zuständigen Gremiums angehören. Die bera-
tende Mitwirkung von Studenten und Studentinnen und akademischen Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen, die nicht entsprechend qualifiziert sind, richtet sich nach der jeweiligen Ord-
nung. 

(5) Kommissionen mit Entscheidungsbefugnis werden für Prüfungen und Promotionen ein-
gesetzt. Näheres regeln die Prüfungs- und Promotionsordnungen. 
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§ 74  
Gemeinsame Kommissionen 

(1) Soweit mehrere Fachbereiche gemeinsame Aufgaben zu erfüllen haben, sollen Gemein-
same Kommissionen eingesetzt werden. Dies gilt auch für Fachbereiche verschiedener 
Hochschulen. 

(2) Über die Aufgabenstellung, die Dauer der Einsetzung, die Zusammensetzung und das 
Verfahren einer Gemeinsamen Kommission entscheiden die beteiligten Fachbereichsräte. 

(3) Der Akademische Senat kann Fachbereiche auffordern, Gemeinsame Kommissionen zu 
bilden. Er hat abweichend von Absatz 2 das Recht, nach Anhörung der betroffenen Fachbe-
reiche Gemeinsame Kommissionen einzusetzen. 

(4) Für die Zusammensetzung Gemeinsamer Kommissionen, die das Recht haben, für die 
beteiligten Fachbereiche verbindliche Entscheidungen zu treffen, gilt das Verhältnis der Sitze 
und der Stimmen der einzelnen Gruppen gemäß § 70 Abs. 2 bzw. 3. Die Vorschriften des 
§ 70 Abs. 4 und 6 finden entsprechende Anwendung. 

(5) Für Gemeinsame Kommissionen, die für die Entscheidung über Berufungsvorschläge, 
Habilitationen, Habilitations- oder Promotionsordnungen zuständig sind, gilt § 73 Abs. 3 und 
4. Die Vorschriften des § 70 Abs. 5 finden entsprechende Anwendung. 

(6) Die Vertreter und Vertreterinnen jedes Fachbereichs in Gemeinsamen Kommissionen 
werden vom Fachbereichsrat mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder gewählt. 
Sie brauchen nicht Mitglieder des Fachbereichsrats zu sein. 

(7) Gemeinsame Kommissionen können unter Einbeziehung von Zentralinstituten gebildet 
werden. 

§ 75  
Einrichtungen der Fachbereiche 

(1) Die Fachbereiche der Universitäten und der Hochschule der Künste können sich in 

 wissenschaftliche, 
 künstlerische und 
 wissenschaftlich-künstlerische 

Einrichtungen gliedern. An Fachbereichen, deren Größe und Aufgabenstellung die Gliede-
rung in Einrichtungen nicht erfordern, kann hierauf verzichtet werden. 

(2) Die Einrichtung wird durch einen Geschäftsführenden Direktor oder eine Geschäftsfüh-
rende Direktorin im Rahmen der Beschlüsse des Institutsrats geleitet und verwaltet. Er oder 
sie kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle des Institutsrats die unerlässlichen 
Entscheidungen und Maßnahmen treffen. Die Befugnis des Institutsrates, eigene Entschei-
dungen zu treffen, bleibt unberührt. 

(3) Es wird ein Institutsrat gewählt, dem vier Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen und 
je ein Vertreter oder eine Vertreterin der übrigen Gruppen gemäß § 45 Abs. 1 angehören. 
Abweichend von Satz 1 kann der Fachbereichsrat auf Antrag der Einrichtung für den Insti-
tutsrat eine Zusammensetzung im Verhältnis 7 : 2 : 2 : 2 festlegen. Der Institutsrat wählt den 
Geschäftsführenden Direktor oder die Geschäftsführende Direktorin und deren Stellvertreter 
bzw. Stellvertreterin aus dem Kreis der ihm angehörenden Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen. Gehören einer Einrichtung weniger als vier Hochschullehrer oder Hochschulleh-
rerinnen an, verringert sich die Zahl der Stimmberechtigten aus den übrigen Gruppen ent-
sprechend. Näheres regelt die Grundordnung. 

(4) Der Institutsrat fasst Beschlüsse über die grundsätzlichen Angelegenheiten der Einrich-
tung. Dazu gehört die Verteilung von Stellen und von Mitteln für nichtplanmäßige Dienstkräf-
te an Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Er beschließt auch über die Vorschläge 
zur Begründung und Beendigung der Rechtsverhältnisse von Personen, die der Einrichtung 
zugewiesen sind, und über ihre Verwendung. Sind Personen einzelnen Hochschullehrern 
und Hochschullehrerinnen zugewiesen, so ergeht der Beschluss nach Satz 3 auf deren Vor-
schlag. 
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(5) Der Institutsrat beruft mindestens einmal im Semester eine Institutsversammlung aller 
Mitglieder der Einrichtung ein. 

Achter Abschnitt  
Medizin 

§ 7654  
Medizinische Fachbereiche 

- aufgehoben - 

§ 7755  
Universitätsklinika 

- aufgehoben - 

§ 77 a56  
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der Universitätsklinika 

- aufgehoben - 

§ 77 b57  
Zwischenberichte, Jahresabschluss und Lagebericht 

- aufgehoben - 

§ 7858  
Klinikumsvorstand 

- aufgehoben - 

§ 7959  
Ärztlicher Direktor/Ärztliche Direktorin 

- aufgehoben - 

§ 79 a60  
Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin 

- aufgehoben - 

§ 8061  
Krankenpflegekommission 

- aufgehoben - 

§ 80 a62  
Krankenpflegedirektor/Krankenpflegedirektorin 

- aufgehoben - 

§ 8163  
Wissenschaftliche Einrichtungen der Universitätsklinika 

- aufgehoben - 

§ 8264  
Geschäftsführende Direktoren/Direktorinnen im Fachbereich Veterinärmedizin 

Der Geschäftsführende Direktor oder die Geschäftsführende Direktorin der Kliniken im Fach-
bereich Veterinärmedizin ist gegenüber den in der Abteilung beschäftigten Personen wei-

                                                 
54 § 76: Aufgehoben durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
55 § 77: Aufgehoben durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
56 § 77 a: Aufgehoben durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
57 § 77 b: Aufgehoben durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
58 § 78: Aufgehoben durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
59 § 79: Aufgehoben durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
60 § 79 a: Aufgehoben durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
61 § 80: Aufgehoben durch Gesetz vom 05.122005 (GVBl. S. 739). 
62 § 80 a: Aufgehoben durch Gesetz vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739). 
63 § 81: Aufgehoben durch Gesetz vom 05.12 2005 (GVBl. S. 739). 
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sungsbefugt. Hauptberuflichen Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen gegenüber kann 
der Geschäftsführende Direktor oder die Geschäftsführende Direktorin nur die zur Organisa-
tion, Koordinierung und Sicherstellung der Krankenversorgung in der Klinik erforderlichen 
Weisungen erteilen. 

Neunter Abschnitt  
Zentrale Einrichtungen 

§ 83  
Zentralinstitute 

(1) An den Hochschulen können gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 für Daueraufgaben in Forschung, 
Lehre und Weiterbildung Zentralinstitute errichtet werden, in denen Mitglieder der Hochschu-
le aus verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeiten. Für den Institutsrat und seinen 
Vorsitzenden oder seine Vorsitzende sowie für die Aufgaben der Zentralinstitute gelten die 
Vorschriften der §§ 69 bis 73 entsprechend. 

(2) Dem Institutsrat eines Zentralinstituts, das ausschließlich für Forschung zuständig ist, ge-
hören Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, akademische Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen und sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Die Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen müssen die Mehrheit der Sitze und Stimmen haben. 

(3) Zentralinstitute können auch für den Bereich mehrerer Hochschulen errichtet werden. Sie 
sind einer beteiligten Hochschule zuzuordnen. Die Entscheidung über die Zuordnung trifft die 
für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der beteiligten Hochschulen. 

(4) Für besondere Aufgaben in der Lehre können Zentralinstitute errichtet werden. 

§ 84  
Zentraleinrichtungen 

(1) Zentraleinrichtungen sind Betriebseinheiten außerhalb von Fachbereichen. Sie erbringen 
Dienstleistungen für die Hochschule insgesamt oder für mehrere Fachbereiche. 

(2) Die Organisation und Benutzung einer Zentraleinrichtung wird vom Akademischen Senat 
durch Satzung geregelt. 

(3) § 61 Abs. 1 Nr. 2 und § 83 Abs. 3 gelten entsprechend. 

§ 85  
Institut an der Hochschule 

(1) Eine Einrichtung außerhalb der Hochschule, die ausschließlich im Bereich von Weiterbil-
dung oder Forschung und Entwicklung tätig ist, kann vom Akademischen Senat als „Institut 
an der Hochschule“ anerkannt werden, wenn gewährleistet ist, dass 

1. die Tätigkeit der Einrichtung sich im Rahmen der Aufgaben der Hochschule und in 
Zusammenarbeit mit ihr vollzieht, 

2. Grundsätze der Wissenschaftsfreiheit und das Recht auf Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen gesichert sind, 

3. für die Angehörigen der Einrichtung die Grundsätze dieses Gesetzes bei Beschäfti-
gung und Mitwirkung in sinngemäßer Anwendung gelten, 

4. die Arbeitsverträge den vergleichbaren tariflichen Bestimmungen für die Beschäftigten 
der Hochschule als Mindestbedingungen entsprechen, 

5. die laufenden Kosten der Einrichtung überwiegend aus Mitteln Dritter finanziert wer-
den. 

(2) Die Anerkennung gemäß Absatz 1 ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen. Sie kann 
nach Überprüfung verlängert werden. 

(3) Näheres regelt der Akademische Senat durch Satzung. 

                                                                                                                                                      
64 § 82: Neugefasst durch Gesetz vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739). 
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§ 86  
Bibliothekswesen 

(1) Das Bibliothekssystem der Hochschule gliedert sich in die zentrale Bibliothek und gege-
benenfalls in Fachbibliotheken. Die Bibliotheken haben die Aufgabe, die für Forschung, Leh-
re und Information erforderliche Literatur und andere Informationsträger zu sammeln, zu er-
schließen und zur Nutzung bereitzustellen. Die Bibliotheken der Hochschule sind zur Zu-
sammenarbeit verpflichtet. 

(2) Die zentrale Bibliothek arbeitet mit anderen Bibliotheken und bibliothekarischen Einrich-
tungen außerhalb der Hochschule zusammen und nimmt gegebenenfalls regionale Aufgaben 
wahr. Die Fachbibliotheken können mit bibliothekarischen Einrichtungen außerhalb der 
Hochschule zusammenarbeiten. Die zentrale Bibliothek koordiniert die Arbeit und die An-
schaffung der Literatur im Bibliothekssystem. Sie übt die bibliothekarische Fachaufsicht aus. 

(3) Die Auswahl der für die Fachbibliotheken zu beschaffenden Informationsträger liegt bei 
den wissenschaftlichen Einrichtungen. Wo keine wissenschaftlichen Einrichtungen bestehen, 
übernehmen diese Aufgabe die Fachbereiche. 

(4) Berät ein Gremium der Hochschule über grundsätzliche Bibliotheksangelegenheiten, ist 
der Leiter oder die Leiterin der zentralen Bibliothek mit beratender Stimme hinzuzuziehen. Er 
oder sie kann sich dabei vertreten lassen. 

(5) Der Akademische Senat erlässt eine Bibliotheksordnung, die einheitliche Grundsätze für 
die Verwaltung der Bibliotheken der Hochschule bestimmt und Regelungen über die Bildung 
eines Selbstverwaltungsgremiums für die zentrale Bibliothek trifft. 

Zehnter Abschnitt  
Haushaltswesen und Aufsicht 

§ 87  
Haushaltswesen 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Hochschulen Zuschüsse des Landes Berlin. Bei 
Haushaltsüberschreitungen ist die vorherige Zustimmung der für Hochschulen zuständigen 
Senatsverwaltung und der Senatsverwaltung für Finanzen erforderlich. 

(2) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann im Zusammenhang mit der Ge-
währung und Verwendung der Mittel nach Absatz 1 in den Hochschulen Prüfungen vorneh-
men. 

(3) Auflagenbeschlüsse des Abgeordnetenhauses zum Hochschulhaushalt sind für die 
Hochschulen unmittelbar verbindlich. 

(4) Für Verbindlichkeiten der Hochschulen haftet das Land Berlin als Gewährträger unbe-
schränkt. 

§ 88  
Haushaltsplan 

(1) Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule stellt den Entwurf des Haushaltsplans auf 
Grund von Vorschlägen der Fachbereiche, der Zentralinstitute und der Zentraleinrichtungen 
auf und legt ihn dem Akademischen Senat zur Stellungnahme vor. Danach leitet er oder sie 
ihn dem Kuratorium zu. 

(2) Der Entwurf des Haushaltsplans bedarf der Billigung durch das Kuratorium. Wenn es in 
wesentlichen Punkten von der Vorlage abweichen will, muss vorher dem Akademischen Se-
nat Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

(3) Nach der Veranschlagung des Zuschusses im Haushaltsplan von Berlin stellt das Kurato-
rium den Haushaltsplan fest. Ist der Zuschuss des Landes Berlin geringer als im Entwurf des 
Haushaltsplans vorgesehen, muss vor der Feststellung dem Akademischen Senat Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben werden. 

(4) Die Prüfung der Haushaltsrechnung gemäß § 109 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung 
obliegt dem Rechnungshof von Berlin. 
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(5) Bei den künstlerischen Hochschulen tritt an die Stelle des Kuratoriums das nach der 
Grundordnung zuständige Organ.65 

§ 88 a 

(1) Zur Erprobung einer flexibleren Gestaltung der Haushaltswirtschaft und Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit können die Kuratorien der Universitäten, der Hochschule der Künste und 
der Fachhochschulen abweichend von § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung zulassen, 
dass die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) mit konsumtiven Sachausgaben (Hauptgrup-
pen 5 und 6) gegenseitig deckungsfähig sind. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Kuratorien können entsprechend § 19 Satz 2 der Landes-
haushaltsordnung die Titel 515 01, 515 02, 515 11, 519 00, 522 11, 523 01, 524 01, 524 11, 
524 40, 525 02, 531 05, 531 06, 540 50 und 540 51 für übertragbar erklären. Für die nach 
Satz 1 für übertragbar erklärten Titel kann die allgemeine Deckungsfähigkeit zugelassen 
werden. 

(3) Den in Absatz 1 genannten Kuratorien wird die Möglichkeit eingeräumt, über die Festle-
gung von für die Haushaltswirtschaft verbindlichen summarischen Stellenrahmen, die nicht 
überschritten werden dürfen, zu beschließen. § 17 Abs. 5 der Landeshaushaltsordnung 
bleibt unberührt. Es ist zu gewährleisten, dass Überschreitungen der Stellenrahmen nur für 
zulässig erklärt werden, wenn die Haushaltsführung der jeweiligen Hochschule dauerhaft 
und unter Ausschluss von Zuschusserhöhungen sowie unter Berücksichtigung auch von Bei-
trägen zur Konsolidierung des Haushalts Berlins gesichert ist. 

§ 88 b  
Gemeinsame Personalmanagementliste 

(1) In jeder staatlichen Hochschule wird der Personalüberhang des nichtwissenschaftlichen 
und des wissenschaftlichen oder künstlerischen Personals, mit Ausnahme der Hochschulleh-
rer und Hochschullehrerinnen, auf einer Personalmanagementliste geführt. Die Hochschulen 
vereinbaren innerhalb von zwei Monaten ein Verfahren oder die Bildung einer gemeinsamen 
Personalbörse, um Stellenausschreibungen den Personalverwaltungen aller in Frage kom-
menden Hochschulen bekannt zu machen. Die ausschreibende Hochschule ist verpflichtet, 
geeignete Bewerber und Bewerberinnen aus Personalmanagementlisten im Stellenbeset-
zungsverfahren vorrangig zu berücksichtigen. In die Personalmanagementliste sind bezogen 
auf Beschäftigte nach Satz 1 der Name, der Vorname, die gegenwärtige Tätigkeit, das Ge-
schlecht, das Geburtsjahr, der Stellenvermerk gemäß § 47 der Landeshaushaltsordnung, die 
Eingruppierung oder Besoldung, eine vorhandene Teilzeitbeschäftigung, die Personalwirt-
schaftsstelle und das jeweilige Kapitel des Haushaltsplans aufzunehmen, soweit dies im Ein-
zelfall zur Durchführung der Übernahmeverpflichtung erforderlich ist. 

(2) Den im Personalüberhang befindlichen Beschäftigten bleiben beim Wechsel des Arbeit-
gebers die bisherigen arbeitsrechtlichen Besitzstände erhalten; Gleiches gilt für Ansprüche 
aus den Tarifverträgen über den Rationalisierungsschutz. 

(3) Soweit zur Realisierung von Strukturentscheidungen Versetzungen von Hochschullehrern 
oder Hochschullehrerinnen erforderlich werden, gilt § 102 Abs. 4 Satz 2. 

§ 89  
Aufsicht 

(1) Die Hochschulen einschließlich der Kuratorien unterstehen der Rechtsaufsicht des Lan-
des Berlin. Sie wird durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung unabhängig von 
den Aufsichtsbefugnissen des Leiters oder Leiterin der Hochschule ausgeübt. Die Durchfüh-
rung der Rechtsaufsicht richtet sich nach den Vorschriften der §§ 10 bis 13 und § 28 Abs. 5 
des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes. 

(2) Soweit die Hochschulen einschließlich der Kuratorien Aufgaben wahrnehmen, die ihnen 
als staatliche Angelegenheiten übertragen sind, unterstehen sie der Fachaufsicht der für 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung; dies gilt auch für Aufgaben bei der Ermittlung 

                                                 
65 § 88 Abs. 5: Eingefügt durch Gesetzt vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 

Seite 46 von 66 



Mitgeteilt von Rechtsanwalt Riehn (Berlin) - www.hochschulanwalt.de 

der Ausbildungskapazitäten und der Festsetzung von Zulassungszahlen. Die Ausübung der 
Fachaufsicht richtet sich nach § 8 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes. 

(3) Nach Beschluss der Landeskommission für die Struktur der Universitäten gemäß § 7 b 
teilt die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung der Universität ihre Auffassung und 
den sie betreffenden Teil des Beschlusses mit und gibt der Universität Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb einer angemessenen Frist. Nach Vorliegen der Stellungnahme, spätes-
tens nach Ablauf der Frist, trifft der Senat die Entscheidung und gibt diese dem Abgeordne-
tenhaus zur Kenntnis. 

§ 90  
Bestätigung und Veröffentlichung von Rechtsvorschriften 

(1) Der Bestätigung durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung bedürfen alle 
Rechtsvorschriften der Hochschulen mit Ausnahme der Studienordnungen. Die Bestätigung 
kann teilweise oder mit Auflagen erteilt werden; sie kann auch befristet werden. 

(2) Die Bestätigung von Rechtsvorschriften ist zu versagen, wenn sie gegen geltendes Recht 
verstoßen. Die Bestätigung kann versagt werden, wenn die Rechtsvorschriften die im Gel-
tungsbereich des Hochschulrahmengesetzes gebotene Einheitlichkeit im Hochschulwesen 
gefährden. § 31 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(3) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann aus den in Absatz 2 sowie in 
§ 31 Abs. 4 genannten Gründen die Änderung von Rechtsvorschriften verlangen. Wenn die 
Hochschule diesem Verlangen innerhalb von drei Monaten nicht entspricht, kann die Bestäti-
gung ganz oder teilweise widerrufen werden. Die Rechtsvorschrift tritt drei Monate nach Be-
kanntmachung des Widerrufs im Mitteilungsblatt der Hochschule außer Kraft. Nach dem Au-
ßerkrafttreten kann die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung die von ihr geforderten 
Änderungen bis zur Bestätigung einer Neufassung als Satzung in Kraft setzen. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn die Bestätigung einer neuen Rechtsvorschrift versagt 
wird und die Hochschule auf das Änderungsersuchen innerhalb von drei Monaten keine Neu-
fassung vorlegt oder diese nicht bestätigt wird. 

(5) Rechtsvorschriften der Hochschulen sind im Mitteilungsblatt der Hochschule bekannt zu 
machen. 

§ 91  
– entfällt –  

Elfter Abschnitt  
Hauptberufliches Personal der Hochschulen 

§ 92  
Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

(1) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal der Universitäten 
besteht aus den Professoren und Professorinnen, den Juniorprofessoren und Juniorprofes-
sorinnen, den wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten und Assistentinnen, den 
Oberassistenten und Oberassistentinnen und den Oberingenieuren und Oberingenieurinnen, 
den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie den 
Lehrkräften für besondere Aufgaben. 

(2) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal an den übrigen 
künstlerischen Hochschulen und an den Fachhochschulen besteht aus den Professoren und 
Professorinnen, den wissenschaftlichen und den künstlerischen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen sowie den Lehrkräften für besondere Aufgaben. 

§ 92 a66  
Personal der Charité – Universitätsmedizin Berlin 

(1) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Personal gemäß § 92 der Medizinischen Fa-
kultät der Charité ist nach näherer Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der Funkti-

                                                 
66 § 92 a: Eingefügt durch Gesetz vom 27.05.2003 (GVBl. S. 185). 
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onsbeschreibung der Stelle verpflichtet, Aufgaben im Universitätsklinikum Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin in der Krankenversorgung und im öffentlichen Gesundheitswesen, in der 
Fort- und Weiterbildung der Ärzte und Ärztinnen sowie in der Aus- und Weiterbildung von 
Angehörigen sonstiger Fachberufe des Gesundheitswesens wahrzunehmen. § 99 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

(2) Hauptberuflich an der Medizinischen Fakultät der Charité tätige Personen mit ärztlichen 
Aufgaben in der Krankenversorgung, Forschung und Lehre, die nicht in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis zur Freien Universität Berlin oder zur Humboldt-Universität zu Berlin ste-
hen, sind in der Regel den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Freien 
Universität Berlin oder der Humboldt-Universität zu Berlin mitgliedschaftsrechtlich gleichge-
stellt. 

§ 93  
Beamtenrechtliche Stellung 

(1) Auf Beamte und Beamtinnen an Hochschulen finden die für Landesbeamte geltenden 
Vorschriften Anwendung, soweit durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Auf Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen und Hochschuldozenten und Hochschul-
dozentinnen sowie die zum wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal gehörenden 
Beamten und Beamtinnen auf Zeit finden die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften 
über die Probezeit, die Laufbahn und den einstweiligen Ruhestand keine Anwendung. Ein 
Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist für die Beamten und Beamtinnen auf 
Zeit ausgeschlossen. 

(3) Beamte und Beamtinnen der Hochschule werden von ihrer Dienstbehörde ernannt. 

(4) Die Entscheidung nach § 7 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes trifft bei Hochschulleh-
rern und Hochschullehrerinnen sowie bei anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personals die für die Hochschulen zuständige Senats-
verwaltung.67 

§ 94  
Ausschreibung 

(1) Stellen für hauptberufliches wissenschaftliches Personal sind öffentlich auszuschreiben. 
Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben enthalten. 

(2) Die Dienstbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von der Pflicht zur Ausschreibung einer 
Professur zulassen, wenn ein Professor oder eine Professorin in einem Beamtenverhältnis 
auf Zeit oder einem befristeten Beschäftigungsverhältnis auf dieselbe Professur in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis beru-
fen werden soll. Ferner kann von einer Ausschreibung abgesehen werden, wenn ein Junior-
professor oder eine Juniorprofessorin auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll. Im Übrigen 
kann die Dienstbehörde im Einzelfall Ausnahmen von der Pflicht zur Ausschreibung zulas-
sen; dies gilt nicht bei Stellen für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen. Ausschrei-
bungen im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ausschreibungen durch Forschungsförde-
rungsorganisationen im Rahmen von Förderprogrammen für Personen, die die Einstellungs-
voraussetzungen für Professoren und Professorinnen oder Juniorprofessoren und Juniorpro-
fessorinnen erfüllen. 

§ 95  
Verlängerung von Dienstverhältnissen 

(1) Soweit Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, Hochschuldozenten und Hochschul-
dozentinnen, Oberassistenten und Oberassistentinnen, Oberingenieure und Oberingenieu-
rinnen oder wissenschaftliche und künstlerische Assistenten und Assistentinnen Beamte o-
der Beamtinnen auf Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, sofern dienstliche Gründe nicht ent-

                                                 
67 § 93 Abs. 4: Neugefasst durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
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gegenstehen, auf Antrag aus den in Satz 2 genannten Gründen zu verlängern.68 Gründe für 
eine Verlängerung sind: 

1. Beurlaubung nach § 55 des Landesbeamtengesetzes, 
2. Beurlaubung zur Ausübung eines mit dem Dienstverhältnis als Beamter oder Beamtin 

auf Grund eines Gesetzes zu vereinbarenden Mandats, 
3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine außer-

halb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künst-
lerische oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

4. Grundwehr- und Zivildienst, 
5. Inanspruchnahme von Elternzeit oder Beschäftigungsverbot nach den §§ 1, 2, 3 und 8 

der Mutterschutzverordnung in der Fassung vom 3. November 1999 (GVBl. S. 665), 
die zuletzt durch Artikel III des Gesetzes vom 29. Juni 2004 (GVBl. S. 263) geändert 
worden ist, und nach § 74 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes in Verbindung mit 
§ 1 der Elternzeitverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Novem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2841) in dem Umfang, in dem eine Erwerbstätigkeit nicht erfolgt 
ist.69 

Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer 

1. Teilzeitbeschäftigung, 
2. Ermäßigung der Arbeitszeit gemäß Satz 2 Nr. 2, 
3. Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehin-

dertenvertretung oder zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 59 Abs. 10, 

wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine Ver-
längerung darf den Umfang der Beurlaubung, der Freistellung oder der Ermäßigung der Ar-
beitszeit und in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 bis 3 und des Satzes 3 die Dauer von jeweils 
zwei Jahren nicht überschreiten. Mehrere Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 und Satz 3 
dürfen insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Verlängerungen nach 
Satz 2 Nr. 5 dürfen, auch wenn sie mit anderen Verlängerungen zusammentreffen, insge-
samt vier Jahre nicht überschreiten. Die Sätze 5 und 6 gelten nicht für wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.70 

(2) Soweit für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, Hochschuldozenten und Hoch-
schuldozentinnen, Oberassistenten und Oberassistentinnen, Oberingenieure und Oberinge-
nieurinnen oder für wissenschaftliche und künstlerische Assistenten und Assistentinnen ein 
befristetes Arbeitsverhältnis begründet worden ist, gilt Absatz 1 entsprechend.71 

§ 96  
Lehrverpflichtung 

Der Umfang der Lehrverpflichtung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals wird 
in einer Rechtsverordnung geregelt, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 
nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit den Senatsverwaltungen für Inneres 
und für Finanzen erlässt. 

§ 97  
Urlaub 

(1) Das wissenschaftliche und künstlerische Personal mit Lehraufgaben hat seinen Erho-
lungsurlaub in der vorlesungsfreien Zeit zu nehmen. In den Klinika sind die Notwendigkeiten 
der Krankenversorgung zu berücksichtigen. 

(2) Die Erteilung von Urlaub für wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeiten wird in einer 
Rechtsverordnung geregelt, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach An-
hörung der Hochschulen im Einvernehmen mit den Senatsverwaltungen für Inneres und für 

                                                 
68 § 95 Abs. 1 S. 1: Neugefasst durch Gesetz vom 21.04.2005 (GVBl. S. 254). 
69 § 95 Abs. 1 S. 2: Neugefasst durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). Geändert durch Gesetz vom 
19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
70 § 95 Abs. 1 S. 3 bis 7: Neugefasst durch Gesetz vom 21.04.2005 (GVBl. S. 254). 
71 § 95 Abs. 2: Neugefasst durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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Finanzen erlässt. Dabei ist zu bestimmen, ob und inwieweit die Bezüge während des Ur-
laubs zu belassen sind. 

§ 98  
Nebentätigkeit 

(1) Für Angestellte an Hochschulen gelten die Vorschriften über die Nebentätigkeit der Lan-
desbeamten und Landesbeamtinnen entsprechend, soweit durch dieses Gesetz oder auf 
Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind Dienstkräfte gemäß § 92 insoweit verpflichtet, 
als die Nebentätigkeit in einem unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit 
steht. In einer Rechtsverordnung über die Nebentätigkeit des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung 
der Hochschulen im Einvernehmen mit den Senatsverwaltungen für Finanzen und für Inne-
res erlässt, wird insbesondere geregelt 

1. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, 
2. die Pflicht zur Anzeige von Nebentätigkeiten, 
3. die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Material und das dafür abzu-

führende Nutzungsentgelt, 
4. der Nachweis der Einkünfte aus Nebentätigkeit, 
5. die Ablieferungspflicht für Vergütungen aus Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst. 

Das Nutzungsentgelt hat sich nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu richten 
und muss den besonderen Vorteil berücksichtigen, der dem Beamten oder der Beamtin 
durch die Inanspruchnahme entsteht. Es kann pauschaliert und nach Höhe der Einkünfte ge-
staffelt werden. 

§ 99  
Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen 

(1) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nehmen die ihrer Hochschule jeweils ob-
liegenden Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre in ihren Fächern nach 
näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig wahr. 

(2) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sind verpflichtet, zur Sicherstellung des 
Lehrangebots für alle Studiengänge in ihren Fächern Lehrveranstaltungen durchzuführen 
und an Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen nach Maßgabe der Prüfungsordnungen 
mitzuwirken. Auch soweit es sich dabei um Staatsprüfungen handelt, erfolgt die Mitwirkung 
ohne besondere Vergütung. Der oder die für den Studiengang zuständige Dekan oder Deka-
nin benennt dem jeweiligen staatlichen Prüfungsamt auf dessen Anforderung die danach er-
forderlichen Prüfer oder Prüferinnen. 

(3) Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen können auf begrenzte Zeit ausschließlich o-
der überwiegend Aufgaben der Forschung übertragen werden. 

(4) Zu den hauptberuflichen Aufgaben der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen gehö-
ren je nach den ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben insbesondere auch die 

1. Mitwirkung an Weiterbildungsveranstaltungen der Hochschule, 
2. Förderung der Studenten und Studentinnen und des wissenschaftlichen und künstle-

rischen Nachwuchses sowie Betreuung der Qualifizierung der ihnen zugewiesenen 
akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

3. Mitwirkung an der Studienreform und Studienfachberatung, 
4. Mitwirkung an der Verwaltung der Hochschule, 
5. Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenversorgung, 
6. Erstattung von Gutachten einschließlich der erforderlichen Untersuchungen gegen-

über ihrer Hochschule und der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung, in 
Promotions- und Berufungsverfahren und zur Feststellung der Bewährung von Juni-
orprofessoren und Juniorprofessorinnen auch gegenüber Hochschulen und Dienst-
behörden in anderen Bundesländern. 

Auf Antrag der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen ist die Wahrnehmung von Aufga-
ben in und für Einrichtungen der Wissenschafts- oder Kunstförderung, die überwiegend aus 
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staatlichen Mitteln finanziert werden, zur dienstlichen Aufgabe zu erklären, wenn sie mit der 
Erfüllung der übrigen dienstlichen Aufgaben vereinbar ist. 

(5) Art und Umfang der von dem einzelnen Hochschullehrer oder der einzelnen Hochschul-
lehrerin wahrzunehmenden Aufgaben richten sich nach der Ausgestaltung seines oder ihres 
Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung seiner oder ihrer Stelle. Die Festlegung 
steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen Zeitabständen. 

(6) Zur Durchführung von Forschungsvorhaben, künstlerischen Entwicklungsvorhaben oder 
zur Aktualisierung ihrer Kenntnisse in der Berufspraxis sollen Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen auf Antrag in angemessenen Zeitabständen unter Fortzahlung ihrer Dienst-
bezüge für ein Semester, in besonderen Fällen für zwei Semester von ihren übrigen dienstli-
chen Aufgaben freigestellt werden. Eine Freistellung darf nach Ablauf von sieben Semestern 
nach der letzten Freistellung gewährt werden; wird die Freistellung aus dienstlichen Gründen 
höchstens zwei Semester später als nach Ablauf der vorgenannten Frist gewährt oder weist 
der Hochschullehrer oder die Hochschullehrerin nach, dass er oder sie in den zurückliegen-
den Semestern ohne Freistellung Lehre im Pflicht- oder Wahlpflichtbereich seines oder ihres 
Fachs über seine oder ihre Regellehrverpflichtung hinaus durchgeführt hat, so verkürzt sich 
die Frist für die nächste Freistellung entsprechend. Dies gilt auch in Fällen besonderer Leis-
tungen oder Erfolge des Hochschullehrers oder der Hochschullehrerin im Zusammenhang 
mit der Erfüllung seiner oder ihrer Lehraufgaben; die Entscheidung über die Gewährung ei-
ner Freistellung trifft der Dekan oder die Dekanin, an Hochschulen ohne Fachbereiche die 
Stelle, die die Aufgaben des Dekans oder der Dekanin wahrnimmt. Nach Ablauf der Freistel-
lung ist dem Dekan oder der Dekanin, an Hochschulen ohne Fachbereiche dem Leiter oder 
der Leiterin der Hochschule ein Bericht über Durchführung und Ergebnisse des Forschungs-
semesters vorzulegen. Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit den Senatsverwaltungen für Inneres 
und für Finanzen durch Rechtsverordnung das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen 
der Freistellung, das Verfahren und die Anrechnung von Einnahmen, zu regeln. 

§ 100  
Einstellungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen 

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen mit Ausnahme von Ju-
niorprofessoren und Juniorprofessorinnen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen 
Voraussetzungen mindestens 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre oder Ausbil-

dung nachgewiesen wird, 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Quali-

tät einer Promotion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigung zu künstlerischer 
Arbeit und 

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle  
a) zusätzliche wissenschaftliche oder zusätzliche künstlerische Leistungen oder  
b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, 
von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt wor-
den sein müssen. 

(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a werden 
in der Regel im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht, im Übrigen insbesondere im Rah-
men einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen ei-
ner wissenschaftlichen Tätigkeit in der Wirtschaft oder in einem anderen gesellschaftlichen 
Bereich im In- oder Ausland. Satz 1 gilt nur bei der Berufung in ein erstes Professorenamt. 
Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a sollen, 
auch soweit sie nicht im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht werden, nicht Gegenstand 
eines Prüfungsverfahrens sein. Die Qualität der für die Besetzung einer Professur erforderli-
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chen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen wird ausschließlich und umfassend in Be-
rufungsverfahren bewertet. 

(3) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswissen-
schaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur berufen 
werden, wer eine dreijährige Schulpraxis nachweist. Professoren und Professorinnen an 
Fachhochschulen und Professoren und Professorinnen für anwendungsbezogene Studien-
gänge an anderen Hochschulen müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 
4 Buchstabe b erfüllen; in begründeten Ausnahmefällen können sie auch unter der Voraus-
setzung des Absatzes 1 Nr. 4 Buchstabe a eingestellt werden. 

(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, kann 
abweichend von den Absätzen 1 bis 3 als Professor oder Professorin eingestellt werden, wer 
hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung nach-
weist. 

(5) Professoren und Professorinnen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufga-
ben müssen zusätzlich die Anerkennung als Gebietsarzt, Gebietszahnarzt oder Gebietstier-
arzt nachweisen, soweit für das betreffende Fachgebiet eine entsprechende Weiterbildung 
vorgeschrieben ist. 

(6) Vor dem 1. Januar 2010 werden in der Regel die zusätzlichen wissenschaftlichen Leis-
tungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht oder 
durch eine Habilitation nachgewiesen. 

§ 101  
Berufung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen 

(1) Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen werden auf Vorschlag des zuständigen Gre-
miums von dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats berufen. 

(2) Zur Berufung eines Hochschullehrers oder einer Hochschullehrerin beschließt das zu-
ständige Gremium eine Liste, die die Namen von drei Bewerbern/ Bewerberinnen enthalten 
soll (Berufungsvorschlag). 

(3) Der Berufungsvorschlag ist dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats spä-
testens acht Monate nach Freigabe der Stelle vorzulegen. Ihm sind alle Bewerbungen, die 
Gutachten aus der Hochschule und auswärtige Gutachten beizufügen. Jedes Mitglied des für 
den Berufungsvorschlag zuständigen Gremiums kann verlangen, dass ein von der Mehrheit 
abweichendes Votum beigefügt wird. 

(4) Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats ist an die Reihenfolge der Namen in 
dem Berufungsvorschlag nicht gebunden; es kann auch dem weiteren Berufungsvorschlag 
gemäß § 47 Abs. 3 Satz 3 entsprechen. Soll von der Reihenfolge des Berufungsvorschlags 
abgewichen werden, so ist der Hochschule unter Darlegung der Gründe zuvor Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats ent-
scheidet innerhalb von drei Monaten nach Vorlage des Berufungsvorschlages. 

(5) Bei Berufungen auf eine Professur können Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen 
der eigenen Hochschule nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die 
Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden 
Hochschule wissenschaftlich tätig waren. In diesem Fall ist in Abweichung von Absatz 2 eine 
Liste mit einem Namen ausreichend. Bei der Berufung auf eine Professur, die keine Junior-
professur ist, können wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der eigenen Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen und wenn zusätzlich die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 vorliegen berücksichtigt werden. Im Übrigen dürfen Professoren 
und Professorinnen, die in derselben Hochschule hauptberuflich tätig sind, nur in Ausnahme-
fällen berücksichtigt werden. Diese Einschränkung gilt nicht bei Berufung von Professoren 
und Professorinnen an Fachhochschulen in ein zweites Professorenamt. 

(6) Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats kann den Berufungsvorschlag an 
die Hochschule zurückgeben. Die Rückgabe ist zu begründen. Sie kann mit der Aufforderung 
an die Hochschule verbunden werden, innerhalb von sechs Monaten einen neuen Beru-
fungsvorschlag vorzulegen. 
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(7) Hat das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats begründete Bedenken gegen 
den neuen Berufungsvorschlag oder werden die Fristen der Absätze 3 und 6 nicht eingehal-
ten, so kann es eine Berufung außerhalb einer Vorschlagsliste aussprechen. Dem zuständi-
gen Gremium der Hochschule ist zuvor eine angemessene Frist zur Stellungnahme einzu-
räumen. 

(8)Wird Personen übergangsweise bis zur endgültigen Besetzung einer Professoren-/ Pro-
fessorinnenstelle die Wahrnehmung der Aufgaben eines Professors oder einer Professorin 
übertragen, so sind die Absätze 1 bis 7 nicht anzuwenden. 

§ 102  
Dienstrechtliche Stellung der Professoren und Professorinnen 

(1) Unbeschadet der Vorschriften des § 102 b werden die Professoren und Professorinnen, 
soweit sie in das Beamtenverhältnis berufen werden, zu Beamten oder Beamtinnen auf Le-
benszeit oder auf Zeit ernannt. 

(2) Beamtenverhältnisse auf Zeit können für die Dauer von fünf Jahren begründet werden. 
Eine erneute Ernennung zum Professor oder zur Professorin auf Zeit ist einmal zulässig. 

(3) Die Vorschriften über die Arbeitszeit mit Ausnahme des § 54 des Landesbeamtengeset-
zes72 sind auf Professoren und Professorinnen nicht anzuwenden. Erfordert jedoch der Auf-
gabenbereich einer Hochschuleinrichtung eine regelmäßige oder planmäßige Anwesenheit, 
kann die oberste Dienstbehörde für bestimmte Beamtengruppen diese Vorschriften für an-
wendbar erklären; die Vorschriften über den Verlust der Bezüge wegen nicht genehmigten 
schuldhaften Fernbleibens vom Dienst sind anzuwenden. 

(4) Beamtete Professoren und Professorinnen können nur mit ihrer Zustimmung abgeordnet 
oder versetzt werden. Abordnung und Versetzung in ein gleichwertiges Amt an einer ande-
ren Hochschule sind auch ohne Zustimmung des Professors oder der Professorin zulässig, 
wenn die Hochschule oder die Hochschuleinrichtung, an der er oder sie tätig ist, aufgelöst 
oder mit einer anderen Hochschule zusammengeschlossen wird oder wenn die Studien- o-
der Fachrichtung, in der er oder sie tätig ist, ganz oder teilweise aufgegeben oder an eine 
andere Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt sich eine Mitwirkung der auf-
nehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung von Professoren und 
Professorinnen auf eine Anhörung. 

(5) Professoren und Professorinnen können in Ausnahmefällen im Angestelltenverhältnis be-
schäftigt werden. Ihre Arbeitsbedingungen sollen, soweit allgemeine dienst- und haushalts-
rechtliche Regelungen nicht entgegenstehen, Rechten und Pflichten beamteter Professoren 
und Professorinnen entsprechen. 

(6) Zusagen an Professoren und Professorinnen zur personellen oder sächlichen Ausstat-
tung ihres Arbeitsbereichs anlässlich ihrer Berufung oder zur Abwendung einer auswärtigen 
Berufung dürfen nur unter dem Vorbehalt der Maßgabe des Haushaltsplans der Hochschule 
gegeben werden. Sie sind jeweils auf höchstens fünf Jahre zu befristen. Zusagen über die 
personelle und sächliche Ausstattung, die Professoren und Professorinnen vor dem 1. März 
1998 gegeben wurden, gelten als bis zum 31. Dezember 2007 befristet. Die Hochschullei-
tung entscheidet im Einzelfall über die Fortgewährung der personellen und sächlichen Aus-
stattung über den 31. Dezember 2007 hinaus nach pflichtgemäßem Ermessen.73 

§ 102 a  
Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen 

Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen sind neben 
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die her-

ausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. 

                                                 
72 § 102 Abs. 3 S. 1: Geändert durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
73 § 102 Abs. 6: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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Juniorprofessoren oder Juniorprofessorinnen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztli-
chen Aufgaben sollen zusätzlich die Anerkennung als Facharzt oder Fachärztin, Fachzahn-
arzt oder Fachzahnärztin oder Fachtierarzt oder Fachtierärztin nachweisen, soweit für das 
betreffende Fachgebiet eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. § 100 Abs. 3 
Satz 1 gilt entsprechend. Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin erfolgt ist, sollen Promotions- 
und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre, im Bereich der Medizin 
nicht mehr als neun Jahre betragen haben. In besonderen Fällen kann die vorangegangene 
Beschäftigung oder Promotionsphase außer Betracht bleiben. Satz 4 findet keine Anwen-
dung auf Bewerber und Bewerberinnen, die ihre Promotionsphase vor dem 23. Februar 2002 
aufgenommen haben. Verlängerungen nach § 57 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 bis 5 des 
Hochschulrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 
(BGBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. August 2002 (BGBl. I 
S. 3138), bleiben hierbei außer Betracht. § 57 b Abs. 2 Satz 1 des Hochschulrahmengeset-
zes gilt entsprechend. 

§ 102 b  
Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen 

(1) Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen werden für die Dauer von drei Jahren zu 
Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis eines Juniorprofessors oder einer Junior-
professorin soll mit dessen oder deren Zustimmung im Laufe des dritten Jahres um weitere 
drei Jahre verlängert werden, wenn er oder sie sich in seinem oder ihrem Amt bewährt hat; 
anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit seiner oder ihrer Zustimmung um bis zu einem 
Jahr verlängert werden. Eine weitere Verlängerung ist, abgesehen von den Fällen des § 95, 
nicht zulässig; dies gilt auch für eine erneute Einstellung als Juniorprofessor oder Juniorpro-
fessorin. Ein Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen. 

(2) Die Entscheidung über die Bewährung eines Juniorprofessors oder einer Juniorprofesso-
rin nach Absatz 1 Satz 2 trifft der Fachbereichsrat, an Hochschulen ohne Fachbereiche der 
Akademische Senat, unter Berücksichtigung von Gutachten, davon mindestens zwei externe 
Gutachten. Die Gutachter und Gutachterinnen werden vom Fachbereichsrat bestimmt. Das 
Nähere regeln Satzungen der Hochschulen. 

(3) § 102 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

(4) Für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen kann auch ein Angestelltenverhältnis 
begründet werden. In diesem Fall sollen ihre Arbeitsbedingungen, soweit allgemeine dienst- 
und haushaltsrechtliche Regelungen nicht entgegenstehen, den Rechten und Pflichten be-
amteter Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen entsprechen. 

§ 103  
Führung der Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“ 

(1) Mit der Ernennung zum Professor oder zur Professorin oder zum Juniorprofessor oder 
zur Juniorprofessorin ist zugleich die akademische Bezeichnung „Professor“ oder „Professo-
rin“ verliehen. 

(2) Auch nach Ausscheiden aus der Hochschule oder bei Ruhen der Rechte und Pflichten 
aus dem Dienstverhältnis als Professor oder Professorin darf die akademische Bezeichnung 
„Professor“ oder „Professorin“ ohne Zusatz geführt werden, sofern nicht die Weiterführung 
aus Gründen, die bei einem Beamten oder einer Beamtin die Rücknahme der Ernennung 
zum Beamten oder zur Beamtin rechtfertigen würde, durch die für Hochschulen zuständige 
Senatsverwaltung untersagt wird. Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen dürfen die 
akademische Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“ nach dem Ausscheiden aus ihrem 
Dienstverhältnis nicht weiterführen, wenn ihre Bewährung nach § 102 b Abs. 2 nicht festge-
stellt worden ist. 

(3) Ausländische Professoren- und Professorinnentitel dürfen geführt werden, wenn sie von 
einer anerkannten ausländischen Hochschule als Amts- oder Dienstbezeichnung in Verbin-
dung mit einem Lehr- oder Forschungsvertrag und auf der Grundlage besonderer wissen-
schaftlicher Leistungen verliehen worden sind. Nach dem Ausscheiden aus den Diensten der 
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ausländischen Hochschule darf diese Bezeichnung im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur 
geführt werden, wenn dies nach dem Recht des betreffenden ausländischen Staates zuläs-
sig ist. Die Führung bedarf der Genehmigung durch die für Hochschulen zuständige Senats-
verwaltung. 

§ 104  
Wissenschaftliche und künstlerische Assistenten und Assistentinnen 

(1) Wissenschaftliche Assistenten und Assistentinnen haben wissenschaftliche Dienstleis-
tungen in Forschung und Lehre zu erbringen, die auch dem Erwerb einer weiteren wissen-
schaftlichen Qualifikation förderlich sind. Ihnen ist mindestens ein Drittel ihrer Arbeitszeit für 
selbständige Forschungstätigkeit oder zur eigenen Weiterbildung zur Verfügung zu stellen. In 
den medizinischen Fachbereichen kann eine Tätigkeit in der Krankenversorgung angerech-
net werden. Zu ihren wissenschaftlichen Dienstleistungen gehört es auch, den Studenten 
und Studentinnen Fachwissen und praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der An-
wendung wissenschaftlicher Methoden zu unterweisen. Im Bereich der Medizin gehören zu 
den wissenschaftlichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der Krankenversorgung. 

(2) Wissenschaftliche Assistenten und Assistentinnen sind Professoren und Professorinnen 
zugeordnet und nehmen ihre Aufgaben unter deren fachlicher Verantwortung wahr. 

(3) Voraussetzung für die Einstellung als wissenschaftlicher Assistent oder wissenschaftliche 
Assistentin ist neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen eine qualifizierte 
Promotion oder eine qualifizierte zweite Staatsprüfung, in den Ingenieurwissenschaften ein 
qualifizierter Abschluss des wissenschaftlichen Studiums, in den akademischen Heilberufen 
neben der Promotion eine qualifizierte, das Studium oder die Ausbildung abschließende 
Staatsprüfung. Soweit im Bereich der Medizin heilkundliche Tätigkeiten ausgeübt werden, 
bedarf es der Approbation oder einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des Beru-
fes. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für künstlerische Assistenten und Assistentinnen entspre-
chend. 

§ 105  
Dienstrechtliche Stellung der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten und 

Assistentinnen 

(1) Wissenschaftliche Assistenten und Assistentinnen und künstlerische Assistenten und As-
sistentinnen werden für die Dauer von drei Jahren zu Beamten oder Beamtinnen auf Zeit er-
nannt. Das Beamtenverhältnis der Assistenten und Assistentinnen soll mit deren Zustim-
mung spätestens vier Monate vor seinem Ablauf um weitere drei Jahre verlängert werden, 
wenn sie die weitere wissenschaftliche oder künstlerische Qualifikation erworben haben oder 
zu erwarten ist, dass sie sie in dieser Zeit erwerben werden. Im Bereich der Medizin soll das 
Dienstverhältnis, das nach Satz 2 um drei Jahre verlängert worden ist, unter den gleichen 
Voraussetzungen um weitere vier Jahre verlängert werden. Eine weitere Verlängerung ist, 
außer in den Fällen des § 95, nicht zulässig; dies gilt auch für eine erneute Einstellung als 
Assistent oder als Assistentin. 

(2) Für die Assistenten und Assistentinnen kann auch ein Angestelltenverhältnis begründet 
werden. In diesem Fall gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 106  
Oberassistenten/Oberassistentinnen und Oberingenieure/Oberingenieurinnen 

(1) Die Oberassistenten und Oberassistentinnen sowie die Oberingenieure und Oberingeni-
eurinnen haben auf Anordnung Lehrveranstaltungen abzuhalten, die sie selbständig durch-
führen, und wissenschaftliche Dienstleistungen zu erbringen. Die mit ihrer Lehrbefugnis ver-
bundenen Rechte bleiben unberührt. § 104 Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Voraussetzung für die Einstellung ist neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraus-
setzungen für die Oberassistenten und Oberassistentinnen die Habilitation, für die Oberinge-
nieure und Oberingenieurinnen eine qualifizierte Promotion oder eine qualifizierte zweite 
Staatsprüfung. Ferner kann von Oberingenieuren und Oberingenieurinnen je nach den fach-
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lichen Anforderungen der Nachweis einer mindestens zweijährigen praktischen Tätigkeit au-
ßerhalb des Hochschulbereichs gefordert werden. 

§ 107  
Dienstrechtliche Stellung der Oberassistenten/Oberassistentinnen und  

Oberingenieure/Oberingenieurinnen 

(1) Oberassistenten und Oberassistentinnen werden für die Dauer von vier, im Bereich der 
Medizin von sechs Jahren, Oberingenieure und Oberingenieurinnen für die Dauer von sechs 
Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. Hat der Oberassistent oder die Oberassistentin, der 
Oberingenieur oder die Oberingenieurin ein Dienstverhältnis als wissenschaftlicher Assistent 
oder wissenschaftliche Assistentin vor Ablauf der in § 105 Abs. 1 Satz 1 bis 3 festgelegten 
Zeiträume beendet, so ist die Dauer seines oder ihres Dienstverhältnisses als Oberassistent 
oder Oberassistentin bzw. als Oberingenieur oder Oberingenieurin entsprechend länger zu 
bemessen. 

(2) § 105 Abs. 1 Satz 4 sowie Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 108  
Hochschuldozenten/Hochschuldozentinnen 

(1) Die Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen nehmen die ihrer Hochschule in Wis-
senschaft und Kunst, Forschung und Lehre jeweils obliegenden Aufgaben nach näherer 
Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig wahr. § 99 Abs. 2, 4 und 5 gilt entspre-
chend. 

(2) Für die Einstellung von Hochschuldozenten gilt § 100 entsprechend. 

§ 109  
Dienstrechtliche Stellung der Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen 

(1) Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen werden für die Dauer von sechs Jahren 
zu Beamten oder Beamtinnen auf Zeit ernannt. Das Dienstverhältnis kann im Bereich der 
Medizin um drei Jahre verlängert werden. § 105 Abs. 1 Satz 4 sowie Abs. 2 gilt entspre-
chend. Ist dem Dienstverhältnis als Hochschuldozent oder Hochschuldozentin ein Dienstver-
hältnis als Oberassistent oder Oberassistentin oder Oberingenieur oder Oberingenieurin vo-
rausgegangen, so verkürzt sich die Dienstzeit des Hochschuldozenten oder der Hochschul-
dozentin um den Zeitraum des vorausgegangenen Dienstverhältnisses. 

(2) Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen können mit Zustimmung der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung in besonders begründeten Ausnahmefällen zu Be-
amten oder Beamtinnen auf Lebenszeit ernannt werden. 

§ 110  
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

(1)Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die den Fachbereichen, den wis-
senschaftlichen Einrichtungen oder den Betriebseinheiten zugeordneten Beamten und Be-
amtinnen und Angestellten, denen wissenschaftliche Dienstleistungen obliegen. 

(2) Für wissenschaftliche oder künstlerische Dienstleistungen auf Dauer (Funktionsstellen) 
werden wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Beamte 
oder Beamtinnen in der Laufbahn des Akademischen Rats oder der Akademischen Rätin 
oder als Angestellte beschäftigt. Näheres über Stellung und Laufbahn regelt die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen 
mit der Senatsverwaltung für Inneres durch Rechtsverordnung. 

(3) Zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen gehören auch die Aufgaben, den Studenten 
und Studentinnen selbständig Fachwissen und praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie 
in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden eigenverantwortlich zu unterweisen, soweit 
dies zur Gewährleistung des erforderlichen Lehrangebots notwendig ist, sowie die Wahr-
nehmung besonderer Beratungsfunktionen. In begründeten Einzelfällen kann wissenschaftli-
chen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben in 
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Forschung und Lehre übertragen werden. Im Bereich der Medizin gehören zu den wissen-
schaftlichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der Krankenversorgung.74 

(4) Wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Qualifikationsstellen ist mindes-
tens ein Drittel ihrer Arbeitszeit für selbständige Forschung, zur eigenen Weiterbildung oder 
Promotion zur Verfügung zu stellen. In den medizinischen Fachbereichen kann eine Tätigkeit 
in der Krankenversorgung auf diese Zeit angerechnet werden. Anderen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses ausreichend 
Zeit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit zu geben. Das Qualifikationsziel soll im Arbeitsver-
trag benannt werden.75 

(5) Einstellungsvoraussetzung für wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist ne-
ben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium.76 

(6) Die voranstehenden Absätze gelten – soweit nicht ausdrücklich erwähnt – für künstleri-
sche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend. Abweichend von Absatz 6 kann das ab-
geschlossene Hochschulstudium je nach den fachlichen Anforderungen durch eine mindes-
tens dreijährige erfolgreiche künstlerische Berufstätigkeit ersetzt werden.77 

§ 111  
Personal mit ärztlichen Aufgaben 

Hauptberuflich tätige Personen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben, 
die nicht Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen oder Hochschuldozenten und Hoch-
schuldozentinnen sind, stehen in der Regel dienst- und mitgliedschaftsrechtlich den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gleich. 

§ 112  
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

(1) Lehrkräfte für besondere Aufgaben nehmen überwiegend Lehrtätigkeit wahr, die nicht die 
Qualifikation von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen erfordert; sie vermitteln prakti-
sche Fertigkeiten und Kenntnisse. 

(2) Die Einstellungsvoraussetzungen, die Aufgaben, die Arbeitsbedingungen und die Lauf-
bahn beamteter Lehrkräfte werden in einer Rechtsverordnung geregelt, die die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen 
mit der Senatsverwaltung für Inneres erlässt. 

§ 113  
Gastprofessoren/Gastprofessorinnen und Gastdozenten/Gastdozentinnen 

(1) Für Aufgaben, die von Professoren und Professorinnen wahrzunehmen sind, können die 
Hochschulen für einen begrenzten Zeitraum mit Professoren und Professorinnen oder mit 
Personen, die die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen erfüllen, 
freie Dienstverhältnisse als Gastprofessoren und Gastprofessorinnen vereinbaren. 

(2) Für Aufgaben, die nicht die Qualifikation von Professoren und Professorinnen erfordern, 
können die Hochschulen für einen begrenzten Zeitraum freie Dienstverhältnisse als Gastdo-
zenten vereinbaren. 

                                                 
74 § 110 Abs. 3: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
75 § 110 Abs. 4: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
76 § 110 Abs. 5: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
77 § 110 Abs. 6: Geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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Zwölfter Abschnitt  
Nebenberufliches Personal der Hochschulen 

§ 114  
Nebenberuflich tätiges Personal 

Das nebenberuflich tätige Personal mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Aufgaben be-
steht aus den 

1. Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, 
2. außerplanmäßigen Professoren/Professorinnen 

und Privatdozenten/Privatdozentinnen, 
3. Lehrbeauftragten und 
4. studentischen Hilfskräften. 

§ 115  
Unfallfürsorge 

Erleiden Personen gemäß § 114 Nr. 1 bis 3 in Ausübung ihrer Tätigkeit an der Hochschule, 
soweit sie nicht kraft Gesetzes versichert sind, einen Unfall im Sinne von § 31 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3858/GVBl. S. 910, 1812), so erhalten sie Unfallfürsorgeleistungen in entsprechender 
Anwendung der §§ 33 bis 35 des Beamtenversorgungsgesetzes, soweit sie keinen anderen 
Anspruch auf entsprechende Leistungen haben. Auch kann ihnen von der obersten Dienst-
behörde im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Inneres ein nach billigem Ermessen 
festzusetzender Unterhaltsbeitrag bewilligt werden; Entsprechendes gilt für die Hinterbliebe-
nen. 

§ 116  
Bestellung von Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen 

(1) Zum Honorarprofessor oder zur Honorarprofessorin kann bestellt werden, wer in seinem 
Fach auf Grund hervorragender wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistungen den An-
forderungen entspricht, die an Professoren und Professorinnen gestellt werden. Die Bestel-
lung setzt eine mehrjährige selbständige Lehrtätigkeit an einer Hochschule voraus; von die-
ser Voraussetzung kann bei besonderen wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen 
in einer mehrjährigen beruflichen Praxis abgesehen werden. Zum Honorarprofessor oder zur 
Honorarprofessorin einer Hochschule soll nicht bestellt werden, wer dort hauptberuflich tätig 
ist. 

(2) Die Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen werden auf Vorschlag des Fachbe-
reichs durch Beschluss des Akademischen Senats vom Leiter oder der Leiterin der Hoch-
schule bestellt. Das Verfahren wird in der Grundordnung geregelt. Mit der Bestellung ist die 
Berechtigung zur Führung der akademischen Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“ 
verbunden. 

§ 117  
Rechtsstellung der Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen 

(1) Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen stehen als solche in keinem Dienstver-
hältnis zur Hochschule. Sie haben regelmäßige Lehrveranstaltungen durchzuführen; den 
Umfang ihrer Lehrverpflichtung regelt der Leiter oder die Leiterin der Hochschule. Honorar-
professoren und Honorarprofessorinnen können in angemessenem Umfang auch zu den 
sonstigen Aufgaben von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen gemäß § 99 herange-
zogen werden. 

(2) Der Honorarprofessor oder die Honorarprofessorin wird verabschiedet 

1. auf eigenen Antrag, 
2. wenn er oder sie in zwei aufeinanderfolgenden Semestern ohne Zustimmung der 

Hochschule seinen oder ihren Lehrverpflichtungen nicht nachkommt, 
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3. wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen bei einem Beamten oder einer Be-
amtin gemäß § 24 des Beamtenstatusgesetzes das Beamtenverhältnis endet,78 

4. wenn er oder sie sich eines schweren Verstoßes gegen seine oder ihre Pflichten ge-
mäß § 44 Abs. 1 schuldig macht. 

Nach der Verabschiedung gemäß Nummer 2 bis 4 darf die Bezeichnung „Professor“ oder 
„Professorin“ nicht mehr geführt werden. 

§ 118  
Privatdozenten/Privatdozentinnen 

(1) Privatdozent oder Privatdozentin ist, wem die Lehrbefähigung zuerkannt und die Lehrbe-
fugnis verliehen worden ist. Die Lehrbefugnis ist auf Antrag zu verleihen, wenn von der Lehr-
tätigkeit des Bewerbers oder der Bewerberin eine sinnvolle Ergänzung des Lehrangebots der 
Hochschule zu erwarten ist und keine Gründe entgegenstehen, die die Ernennung zum be-
amteten Professor oder Professorin gesetzlich ausschließen. 

(2) § 117 gilt entsprechend. Die Lehrbefugnis erlischt mit Wegfall der Lehrbefähigung und 
durch Erlangung der Lehrbefugnis an einer anderen Hochschule, sofern nicht die Hochschu-
le die Fortdauer beschließt. Die Entscheidungen zur Beendigung der Lehrbefugnis trifft der 
Präsident oder die Präsidentin auf Antrag des Fachbereichs. 

§ 119  
Außerplanmäßige Professoren und Professorinnen 

Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule können auf Vorschlag des Fachbereichs mit Zu-
stimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung Privatdozenten, die mindes-
tens vier Jahre habilitiert sind sowie hervorragende Leistungen in Forschung und Lehre er-
bracht haben, die Würde eines außerplanmäßigen Professors oder einer außerplanmäßigen 
Professorin verleihen. Mit der Verleihung ist die Befugnis zur Führung der akademischen 
Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“ verbunden. § 103 Abs. 2, § 116 Abs. 1 Satz 3 
und § 117 gelten entsprechend. 

§ 120  
Lehrbeauftragte 

(1) Den Lehrbeauftragten obliegt es, selbständig 

1. Lehraufgaben wahrzunehmen, die nicht von den Hochschullehrern und Hochschulleh-
rerinnen wahrgenommen werden können, oder 

2. die wissenschaftliche und künstlerische Lehrtätigkeit durch eine praktische Ausbil-
dung zu ergänzen. 

Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen können an ihrer Hochschule keine Lehraufträge 
erhalten. 

(2) Lehrbeauftragte sollen mindestens ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogi-
sche Eignung sowie eine mehrjährige berufliche Praxis aufweisen; über Art und Umfang ent-
scheiden die jeweils zuständigen Hochschulgremien. 

(3) Lehraufträge begründen kein Arbeitsverhältnis zur Hochschule. Sie werden für jeweils ein 
Semester vom Leiter oder der Leiterin der Hochschule erteilt. Der Umfang der Lehrtätigkeit 
eines oder einer Lehrbeauftragten darf insgesamt die Hälfte des Umfangs der Lehrverpflich-
tung entsprechender hauptberuflicher Lehrkräfte nicht erreichen. Lehraufträge können aus 
wichtigem Grund zurückgenommen oder widerrufen werden. 

(4) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der oder die Lehrbeauftragte auf eine 
Vergütung schriftlich verzichtet oder die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung bei 
der Bemessung der Dienstaufgaben eines oder einer hauptberuflich im öffentlichen Dienst 
Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. Lehrauftragsentgelte werden außer im Falle ge-
nehmigter Unterbrechung nur insoweit gezahlt, als der oder die Lehrbeauftragte seine bzw. 
ihre Lehrtätigkeit tatsächlich ausübt. 

                                                 
78 § 117 Abs. 2 S. 1 Nr. 3: Geändert durch Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70). 
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(5) Das Nähere, darunter auch die Höhe der Lehrauftragsentgelte, wird in Richtlinien gere-
gelt, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen 
im Einvernehmen mit den Senatsverwaltungen für Finanzen und für Inneres erlässt. Bei der 
Festsetzung der Höhe der Lehrauftragsentgelte ist die Entwicklung der Besoldung und der 
Vergütung im öffentlichen Dienst angemessen zu berücksichtigen. 

§ 121  
Studentische Hilfskräfte 

(1) Studenten und Studentinnen können nach einem Studium von mindestens zwei Semes-
tern als Studentische Hilfskräfte an ihrer oder einer anderen Hochschule beschäftigt werden. 
In begründeten Fällen kann von dem Erfordernis eines mindestens zweisemestrigen Studi-
ums abgesehen werden. Dabei sollen bei gleicher Qualifikation Frauen entsprechend ihrem 
Anteil an den Studenten und Studentinnen ihres jeweiligen Studiengangs berücksichtigt wer-
den. 

(2) Studentische Hilfskräfte führen Unterricht in kleinen Gruppen (Tutorien) zur Vertiefung 
und Aufarbeitung des von den Lehrveranstaltungen vermittelten Stoffes durch. Diese Unter-
richtsaufgaben dürfen nur Studenten oder Studentinnen im Hauptstudium wahrnehmen; an 
Fachhochschulen kann von dieser Voraussetzung abgewichen werden. Studentische Hilfs-
kräfte unterstützen die wissenschaftlichen und künstlerischen Dienstkräfte bei ihren Tätigkei-
ten in Forschung und Lehre durch sonstige Hilfstätigkeiten. 

(3) Die Beschäftigungsverhältnisse werden in der Regel für vier Semester begründet. Sie 
können in begründeten Fällen verlängert werden. Die gesamte wöchentliche Arbeitszeit der 
studentischen Hilfskräfte darf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nicht erreichen. Ihnen 
dürfen Aufgaben, die üblicherweise von hauptberuflichem Personal wahrgenommen werden, 
nur ausnahmsweise übertragen werden. 

(4) Die Beschäftigungsverhältnisse für studentische Hilfskräfte werden durch den Leiter oder 
die Leiterin der Hochschule begründet. 

Dreizehnter Abschnitt  
Laufbahnstudiengänge79 

§ 12280  
Laufbahnstudiengänge 

(1) Interne Studiengänge sind solche Studiengänge, in denen Studierende nach beamten-
rechtlichen Vorschriften zum Studium zugelassen und für ihre Laufbahnen in Ausbildungs-
gängen ausgebildet werden, die ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet sind. 
Diese Aufgabe ist den ausbildenden Hochschulen als staatliche Angelegenheit übertragen. 
Dasselbe gilt auch für die Ausbildung von Beamten und Beamtinnen in Laufbahnen des 
Bundes und anderer Bundesländer. 

(2) Die internen Studiengänge sind nach Ausbildungs- und Prüfungsordnungen nach § 22 
Abs. 2 des Laufbahngesetzes oder entsprechenden bundesrechtlichen Vorschriften oder 
Vorschriften anderer Bundesländer durchzuführen und abzuschließen. Auf die Zulassung 
von Bewerbern und Bewerberinnen zu den internen Studiengängen findet § 11 entsprechend 
Anwendung; § 2 Abs. 7 Satz 2 findet auf diese Studiengänge keine Anwendung. 

(3) Die Rechts- und Fachaufsicht für interne Studiengänge nimmt abweichend von § 89 
Abs. 1 und 2 die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der 
jeweils für die Ordnung der Laufbahn zuständigen obersten Dienstbehörde in Berlin wahr. 

(4) Studienordnungen für interne Studiengänge sowie Studien- und Prüfungsordnungen für 
andere Studiengänge, die eine Laufbahnbefähigung vermitteln, bedürfen abweichend von 
§ 24 Abs. 4 und § 31 Abs. 4 der Genehmigung der für Hochschulen zuständigen Senatsver-
waltung im Einvernehmen mit der jeweils für die Ordnung der Laufbahn zuständigen obers-
ten Dienstbehörde, die sich auf Recht- und Zweckmäßigkeit erstreckt. Beamtenrechtliche 
Vorschriften bleiben unberührt. 

                                                 
79 Abschnittsbezeichnung: Geändert durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
80 § 122: Neugefasst durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
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(5) An den Sitzungen der Gremien der Fachbereiche, die interne Studiengänge anbieten, 
können Vertreter oder Vertreterinnen der jeweils für die Ordnung der Laufbahn zuständigen 
obersten Dienstbehörde mit Rederecht zu den Angelegenheiten der internen Studiengänge 
teilnehmen. Sie sind zu jeder Sitzung unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. 

(6) Über die Berufung von Professoren und Professorinnen auf Stellen, deren Funktionsbe-
schreibung ausschließlich oder überwiegend Lehrveranstaltungen in internen Studiengängen 
vorsieht, ist im Einvernehmen mit der jeweils für die Ordnung der Laufbahn zuständigen o-
bersten Dienstbehörde in Berlin zu entscheiden. 

(7) Die Lehraufträge für die internen Studiengänge erteilt der Leiter oder die Leiterin der 
Hochschule im Einvernehmen mit der jeweils für die Ordnung der Laufbahn zuständigen o-
bersten Dienstbehörde. 

(8) Die jeweils für die Ordnung der Laufbahn zuständige oberste Dienstbehörde kann im Ein-
vernehmen mit der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung den Hochschulen, an 
denen Fachbereiche mit internen Studiengängen bestehen, die Durchführung besonderer 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen als staatliche Angelegenheit übertragen. Absatz 3 gilt 
entsprechend. 

Vierzehnter Abschnitt  
Staatliche Anerkennung von Hochschulen 

§ 123  
Staatliche Anerkennung von Hochschulen 

(1) Hochschulen, die nicht in der Trägerschaft des Landes stehen, können von dem für 
Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats staatlich anerkannt werden, wenn ihre Ange-
hörigen die Möglichkeiten haben, an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer Anwen-
dung der Grundsätze dieses Gesetzes mitzuwirken, und die rechtliche und wirtschaftliche 
Stellung der Lehrkräfte der der Lehrkräfte an entsprechenden staatlichen Hochschulen ent-
spricht. Im Übrigen erfolgt die Anerkennung nach Maßgabe des § 70 des Hochschulrahmen-
gesetzes. 

(2) Für Hochschulen anderer Träger öffentlicher Verwaltung finden neben Absatz 1 die Vor-
schriften dieses Gesetzes über die Mitwirkung an der Selbstverwaltung, die Organisation des 
Studiums, die Prüfungen, die Studienabschlüsse und das Ordnungsrecht Anwendung mit der 
Maßgabe, dass das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats seine Aufgaben im Ein-
vernehmen mit dem Träger wahrnimmt. 

(3) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft das für Hochschulen zuständige Mitglied 
des Senats. Mit der Anerkennung kann die Befugnis verbunden werden, Lehrkräften, die 
hauptberuflich Aufgaben wie Professoren und Professorinnen wahrnehmen und die die Ein-
stellungsvoraussetzungen gemäß § 100 erfüllen, die Führung des Professorentitels zu ges-
tatten; § 103 gilt entsprechend. Die Entscheidung über die Führung des Titels bedarf der Zu-
stimmung des für Hochschulen zuständigen Mitglieds des Senats. Einer staatlich anerkann-
ten Hochschule und ihrer Studierendenschaft kann die Rechtsform einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts verliehen werden. 

(4) Soweit das Studium an der entsprechenden staatlichen Hochschule mit einer staatlichen 
Prüfung abgeschlossen wird, gilt diese Regelung auch für die staatlich anerkannte Hoch-
schule. 

(5) Die staatlich anerkannten Hochschulen unterstehen der staatlichen Aufsicht. Sie wird von 
dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats im Einvernehmen mit dem Träger 
ausgeübt. 

(6) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung soll einer staatlich anerkannten Hoch-
schule nach Maßgabe ihrer Fortentwicklung das Recht zur Promotion verleihen, soweit an ihr 
für das betreffende Fachgebiet ein Studiengang geführt wird, der die Befähigung zur vertief-
ten wissenschaftlichen Arbeit vermittelt, und das Fach an der Hochschule in der Forschung 
ausreichend breit vertreten ist. Die Verleihung des Promotionsrechts kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden; es ist auf fünf Jahre zu befristen. 
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(7) Die von staatlich anerkannten Hochschulen erlassenen Prüfungsordnungen bedürfen der 
Bestätigung durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung. Sie können Hoch-
schulprüfungen abnehmen und Hochschulgrade verleihen; die §§ 30 bis 34 gelten entspre-
chend. 

(8) Die Anerkennung begründet keinen Anspruch auf einen Zuschuss des Landes Berlin. 

§ 124  
Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft 

(1) Die Evangelische Fachhochschule Berlin ist als Fachhochschule für Sozialarbeit und So-
zialpädagogik staatlich anerkannt. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Be-
reich der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. § 123 Abs. 1 und 6 sowie §§ 2 bis 7 des 
Privatschulgesetzes finden auf die Evangelische Fachhochschule Berlin entsprechende An-
wendung. Sie erhält ihre persönlichen Ausgaben erstattet; Näheres regelt die für Hochschu-
len zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung auf der Grundlage von § 8 Abs. 1 
und 2 des Privatschulgesetzes. 

(2) Die Katholische Fachhochschule Berlin ist als Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozi-
alpädagogik staatlich anerkannt. § 123 Abs. 1 und 6 sowie §§ 2 bis 7 des Privatschulgeset-
zes finden auf die Katholische Fachhochschule Berlin entsprechende Anwendung. Sie erhält 
ihre persönlichen Ausgaben erstattet; Näheres regelt die für Hochschulen zuständige Se-
natsverwaltung durch Rechtsverordnung auf der Grundlage von § 8 Abs. 1 und 2 des Privat-
schulgesetzes. 

(3) Die Verträge mit der Evangelischen Kirche und der Katholischen Kirche werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt. 

§ 125  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Land Berlin ohne die nach diesem Gesetz erforderliche 
Anerkennung des für Hochschulen zuständigen Mitglieds des Senats eine Einrichtung unter 
der Bezeichnung „Hochschule“, „Universität“ oder „Fachhochschule“ führt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 
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Fünfzehnter Abschnitt  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 126  
Überleitungsbestimmungen für die Hochschulgremien und die Kuratorien  

– entfällt – 

§ 127  
Fortbestehen der Dienstverhältnisse 

Auf die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Professoren und Professorinnen in 
der Besoldungsgruppe C 2, Hochschulassistenten und Hochschulassistentinnen und Aka-
demischen Räte und Rätinnen im Beamtenverhältnis auf Zeit finden die sie betreffenden 
Vorschriften des Berliner Hochschulgesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung und die zu seiner Ausführung erlassenen Regelungen Anwendung. 

§ 128  
Akademische Räte und Lektoren/ Akademische Rätinnen und Lektorinnen 

Akademische Räte und Lektoren/Rätinnen und Lektorinnen sowie Akademische Oberräte 
und Lektoren/Oberrätinnen und Lektorinnen bleiben in ihren bisherigen Dienstverhältnissen. 
Die §§ 7 und 54 des Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 6. Mai 1971 (GVBl. 
S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), gelten für 
sie fort. 

§ 129  
Nichtübergeleitete Hochschuldozenten und -dozentinnen und wissenschaftliche Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen 

Für die bis zum 31. März 1971 ernannten Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen, 
Akademische Räte und Rätinnen und Oberräte und Oberrätinnen und Oberassistenten und 
Oberassistentinnen, Oberingenieure und Oberingenieurinnen und Oberärzte und Oberärztin-
nen, die nicht in andere Ämter übernommen worden sind, gelten die entsprechenden Be-
stimmungen des Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 28. August 1969 (GVBl. 
S. 1884) weiter; Beamte und Beamtinnen auf Widerruf werden auf Antrag in Beamten-
verhältnisse auf Lebenszeit übernommen. Soweit sie nicht Beamte und Beamtinnen sind, 
findet § 7 Abs. 2 des Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 6. Mai 1971 (GVBl. 
S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), auch auf 
sie Anwendung. 

§ 13081  
Übergangsregelungen für das Personal der Fachhochschule für Verwaltung und 

Rechtspflege Berlin 

- aufgehoben - 

§ 130 a82  
Übergangsregelungen für das Personal der künstlerischen Hochschulen 

(1) Die an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, der Kunsthochschule Berlin (Weißen-
see) und der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ tätigen Beamten und Beamtin-
nen des Landes Berlin treten mit Inkrafttreten des Artikels II des Gesetzes zur Umsetzung 
des Professorenbesoldungsreformgesetzes und zur Änderung hochschulrechtlicher Vor-
schriften vom 2. Dezember 2004 (GVBl. S. 484) in den Dienst ihrer jeweiligen Hochschule 
über. Der Übergang ist jedem Beamten und jeder Beamtin persönlich in schriftlicher Form 
mitzuteilen. Für die Erstattung der anteiligen Versorgungsbezüge durch das Land Berlin gilt 
§ 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend; die für die Versorgungslastenver-
teilung erforderlichen Zustimmungen des abgebenden und des aufnehmenden Dienstherrn 
gelten als erteilt. 

                                                 
81 § 130: Aufgehoben durch Gesetz vom 17.07.2008 (GVBl. S. 208). 
82 § 130 a: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
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(2) Mit Inkrafttreten des Artikels II des Gesetzes zur Umsetzung des Professorenbesoldungs-
reformgesetzes und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften gehen die Arbeitsver-
hältnisse der bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Hochschulen beschäftigten Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen des Landes Berlin mit allen Rechten und Pflichten auf ihre jeweilige 
Hochschule über. Der Übergang ist jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin persön-
lich und unverzüglich nach Inkrafttreten des Artikels II des Gesetzes zur Umsetzung des Pro-
fessorenbesoldungsreformgesetzes und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften 
schriftlich mitzuteilen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für an die Hochschulen abgeordnete Dienstkräfte. 

§ 131  
Nachdiplomierung 

(1) Personen, die im Land Berlin graduiert worden sind, haben das Recht, anstelle der Gra-
duierung den Diplomgrad als akademischen Grad zu führen. Sind sie nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes graduiert worden, führen sie den Diplomgrad mit dem Zusatz „(FH)“. 

(2) Personen, die die Prüfung für Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Verwal-
tungsdienstes oder für den gehobenen oder leitenden Polizeivollzugsdienst bestanden ha-
ben, haben, soweit die Ausbildung für diese Laufbahnen von der Fachhochschule für Verwal-
tung und Rechtspflege Berlin oder von der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung – Fachbereich Sozialversicherung – übernommen oder durchgeführt worden ist, das 
Recht, den Diplomgrad zu führen; dies gilt nicht für Personen, die die Prüfung für den geho-
benen Polizeivollzugsdienst in besonderer Verwendung oder sachbearbeitender Tätigkeit 
bestanden haben. Die Bezeichnung richtet sich nach den Rechtsverordnungen auf Grund 
des § 22 Abs. 2 des Laufbahngesetzes. 

(3) Auf Antrag wird den Berechtigten in den Fällen der Absätze 1 und 2 eine Urkunde ausge-
stellt; dafür wird eine Gebühr nach näherer Regelung in der Verordnung erhoben. Zuständig 
ist die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung, in den Fällen des Absatzes 2 die für 
die Rechtsverordnung auf Grund des § 22 Abs. 2 des Laufbahngesetzes jeweils zuständige 
Senatsverwaltung. 

(4) Mit der Nachdiplomierung erlischt das Recht auf Führung des bisherigen Grades. 

(5) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung erlässt Verwaltungsvorschriften zur 
Durchführung dieser Bestimmung. 

§ 132  
Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung 

(1) Der Mitgliedergruppe der Professoren und Professorinnen gehören auch die bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes emeritierten Professoren und Professorinnen an. 

(2) Der Mitgliedergruppe der akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehören auch 
an die in ihren bisherigen Dienstverhältnissen verbliebenen 

1. Hochschulassistenten und -assistentinnen, 
2. Akademischen Räte und Rätinnen auf Zeit, 
3. Akademischen Räte und Lektoren/Rätinnen und Lektorinnen sowie Akademischen 

Oberräte und Lektoren/Oberrätinnen und Lektorinnen, 
4. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemäß § 134, 
5. wissenschaftlichen Angestellten, 
6. Fachdozenten und Fachdozentinnen an den ehemaligen fachbezogenen Akademien 

gemäß § 60 Abs. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 27. November 1970 (GVBl. 
S. 1915), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Mai 1978 (GVBl. S. 1058). 

Seite 64 von 66 



Mitgeteilt von Rechtsanwalt Riehn (Berlin) - www.hochschulanwalt.de 

§ 133  
Unterrichtsgeldpauschalen 

§ 7 Abs. 2 des Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 6. Mai 1971 (GVBl. S. 755), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), gilt für Honorarpro-
fessoren und Honorarprofessorinnen sowie für Privatdozenten und Privatdozentinnen und 
außerplanmäßige Professoren und Professorinnen fort. 

§ 134  
Laufbahn für Universitätsbeamte und -beamtinnen 

Universitätsbeamte und -beamtinnen in der Laufbahn des höheren Dienstes gemäß § 63 des 
Universitätsgesetzes in der Fassung vom 4. September 1975 (GVBl. S. 2565) verbleiben in 
ihrem bisherigen Dienstverhältnis. Die bisher für sie geltenden Vorschriften gelten fort. 

§ 135  
Besitzstandswahrung bei der Entpflichtung, Altersgrenze 

(1) Das Recht der am Tage vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen ordentlichen und 
außerordentlichen Professoren und Professorinnen gemäß § 23 des Hochschullehrergeset-
zes in der Fassung vom 6. Mai 1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), nach Erreichen der dort vorgesehenen Altersgrenze 
von ihren amtlichen Pflichten entbunden zu werden (Entpflichtung), bleibt unberührt; dies gilt 
auch beim Wechsel des Dienstherrn. In diesen Fällen werden die Dienstbezüge nach der 
Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am 
Tage vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt. 
Dabei wird das Grundgehalt nach der Dienstaltersstufe zugrundegelegt, die bis zum Zeit-
punkt der Entpflichtung hätte erreicht werden können. Durch die Entpflichtung wird die all-
gemeine beamtenrechtliche Stellung nicht verändert; die Vorschriften über Nebentätigkeit, 
Wohnung, Urlaub und Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit finden jedoch 
keine Anwendung. 

(2) Absatz 1 findet auf Antrag des Professors oder der Professorin keine Anwendung. Der 
Antrag kann nur gestellt werden, solange der Professor oder die Professorin noch nicht ent-
pflichtet ist. Ist der Professor oder die Professorin vor der Entpflichtung verstorben, ohne ei-
nen Antrag nach den Sätzen 1 und 2 gestellt zu haben, so werden die Hinterbliebenenbezü-
ge auf Grund der Besoldungsgruppe berechnet, in der der Professor oder die Professorin zu-
letzt eingestuft war. 

(3) Die Rechtsverhältnisse der am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entpflichteten 
oder im Ruhestand befindlichen Professoren und Professorinnen, die als solche Beamte o-
der Beamtinnen sind, im Sinne der §§ 21 bis 25 des Hochschullehrergesetzes in der Fas-
sung vom 6. Mai 1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 
1974 (GVBl. S. 2882), und der zu diesem Zeitpunkt versorgungsberechtigten Hinterbliebe-
nen dieser Beamten oder Beamtinnen bleiben unberührt. 
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§ 136  
Verlängerung der Amtszeit 

In den medizinischen Fachbereichen der Freien Universität und der Humboldt-Universität 
verlängert sich abweichend von § 49 Abs. 1 die Amtszeit der bei Inkrafttreten des Neunten 
Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes im Amt befindlichen Funktionsträ-
ger und Funktionsträgerinnen sowie Gremien bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neu-
regelung der Struktur der Hochschulmedizin, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2003. 

§ 137  
Anpassung der Promotionsordnungen 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Neunten Gesetzes zur Änderung des Berliner 
Hochschulgesetzes geltenden Promotionsordnungen sind innerhalb von zwei Jahren an die 
Bestimmungen des § 35 anzupassen. 

§ 137 a83  
Verlängerung von Erprobungsregelungen 

Die gemäß § 7 a Satz 1 zugelassenen Abweichungen von Vorschriften dieses Gesetzes so-
wie die darauf beruhenden Satzungen der Hochschulen gelten fort, längstens jedoch bis zum 
Außerkrafttreten des § 7 a84. 

§ 138  
Außerkrafttreten entgegenstehender Vorschriften 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin 
(Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) vom 13. November 1986 (GVBl. S. 1771) außer Kraft; 
bisher erlassene Rechtsverordnungen gelten fort, soweit sie diesem Gesetz nicht entgegen-
stehen. 

§ 139  
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Ber-
lin in Kraft.“ 

 
83 § 137 a: Eingefügt durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484). 
84 § 137 a: Geändert durch Gesetz vom 12.07.2007 (GVBl. S. 278). 
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